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77. Rheinischer Provinzmllandtag, Protokoll der 1. Sitzung am 7. April 1930.

Erste Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf,

Montag, den 7. Kpril 1930.

Die Mitglieder des auf heute einberufenen 77. RheinischenProvinziallandtags versammeln sich
nach voraufgegangenem Gottesdienstegegen 12 Uhr im Sitzungssaale des Ständehanses.

Der Staatskommissar, Oberpräfident Dr. Fuchs, eröffnet den Provinzmllandtag mit einer An¬
sprache (vgl. den stenogr. Bericht)und bittet den AbgeordnetenI)r. Hagen als Alterspräsidentden Vorsitz
zu übernehmen.

Abgeordneter Dr. Hagen übernimmt den Vorsitz, beruft die beiden jüngsten Mitglieder, die Ab¬
geordneten Frl. Keller und Frau Esser, als Schriftführer und Stimmzähler und veranlaßt die Aus¬
zählung des Provinziallandtags. Der Namensaufruf ergibt die Anwesenheitvon 144 Mitgliedern und
damit die Beschlußfähigkeit des Provinziallandtags.

Der Alterspräsident fordert alsdann die Versammlungauf, zur Wahl eines Vorfitzenden zu fchreiteu.
Abgeordneter Heuser schlägt vor, Abgeordneten Dr. Iarres durch Zuruf wiederzuwählen. Hiergegen
erheben die Abgeordneten Hanke und Nohl Widerspruchuud begründen diefen Widerspruch. Infolge¬
dessen muß die Wahl durch Abgabe von Stimmzetteln vorgenommen werden. Zur schnelleren Abwick¬
lung des Wahlgeschäfteswerden wie im Vorjahre die AbgeordnetenElfes, v. Stedman, Hcmck und Dunder
mit der Auszählung der Stimmzettel betraut.

Zur Wahl des 1. stellvertretenden Vorsitzendenbeantragt Abgeordneter Heuser, Abgeordneten
Eberle durch Zuruf wiederzuwählenund zu beschließen, daß er als Stellvertreter im Sinne des § 32 der
Geschäftsordnungzu gelten hat. Infolge des Widerspruchsdes Abgeordneten Haake wird zur Wahl
durch Stimmzettel geschritten.

Bei der Wahl des 2. Stellvertreters wird von Abgeordneten Heuser die Wiederwahl des Abgeord¬
neten Nr. Saassen durch Zuruf in Vorschlaggebracht. Auch hiergegen erhebt Abgeordneter Haake
Widerspruch,so daß die Wahl durch Abgabe von Stimmzetteln erfolgt.

Das Ergebnis der Wahl des Vorsitzenden ist folgendes: 111 Stimmen für AbgeordnetenNr. Iarres,
20 für Abgeordneten Dunder, 6 für Abgeordneten Terboven; unbefchriebensind 13 Stimmzettel. Ab¬
geordneter Dr. Iarres ist somit zum Vorsitzendendes Provinziallandtags gewählt. Er nimmt die
Wahl an.

Bei der Wahl des 1 Stellvertreters sind 126 Stimmzettel abgegeben, und zwar 97 für Abgeordneten
Eberle 21 für AbgeordnetenDunder, 6 für AbgeordnetenTerboven, unbeschrieben sind 2. Abgeordneter
Eberle'ist hiernach zum 1. stellvertretenden Vorsitzendengewählt, und zwar im Sinne des §32 der
Provinzialordnung. Er nimmt die Wahl an. .<,«.«.- .- „

Bei der Wahl des 2. stellvertretenden Vorsitzenden sind 124 Stimmzettel abgegeben Es entfallen
auf AbgeorwVteu llr Saafseu 98, auf AbgeorduetenDuuder 20, ans AbgeordnetenTerboven 6 Stim¬
men. Abgeordneter Dr. Saafsen ist somit zum 2. Stellvertreter gewählt.

Der Alterspräsident ersucht nunmehr den Abgeordneten Dr. Iarres, den Vorsttz zu übernehmen,
was geschieht. , , ^> « -> i. i> «.

Der Vorsitzende spricht für das ihm durch die Wahl bezeugteVertrauen semen Dank ans nnd dankt
sodann dem Alterspräsidenten namens des Hanfes für seine Mühewaltung uud für tue umsichtige Art,
mit der er die Geschäfte des Landtags eingeleitet hat.

Der Vorsitzende gibt zugleich dem Bedauern darüber Ausdruck, daß der bisherigeAltersvorsitzende
Herr Kommer ^ Krawinkeldnrch Krankheit verhindert ist, an der Tagnng teilzunehmen Er erbittet

ihm die herzlichsten Grüße des Provinziallandtags zu übermitteln mit dem
Wunscheauf baldige Genesung.

Auf Vorschlagdes Nltesteurats werden die ^ °"^"°"
Abgeordueteu Vi. Dichgans, Köuzgen,Andres uud Hauck als Beisitzer wiedergewählt.

Das Schriftführeramt für die weitere Sitzung übernehmen die Abgeordneten Dr. Dichgans und
Hauck.
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Der Vorsitzende macht sodann folgende geschäftliche Mitteilungen:
Der Landtagskommissarhat mitgeteilt, daß er den VizepräsidentenDr. Guske und den Negierungs-

rat Quast als seine Kommissarezu den Sitzungen des Provinziallandtags und der von ihm zur Vor¬
bereitung seiner Beschlüsse gewählten Kommissionenangemeldet hat.

Seit der letzten Tagung sind infolge Mandatsniederlegung aus dem Provinziallandtag aus¬
geschieden die Abgeordneten Lünartz in Koblenz und Weber in Essen, an deren Stelle Landrat Dr. Weil
in Koblenz und Oberbürgermeister Dr. Bracht in Gfsen als Landtagsabgeordnete eingetreten sind.
Er dankt den ausgeschiedenenAbgeordneten für ihre erfolgreicheMitarbeit und heißt gleichzeitig die
neuen Mitglieder zu gemeinsamer ersprießlicherMitarbeit herzlich willkommen.

Der Provinziallandtag hat nach § 22 des Wahlgesetzes zu prüfen, ob bei dem Eintritt neuer Mit¬
glieder ordnungsmäßig verfahren worden ist. Der Wahlprüfungsausfchuß soll deshalb noch heute gleich
nach dem formellen Akte der Konstituierungdes Landtags zusammentreten, nm die erforderliche Prüfung
der Feststellung des Provinzialausschusses vorzunehmen. Der Provinziallandtag ist damit einver¬
standen.

Außer den Abgeordneten Krawinkel haben fich entfchuldigt die Abgeordneten Henry, Pikard,
Dr. Saafsen.

Das Verzeichnisder Vorlagen ist mit den zugehörigen Drucksachen den Abgeordneten zugegangen.
Es sind bis jetzt folgende Eingänge hinzugekommen:

7 Anträge der NationalsozialistischenArbeiterpartei,
? Anträge der Wirtschaftspartei,
mehrere Anträge der SPD.- und KPD.-Fraktion und 1 Antrag der NationalsozialistischenArbeiter'

Partei znr Geschäftsordnung,
Antrag der SPD.-Frattion zur Drucksache 14, betr. Förderung des Kleinwohnungsbanes,
Antrag der SPD.-Fraktion zur Drucksache Nr. 15, betr. Titel V, 1 des Haushaltsplans über Kunst und

Wissenschaft,
Antrag der Zentrumsfraktion, betr. Einstellung älterer Arbeiter und Angestellte,
Antrag der Wirtschaftspartei, betr. Aufstellung einer Bilanz nach kaufmännischenGrundsätzen bei der

Provinzial-Arbeitsanstalt Branweiler,
Antrag der Wirtschaftspartei, betr. billiger Zinssatz für langfristige Kredite an Gewerbetreibende durch

die Landesbant,
Antrag der Wirtschnftspartei, betr. den Gewerbebetrieb bei der Provinzial-Arbeitsanstalt Brauweiler,
Antrag der NationalsozialistischenArbeiterpartei, betr. Stimmrecht im Landesjugendamt.
Antrag der NationalsozialistischenArbeiterpartei, betr. Kadaververwertungsanstalt im Kreise Wipper-

fürth,
Entschließungder Zentrnmsfraktion znr Lage der Landwirtschaft,
Antrag der Zentrumsfraktion, betr. Unterstützungdes Kreis- und Gemeindewegebaues,
Antrag der KPD.-Fraktion zur Wahl der Provinzialtommissionen,
Antrag der KPD.-Fraktion, betr. Verwendung der für den deutschen Kriegerfriedhofbei Maison blanche

vorgesehenen 100 000 H// für die Unterstützung der Kinder Kriegsbefchädigter,
Antrag der KPD.-Fraktion, betr. Umgehungsstraße in Vallendar,
Antrag der SPD.-Fraktion, betr. die Lage der rheinischenSteinindustrie,
Antrag der .KPD.-Fraktion, betr. Bereitstellung 1 Million HF zur Uuterstützuughoffender Frauen,
Antrag der KPD.-Fraktion, betr. Nadfahrwege an der Straße Köln—Düren,
Antrag der KPD.-Fraktion, betr. Denkschriftüber die in der Rheinprovinz vorhandene Kinderarbeit,
Antrag der KPD.-Fraktion, betr. Aufstellungüber die demEaritasverband und anderen Organisationen

in den letzten Jahren überwiesenen Mittel,
Antrag der KPD.-Fraktion, betr. Entlassung des Direktors der Fürforgeerziehuugsanstalt Halfeshof,
Autrag der KPD.-Fraktion, betr. Beseitigung der Gefahrenzone an der Provinzialstraße in der Gemeinde

Alsdorf,
Antrag der KPD.-Fraktion, betr. Betreuung der dissidentischen Kinder,
Antrag der KPD.-Fraktion, betr. Bekämpfung von Schmutzund Schund dnrch das Lnndesjugendamt,
Antrag der KPD.-Fraktion, betr. Beschlagnahme von Einkünften ans irgendwelchenRenten der ent¬

lassenenZöglinge zur Abgeltung der Fürsorgekosten,
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Antrag der KPD.-Fraktion, betr. Erhöhung der Mittel für die Kinderspeisung,
Antrag der KPD.-Fraktion, betr. Streichung der im Etat vorgesehenenMittel für religiösen Zweck,
Antrag der KPD.-Fraktion, betr. Verwendung der zur Unterhaltung der Baudenkmäler in, Etat vor¬

gesehenen Mittel für Erwerbslose.
^-l?^ Vorsitzendeerhält die Ermächtigung, die eingegangenen Anträge den zuständigenFachaus¬
schüssen zu überweisen.
, In der Zusammenstellung des Ältestenrats ist gegenüber der letzten Tagung eine Änderung nichteingetreten.

Nach der Geschäftsordnungfind 5 Fachcmsfchüffe, ein Wahlprüfungsausschußund ein Geschäfts¬
ordnungsausschuß zu bestellen.

Nach dem Befchluffe des Altestenrats follen die Fraktionen in fämtlichen Ausfchüfsen wie folgt ver¬
treten sein:

das Zentrum mit 7 Mitgliedern,
die Arbeitsgemeinschaftmit 3 Mitgliedern,
die SPD. mit 2 Mitgliedern,
die KPD. mit 2 Mitgliedern und
die Wirtschaftspartei mit 1 Mitglied.

Die Fraktion „Christlicher Volksdienst und Vauerupartei" uud die Fraktion der Nationalsozialistischen
DeutschenArbeiterpartei haben das Recht, ein Mitglied mit beratender Stimme in die einzelnen Aus¬
schüsse zu entsenden.

"ber die Bestellung der Vorsitzenden und der stellvertretendenVorsitzenden in den einzelnen Aus¬
schüssen und über die Besetzung des Amtes des Schriftführers und des stellvertretendenSchriftführers
haben fich die Fraktionen wie folgt geeinigt:

I. Fachausschuß: II. Fachausschuß:
Vorsitzender................. Zentrum, Arbeitsgemeinschaft,
Stellvertretender Vorfitzender . Arbeitsgemeinfchaft, SPD.,
Schriftführer ................ Arbeitsgemeinfchaft, Zentrum,
Stellvertretender Schriftführer . Zentrum. KPD.

III. Fachausschuß: IV. Fachausschuß:
Vorsitzender................. Zentrum, SPD.,
Stellvertretender Vorsitzender.. KPD., Zentrum,
Schriftführer ................ Arbeitsgemeinfchaft, KPD.,
Stellvertretender Schriftführer . SPD. Wirtfchaftspartei.

V. Fachausschuß: Wahlprüfungsausschuß:
Vorsitzender................. Zentrnm, Arbeitsgemeinschaft,
Stellvertretender Vorsitzender.. Arbeitsgemeinschaft, SPD.,
Schriftführer ................ Zentrum, Wirtfchaftspartei,
Stellvertretender Schriftführer . KPD. KPD.

Gefchäftsordnungsausfchuß:
Vorfitzender ................. KPD.,
Stellvertretender Vorfitzender . Zentrum,
Schriftführer ................ SPD.,
Stellvertretender Schriftführer . Zentrum.

Die Fraktionsvorfitzendenwerden gebeten,die Namen der Mitglieder,die in die einzelnenNusfchüfse
entsandt werden, ebenso die Namen der Vorsitzenden,stellvertretendenVorsitzenden und Schriftführer
dem Landtagsbüro fobald wie möglich schriftlichmitzuteilen. Der Einfachheithalber wird gebeten, sich
damit einverstandenzu erklären,daß die von den Fraktionsvorsitzendendem Büro mitgeteilten Ausschuß¬
mitglieder als gewählt zu betrachten sind. Widerspruch erhebt sich hiergegennicht.

Mit Rücksicht auf die nach Schluß diefer Sitzung stattfindendeSitzung des Wahlprüfungsausfchufses
und des Geschäftsordnungsausfchuffeswird schon jetzt die Zusammensetzungdieser Ausschüsse bekannt¬
gegeben.
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Wahlprüfungsausschuß: Geschäftsordnnngsausfchuß:
Vorsitzender ................. Dr. Losenhausen, Selbmann,
Stellvertretender Vorsitzender.. Hoffmann, Adams,
Schriftführer ................ Dr. Weingarten, Hauch
Stellvertretender Schriftführer. Riegel, Elfes,
Mitglieder................... Frl. Brox, Dr. Boden,

Claaffen, Eberle,
Dr. Dechamps, Gessinger,
Deppe, Dr. Goldschmidt,
Fischer, Dr. Hartmann,
Henrichs, Lessenich,
Rath, Nohl,
Dr. von Waldthausen, Dr. Saasseu,
Gickmann, Tenhaeff,
Dr. Weitz, v.vi-. de Weerth,
Zimmermann. Winand.

Im Auftrage des Ältestenrats werden die Fraktionen auf den § 4 der Geschäftsordnunghingewiesen
und gebeten, ihre Bezeichnung,die Namen ihrer Vorsitzenden und Mitglieder sowie die Stelle, an welche
für sie bestimmte Mitteilungen zu richten sind, dem Landtagsbüro umgehend mitzuteilen.

Die Stadt Düsseldorf hat die Provinziallandtagsabgeordneten zu Dienstag abend in das Opernhaus
eingeladen. Ferner hat die Stadt Düsseldorfden Abgeordneten für die übrigen Sitzungstage Gintritts¬
karten zu den an diesen Tagen stattfindenden Theateraufführungen zur Verfügung gestellt.

Die numerierten Eintrittskarten für die Festvorstellungam Dienstag abend können Dienstag von
12 Uhr ab im Landtagsbüro iu Empfang genommen werden, die Gintrittskarten für die Vorstellungen
an den übrigen Sitzungstagen an den betreffenden Tagen bis spätestens 4^ Uhr nachmittags ebenfalls
im Landtagsbüro.

Im Einverständnis mit dem Ältestenrat schlägt der Vorsitzendevor, nachdem die Formalitäten
erledigt sind, eine Pause eintreten zu lassen und um 31/2 Uhr zu einer zweiten Sitzung sich wieder zusammen¬
zufinden mit folgender Tagesordnung:
1. Gingänge,
2. Bericht des Landeshauptmanns über den Haushaltsplan und die damit in Verbindung stehenden

Vorlagen,
3. Antrag des Wahlprüfungsausfchusseszu den Berichten und Anträgen des Provinzialausschussesbetr.

den Eintritt neuer Mitglieder in den Provinziallnndtag (DrucksacheNr. 5 und 34),
4. Antrag des Geschäftsordnungsausschusses,betr.

«,) Neufassung der Geschäftsordnung für den Provinziallnndtag,
d) Antrag der Fraktion der NationalsozialistischenArbeiterpartei auf Erhöhung der Zahl der Mit¬

glieder in den Provinzialkommifsionen.
Morgen vormittag 9^ Uhr soll dann die allgemeine Aussprache über den Gtat und die übrigen

Vorlagen stattfinden, und zwar wird die Redezeit für jede Fraktion auf insgefamt 11/2 Stunden nach dem
Befchlusse des Altestenrats beschränkt.

Bei der allgemeinen Erörterung der Geschäftsordnung wird die Redezeit auf eine halbe Stunde
beschränkt.

Diese vorgeschlagenenBeschränkungender Redezeit werden mit der erforderlichen Mehrheit an¬
genommen.

Mittwoch foll für die Fachausschußsihungenfreibleiben.
Donnerstag findet wieder eine Vollsitzung statt, und zwar um 11 Uhr vormittags.
Gleich nach Schluß der ersten Sitzung treten Geschäftsordnungs- und Wahlprüfungsausfchuß zu

ihreu Sitzungen zufammen.
(Schluß der Sitzung: 13 Uhr 40 Min.)

Der Vorfitzende: Die Schriftführer:
Dr.Iarres. Dr. Dichgans, A. Hauck.
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Zweite sitzung.
verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf.

Montag, den 7. Sprit 1930.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 16 Uhr 20 Minuten. Schriftführer find die Abgeordneten
Könzgen und Hauck.

1. Es find folgende Anträge eingegangen:
Antrag der Fraktion Christlicher Volksdienstund Bauernpartei, betr. Herabfetzungder Zinfen für die

landwirtschaftlichenDarlehen durch die Landesbank,
Antrag der Fraktion Christlicher Volksdienst und Bauernpartei, betr. Durchführungeines Neichsgefetzes

über die Vewahrungs- und Wanderfürsorge,
Antrag der Fraktion Christlicher Volksdienst und Bauernpartei, betr. Erhöhung des Zuschusses für das

Tuberkulofetilgungsverfahren,
Antrag der Fraktion Christlicher Volksdienst und Bauernpartei, betr. Unterbringung von Fürsorgekindern

in Familienpflege,
Antrag der Fraktion Christlicher Volksdienst und Bauernpartei, betr. Beseitigung der durch die jetzige

Ortsklasseneinteilungin vielen Fällen bedingten ungerechten Gehaltsunterfchiededer Provinzial-
beamten,

Antrag der Fraktion Christlicher Volksdienst und Bauernpartei, betr. weitere Übernahme von Kreis-,
Stadt- und Gemeindewegen,

Antrag der Fraktion ChristlicherVolksdienstund Bauernpartei, betr. besondere Berücksichtigung der
Höhengebiete bei der in Aussicht stehendenWesthilfe des bevorstehendenlandwirtfchaftlichenNot-
Programms,

Antrag der Fraktion Christlicher Volksdienst und Bauernpartei, betr. Erhöhung der zur Bekämpfungder
Schmutz- uud Schundliteratur im Etat vorgesehenen Mittel,

Antrag der Fraktion Christlicher Volksdienst und Bauernpartei, betr. Heilighaltungdes Karfreitages und
des Fronleichnamstllges,

Antrag der Fraktion Christlicher Volksdienst und Bauernpartei, betr. Rundfunkübertragung,
Antrag der KPD.-Fraktion betr. Nichtbefetzung des Postens des Leiters der AbteilungIugendwohlfahrt

und Fürsorgeerziehung.
Diese Anträge werden den zuständigen Fachausfchüssenüberwiesen.
2. Der Provinziallandtag nimmt den Bericht des Landeshauptmanns über den Haushaltsplan und

die sonstigenVorlagen entgegen (vgl. den stenogr. Bericht).
3 Auf Antrag des Wahlprüfungsausfchuffes erklärt der Provinziallandtag die Feststellung

des Provinzialausfchuffes (Drucks. Nr. 5), daß der Landrat Dr. Weil in Koblenzan Stelle des Rechts-
anwalts Loenartz in Koblenz als Provinziallandtagsabgeordneter zu treten hat, für gult:g, fetzt ledoch
die Befchlußfaffungüber den Antrag des Provinzialausfchuffes(Druck Nr. 34) betr den Emwtt des
OberbürgermeistersFranz Bracht in Essen in den Provinziallandtag mit Nuckstcht auf die zur Zeit noch
laufende Einspruchsfristbis zum Zufcnnmentrttt des nächstenProvmzmllandtags aus.

4. Zu dem Bericht und Antrag des Geschäftsordnungsausfchuffes(Druckf. Nr. 3) betreffend:
1- Neufafsung der Geschäftsordnung für den Provinziallandtag,
2- Antrag der Fraktion der Nationalfozialistischen Deutschen Arbeiterpartei auf Erhöhung der Zahl der

Mitglieder der Provinzialtommiffionen find folgende Abänderungsantrage gestellt worden:
g.) von feiten der SPD.-Fraktion (Druckfache Nr. 55):
Im § 12 ist der neue Absatz 3, der vom Geschaftsordnungsausfchußvorgefchlagenist, zu streichen.
Im Abfatz 2 ist in der 2. Zeile der Neufassung an Stelle des Wortes „Antrages" zu setzen „Ur-

"ntrages".
Im § 17 ist im Abfatz 1 der 2. Satz zu streichen.
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Im § 26 ist im Absatz 2 in der 2. Zeile das Wort „Werktag"zu streichen und dafür „Sitzungstage" zu
setzen.

Im § 28 der Neufassung des Absatzes 2 ist in der 3. Zeile anstatt „8 Sitzungstagen" zu sagen „3
Sitzungstagen". Ferner sind in dem Absatz 3 der nenen Fassung auf Seite 23 in der 6. und 7. Zeile die
Worte „bis znm Schluß der Sitzungsperiode" zu streichen und dafür zu setzen „auf 6 Tage".

Hinter Absatz 3 ist als neuer Absatz einzuschalten:
„Der betroffene Abgeordnete kann durch schriftlichen Antrag wegen der Folgen den Ältestenrat

cmrnfen, der die Folgen mildern oder ganz aufheben kann."
Der neu vorgeschlagene Absatz 4 wird gestrichen und dafür hinter Absatz 6 ein neuer Absatz mit folgen¬

dem Wortlaut gefetzt:
„Gegen den Ordnungsruf, gegen die Ausschließungnnd die Verweisung aus dem Landtagsgebäude

durch den Präsidenten und gegen die Entscheidungdes Ältestenrates, sobald sie dem Landtag mitgeteilt
ist, kann der betroffene Abgeordnete spätestens am folgenden Sitzungstage schriftlichGinspruch erheben.
Der rechtzeitig eingelegteGinspruch ist auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu fetzen. Der Landtag
entscheidetüber den Einspruchohne Besprechung."

Im § 32 Absatz 2 ist in der 7. Zeile hinter das Wort „wenn" einzufügen „der Sitzungsvorstandüber".
d) von feiten der KPD.-Fraktion (Drucksache Nr. 54):
§ 5 Absatz 1: An Stelle der Zahl „15" wird die Zahl „21" gesetzt.
§ 8: Der Satz 2 und 3 des § 8 wird gestrichen.
§9 Absatz 3: An Stelle der Zahl „15" wird die Zahl „21" gesetzt.
§ 13 Absatz 4: Der Satz 4 des § 13 wird gestrichen.
§ 14 Absatz 2: Der zweite Satz des Absatzes 2 wird gestrichen.
§16 Absatz 3: Der Absatz 3 wird gestrichen.
§ 19 erhält folgenden Zufatz: „Gine Minderheit im Ausschußtaun ihre abweichendeMeinuug in

einer schriftlichen Erklärung einreichen. Diese Erklärung muß den Abgeordneten zugestellt und im
Sitzungsprototolle aufgenommen werden."

§23: Der letzte Satzteil des §23 wird gestrichen.
§39 Absatz 5: Der Absatz 5 wird gestrichen.
§51 erhält folgende Fassung: „Zweifel über die Auslegung der Geschäftsordnung entscheidetder

Vorsitzende. Eine grundsätzliche,über den Einzelfall hinausgehende Auslegung einer Vorschrift der
Geschäftsordnung kann nur der Provinziallandtag beschließen. Wenn wenigstens 15 Mitglieder des
Provinzallandtaa.es es verlangen, muß der Vorsitzende eine Entscheidungdes Provinziallandtllg.esüber
die Auslegung der Geschäftsordnung in einem strittigen Fall herbeiführen."

Ferner Drucksache Nr. 57:
1. Die Mitglieder des Provinziallandtages sind berechtigt, alle Akten einzusehen, die sich in der

Verwahrung des Provinziallandtages oder eines Ausschusses befinden; zum Gebrauch außerhalb des
Provinziallandtages können in Einzelfällen die Akten an die Mitglieder des zuständigenAusschusses ab¬
gegeben werden.

2. Jeder Abgeordnete hat das Recht, Interpellationen an die Provinzialverwaltung einzureichen.
Diese Interpellationen sind schriftlich einzureichenund müssen von wenigstens 10 Mitgliedern des Pro¬
vinziallandtages unterzeichnet sein.

Der Vorsitzende teilt der Provinzialverwaltung die Interpellation mit. Die Provinzialverwaltung
muß spätestensvor Ablauf der Tagung, in der die Interpellation eingereicht ist, diefe beantworten. Lehnt
die Provinzialverwaltung die Beantwortung der Interpellation in der vorgeschriebenen Zeit ab, so wird
die Interpellation ohne weiteres zur Besprechung auf die Tagesordnung gesetzt. Vor der Besprechung
erhält einer der Interpellanten das Wort zur Begründung.

3. Die Mitglieder des Provinziallandtages können von der Provinzialverwaltung Auskunft über
bestimmt bezeichnete Tatsachen, die in den Bereich der Tätigkeit der Provinzialverwaltung gehören,
in Kleinen Anfragen verlangen. Diefe Kleinen Anfragen müfsen von wenigstens 5 Mitgliedern des
Provinziallandtages unterstütztwerden. Die Provinzialverwaltung muß diese Kleinen Anfragen schrift¬
lich beantworten. Erfolgt die fchriftliche Beantwortung nicht bis zum Beginn der nächsten Tagung, so
wird die Kleine Anfrage ohne weiteres auf die Tagesordnung gesetzt. Vor der Behandlung der Kleinen
Anfrage erhält einer der Frager das Wort zur Begründung der Anfrage. Ergänzungen zu der Frage
können noch während der Besprechung eingebracht werden.
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4. Der Geschäftsordnungsausfchußkann auch ohne besonderen Auftrag Fragen, die sich auf die
Geschäftsordnungdes Provinzinllaudtages uud der Ausfchüsse beziehen, erörtern und dem Provinzial-
landtag oder dem Vorsitzenden darüber Vorschlage machen. Wenn der Vorsitzende des Provinzialland-
tages nicht in der Lage ist, den Vorschlagen des Geschäftsordnnngsausfchussesin bezug auf die Geschäfts¬
ordnung nachzukommen,so muß er eine Entscheidungdes Provinzinllandtages über die Durchführung
der Vorschläge des Geschäftsordnungsausschussesherbeiführen.

o) von feiten der Fraktion der NationalfozialistifchenDeutschenArbeiterpartei (DrucksacheNr. 56):
Der Landtag wolle beschließen:

daß die Abänderung zu § 28 der Geschäftsordnung
1. fallen gelaffen wird;
2. zum mindesten der Vorsitzendevor der Ausweisung eines Abgeordneten aus dem Saale dreimal

denselben zur Ordnung gerufen haben muß und ihn dann auch uoch ausdrücklich auf die Folgen eines
weiteren Ordnungsrufes aufmerksam zu machen hat.

Der Geschäftsordnungsausschußist in seiner heutigen Sitzung den Abänderungsanträgen der SPD.-
Fraktion wie folgt beigetreten:

Im z 12 Abf. 2 (Zeile 2) ist statt des Wortes „Antrages" zn fetzen „Urantrages".
Im § 17 Abs. 1 ist der zweite Satz „Eine Erörterung über die Recht- oder Zweckmäßigkeit seiner An¬

ordnungen kann er auf die nächste Sitzung verschieben" zu streichen.
Im § 26 Abs. 2 ist das Wort „Werktag" durch „Sitzungstag" zu ersetzen.
§28 erhält folgende Fassung:
Absatz 2: „Wegen grober Verletzung der Ordnung kann der Vorsitzende ein Mitglied bis zu 6 Sitzungs-

tageu von der Teilnahme an den Verhandlungen ausschließen."
Im Absatz 3 Satz 3 muß es heißen: statt „bis znm Schlüsse der Sitzungsperiode" „bis auf 6 Sitzungs¬

tage".
Als neuer Abfatz (4) wird eingeschoben:„Der Ausschluß bleibt gegebenenfallsauch in der folgenden

Sitzungsperiode in Kraft, jedoch endet er in der folgenden Sitzungsperiode fpätestens mit dem Ablauf
des dritten Sitzungstages."

Der Abfatz 4 erhält als Absatz 5 folgende Fafsung: „Der betroffene Abgeordnete kann wegen der
Folgen im Falle der Abfätze 2 und 3 durch schriftlichen Antrag den Ältestenrat anrufen, der die Folgen
mildern oder ganz aufhebeu kann."

Am Schlufse dieses Paragraphen wird ein neuer Absatz „8" eingefügt: „Gegen den Ordnnngsruf,
gegen die Ausschließungund die Verweisung aus dem Landtagsgebäude durch den Vorsitzendenund
gegen die Entscheidungdes Ältestenrates, sobald sie dem Landtag mitgeteilt ist, kann der betroffene Ab¬
geordnete spätestens am folgenden Sitzungstage schriftlichEinsprucherheben. Der rechtzeitig eingelegte
Einspruch ist auf die Tagesordnung der nächstenSitzung zu setzen. Der Landtag entscheidetüber den
Einspruch ohne Besprechung."

Im § 32 Absatz 2, Zeile 7, wird hinter das Wort „wenn" „der Sitzungsvorstandüber" eingeschaltet.
Zu z 39 wurde in der Geschäftsordnungsausfchußfitzungbeantragt, die Faffuug der alten Gefchäfts-

ordnung, wonach 15 Abgeordnete Anträge auf namentliche Abstimmung stellen können, wiederherzu¬
stellen. Dieser Antrag fand jedoch leine Annahme. Gin Abänderungsantrag, an Stelle des vorgefchlage-
nen Viertels „der anwesendenAbgeordneten" „20 anwesendeAbgeordnete"zu sehen, wurde abgelehnt.
Der Abänderung „auf 25 anwefende Abgeordnete" wurde zugestimmt.

Im übrigen find die fönst gestellten Abänderungsanträge in der Sitzung des Gefchäftsordnungs-
ausschussesabgelehnt worden.

Bezüglichdes Antrages Haas in Verbindung mit dem Antrage der KPD.-Fraktion auf Erhöhung
der Zahl der Mitglieder der Provinzialkommissionenist beschlossenworden, die Beratung bis znr Wahl
der Mitglieder der Provinzialkommissionenzurückzustellen.

Der Provinziallandtag beschließt nach den Anträgen des Geschäftsordnungsausschusses.
Die abgeänderten bzw. ergänzten Paragraphen haben daher folgenden Wortlaut:

Wahlprüfung.
§ 6. Die Vorprüfung der Wahlen zum P.L., über deren Gültigkeit gemäß § 20 des Wahlgefetzes

vom 7. Oktober 1925 der P.L. zu beschließen hat, erfolgt durch den Wahlprüfungsausfchuß (§ 9). An
der Abstimmung über den eigenen Wahlauftrag darf sich lein Abgeordneter beteiligen.
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Anwesenheit. Urlaub.
§ 7. (1) Jeder Abgeordnete ist verpflichtet,sich nach seiner Ankunft am Tagungsorte auf einem vom

Vorsitzendenbestimmten Vordruckbeim Landtagsbüro anzumelden.
(2) Urlaub für einen Tag erteilt der Vorfitzende,auf längere, jedoch nicht anf unbestimmte Zeit

der P.L.

Vorlagen ufw. für den Landtag.
§ 11. (1) Die für den P.L. bestimmten Vorlagen der Staatsregierung und des P.A. find den Ab¬

geordneten zeitig, möglichst vor Eröffnung des P.L., gedrnckt zuzusenden.
(2) Die Hanshaltspläne werden in der Regel zunächst in der Vollsitzung des P.L. als Ganzes be¬

sprochen;dann werden die einzelnenHaushaltspläne den zuständigenFachausschüssen überwiesen. Nach
Erledigung in den Fachausschüssen wird in der Vollsitzung über die einzelnenHaushaltspläne verhandelt
nnd beschlossennnd nach deren Festsetzung über die Haushaltspläne als Ganzes.

(8) Über die geschäftliche Vehaudlnng der Vorlagen der Stantsrcgicrung und sonstigerVorlagen
des P.A. bestimmt der P.L.

Urantrage.
tz 12. <1) Urantrage müssen schriftlich eingereicht werden nnd von mindestens 5 Abgeordneten

unterzeichnetfein. Werden fie namens einer Fraktion gestellt, so genügt die Unterschriftdes Frattions-
vorsitzenden oder seines Stellvertreters nnter Bezeichnung des Namens der Fraktion.

(2) Bestehen Zweifel darüber, ob der Gegenstand eines Urantrages zur Zuständigkeit des P.L.
gehört, so ist ein Beschluß des Ältestenrates hierüber herbeizuführen. Entgegen dem Beschlusse des
Altestenrates ist der Antrag auf die Tagesordnung zu setzen, wenn es ans Antrag vom P.L. beschlossen
wird; der Antrag mnß von 10 Abgeordneten nnterstütztwerden. Eine Erörternng ist nur im Rahmen
der Geschäftsordnungsbefprechungznlässig.

(3) Alle Urantrage sind sofort dnrch den Landeshauptmnuu dem P.A. mitzuteilen, damit der P.A.
die Möglichkeit hat, dazn Stellnng zu nehmen.

(4) Über die gefchäftliche Behandlung der zugelafseuenUrantrage bestimmtder P.L. Alle Anträge,
deren Annahme eine in den Hanshaltsplänen oder in einer sonstigen Vorlage des P.A. nicht vorgesehene
Mehrbelastung der Provinz oder eine Vermindernng der Einnahmen zur Folge haben würde, müssen
auch in dem Ausschnß beraten werden, zu dessen Zuständigkeitdie allgemeine Finanzverwaltuug gehört.

Eingaben.
§ 13. Eingaben können nur verhandelt werden, wenn sie spätestens2 Tage vor Eröffnnng des P.L.

eingegangen sind. Gehört eine Eingabe offenbar nicht znr Zuständigkeit des P.L., so kaun der Vor.
sitzende sie dem Einsender unter Hinweis auf die zuständige Stelle zurücksenden; im übrigen überweist
der Vorsitzende die Eingaben dem zuständigenAusschuß zur Beratung gemäß § 49.

Leitung und Schließung der Sitzung.
§ 17. (1) Der Vorsitzende eröffnet, leitet und fchließt die Sitzung.
(2) Wenn der Vorsitzende zur Sache sprechen will, muß er deu Vorsitz abtreten.
(3) Vor Erledigung der Tagesordnung kann die Sitzung nnr auf Beschluß des P.L. geschlossenwer¬

den, und zwar auf Vorschlag des Vorsitzendenoder auf Antrag von 15 anwesenden Abgeordneten.

Berichterstatter und Antragsteller.
§ 19. (1) Der Berichterstatter und bei Uranträgen der Antragstellerkann sowohl bei Beginn wie nach

Schluß der Besprechung das Wort verlangen.
(2) Die Berichterstatter haben die Ausschußanträgezu vertreten. Sie dürfen sich anch sonst an der

Beratung beteiligen, jedoch nur außerhalb des Vegründungs- und des Schlußwortes; sie müsseu dabei
erkennbar machen, daß sie nicht als Berichterstatter sprechen.

Abllnderungsanträge und Anträge auf Annahme einer Entschließung.
(3) Abänderungsanträge und Anträge anf Annahme einer Entschließungim Anschluß an die Ver-

handlnng über einen bestimmtenGegenstandtonnen bis zum Schluß der Besprechungüber diesen Gegen¬
stand gestellt werden; sie müssen schriftlich eingereichtwerden.
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Abgabe von Erklärungen.

§ 23. Außerhalb der Tagesordnung kann der Vorsitzende das Wort zu eiuer ^MMch^
soweit sie sich uur auf Gegeustäude bezieht, die zur "^
zu einer persönlichen Erklärung erteilen; in beiden Fällen ist sie chm vorher schriftlichvorzulegen.

Ruf „zur Ordnung" und „zur Sache". ^
§ 26. (1) Wenn ein Redner die Ordnung verletzt, so kann ihn der Vorsitzende „zur Ordnung , und

wenn er von dein Gegenstand der Verhandlung abschweift, „zur Sache rufen.
<2) Der Redner kann gegen einen Ordnungsrnf spätestens am '^'tzen

Einspruch erheben. Der Einspruch ist frühestens auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen.
Der P.L. entscheidet ohne Besprechung, ob der Ordnungsruf gerechtfertigt war.

Entziehung des Wortes.
5 27 lN ^t ein Redner in derfelben Sache dreimal „zur Ordnung" oder „zur Sache" gerufen wor¬

den, o wuu ^ Vorsitzeudeu beschließen daß Wn °as W°^
er nach dem zweiten Ruf „zur Ordnung" oder „zur Sache" auf diese Folge hmgewreseu worden ist

<2) Ist einem Redner das Wort entzogen, dann kann ihm bis znr Eröffnung der Abstunmuug über
den Gegenstand das Wort nicht mehr gegeben werden. ^„.«„«

(3) Ausführungen, die ein Redner nach Entziehung des Wortes macht, werden m den Sitzungs-
bericht nicht anfgenommen.

Ordnungsbestimmungen.
5 28. (1) Wenn ein Abgeordneter die Ordnung verletzt, rnft der Vorfitzende ihn mit Rennung des

Namens ,nr i^dnuua"- L 26 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.
b°r O.dnun» wn„ d« atzende °.n «,.M°d °.S z>, « Schu„«s.,,»o„

Von der Teilnahme an den Verhandlungen ausschließen. ,,^tt^ <5ut

er dies trotz Aufforderung des Vorsttzenden nicht, fo kann der ^M"^ ^fernen lassen "ni diesein
aussetzen oder ganz aufheben uud deu Abgeordneten ans den S^n « ""l ^ ^'^s^,^er-
Falle gilt der Ausschluß ohne weiteres auf 6 Schungstage Der ^orsitzenoe ,ieui l i ,
eröffnuug der Sitzuug oder bei Beginn der nächsten Schung fest ... . ^

(4) Der Ausschluß bleibt gegebeuenfalls anch in der f°Hn fn Sch^ ledoch endet
er in der folgenden Sitznngsperiode spätestens mit dem Ablauf ^s Mitten Sitzungs ^

<5) Der betroffeue Abgeordnete kann ^en der ^ ^ nnd^3 durch schriftlichen Antrag den Ältestenrat anrufen, der die Folgen mildern ooer ganz ,

schnßsitznngennicht teilnehmen; er verliert für die Tage, sur welcne °r.
die im § 50 vorgesehenen geldlichen ^stungen Ausschlusses versuchen, in die Sitzungen

(7) Der Vorsitzende hat Abgeordnete, welche trotz ihre, "^uun ^ ^/ g' ,^^, , stören,
des Landtages oder der Ausschüsse emzudrmgen °der so^ °.^^,^ ,st ^„ P,o.
den Ailfenthalt in diesem bis zum Ablauf des letzten Ausfchlußtages zu
viuziallandtag Mitteilung zu machen. ^.^^„^ „^d die Verweifung ans dem Landtags-

(8) Gegen den Ordnungsruf, gegeu die AusschKeßmg d7s Ältestenrates, sobald sie dem Landtag
gebäude durch den Vorsitzenden uud gegeu ^ 6'"s^ schriftlichEiufpruch
mitgeteilt ist, kauu der betroffeue Abgeor^ p«t ens «m ° ^^ ,f^^,^ Sitziiug zu setzeu.
erheben. Der rechtzeitig eingelegte Einspruch ist "N °« ^g"De^ ^in^^.-. en^^.'id.'t über den Ein pruch ohne Besprechung.
Her Landtag entscheidet über oeu P Vorsitzende die Sitzung auf bestimmte Zeit aus-

§ 29. (1) Wenn störende Unrnhe entsteht, kann oer ^o^nvr^
setzen oder ganz aufheben. . ^^ Sitzung ist alsdann auf eine

(2) Kann er sich kein Gehör verschaffen, so verlaßt er semen Sitz. ^
Viertelstunde nnterbrochen. ^^ ^.^^^^ ^vr oder sonst die

§ 30. (1) Wer im Zuhörerraum werden.

Ordnung verletzt, kann auf Anordnung des ^°"^n en ent r,^ ^ ^^
(2) Entsteht störende Unruhe im Zuhörerraum, so kann der ^ornv
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Schluß der Besprechung.
§ 32. (1) Wenn sich niemand zum Wort meldet oder die Rednerliste erschöpft ist, erklärt der Vor¬

sitzende die Besprechung für geschlossen.

Antrag ans Schluß oder Vertagung.
(2) Der P.L. kann die Besprechungauch vorher abbrechen und vertagen oder schließen.Der Antrag

auf Vertagung oder Schluß der Besprechungbedarf der Unterstützungvon 10 anwesendenAbgeordneten.
Findet er sie, so wird die Rednerlistevorgelesenund dann über den Schluß- oder Vertagungsantrag ab¬
gestimmt. Er gilt als abgelehnt, wenn der Sitzungsvorstand über das Ergebnis der Abstimmungzweifel¬
haft ist. Die Befchlußfllfsung ist nur zulässig, wenn jeder Fraktion Gelegenheit gegeben war, zu Worte
zu kommen.

(3) Der Schlußantrag geht dem Vertagungsantrag bei der Abstimmung vor.
(4) Auch in einer Besprechung zur Geschäftsordnung oder über die Anberaumung der nächsten

Sitzung oder die Feststellungder Tagesordnung ist ein Schlußantrag zulässig.

Namentliche Abstimmung.
z 39. (1) NamentlicheAbstimmung kann von 25 anwesenden Abgeordneten bis zur Eröffuung der

Abstimmung (§ 34) verlangt werden.
(2) Der Vorsitzende fordert die Abgeordneten auf, ihre Plätze einzunehmen. Hierauf sammeln die

Beisitzer in Urnen die verschiedenfarbigenAbstimmungskarten. Diese tragen den Namen des Abgeord¬
neten und die Bezeichnung„Ja" oder „Nein" oder „Enthält sich". Nach beendigter Einsammlung erklärt
der Vorsitzende die Abstimmungfür geschlossen. Die Beisitzer zählen die Stimmen sogleich nach der Ab¬
stimmung.

(3) Sobald das Ergebnis festgestelltist, wird es vom Vorsitzendenverkündet.
(4) Zwischen der Abstimmungund der Verkündung darf verhandelt, aber nicht befchlofsen werden.
(5) Namentliche Abstimmung ist unzulässig über:

a) Überweisung an einen Ausschuß (§ 9),
d) Sitzungszeit und Tagesordnung (§§ 14, 15),
o) Schließung der Sitzung (§ 17),
<1) Vertagung oder Schluß der Besprechung (§ 32),
«) Teilung der Frage (§ 35),
t) Beschlußfassung über deu Einspruchgegen den Ordnungsruf (§ 26).

Niederfchrift über die Sitzung.
§ 43. (1) über jede Sitzung des P.L. wird eine Niederschriftangefertigt, welche namentlich die ge¬

faßten Beschlüsse und das Ergebnis der Wahlen wiedergibt und vom Vorsitzendenund zwei Beisitzern
unterzeichnet wird.

(2) Die Niederschriftwird in der Regel in der nächstfolgendenSitzung zur Einsichtnahmeausgelegt;
sie gilt, wenn kein Einsprucherfolgt, als genehmigt und ist vom Vorsitzenden und den diensttuenden Bei¬
sitzern zu unterzeichnen. Über einen Einspruch entscheidetder Provinziallandtag. Die Niederschrift
über die letzte Sitzung der Tagung wird von dem Vorfitzenden und den diensttuendenVeifitzern ohne vor¬
herige Auslegung vollzogen.

(3) Die Ausfertigung der Vefchlüffebesteht in einem von dem Vorsteher des Landtagsbüros be¬
glaubigten Auszug aus der Niederschrift.

(4) Die Bestallungen für die vom P.L. gewählten Beamten werden vom Vorsitzenden nnd dem Lan¬
deshauptmann vollzogen.

Auslegung der Geschäftsordnung.
§51. (1) Zweifel über die Auslegung der Gefchäftsordnung entfcheidetder Vorfitzende; er kann

aber auch einen Vefchluß des P.L. herbeiführen.
(2) Eine grundsätzliche, über den Einzelfall hinausgehende Auslegung einer Vorschrift der Gefchäfts¬

ordnung kann nur der P.L. befchließen, und zwar nur auf einen Urantrag und nach Prüfung durch den
Gefchäftsordnungsausschuß.

Damit tritt die neue Geschäftsordnung sofort in Kraft.



77. Rheinischer Provinziallandtag, Protokoll der 3. Sitz ung am 8. April 1930._______ 11

An weiteren Eingängen sind zu verzeichnen:
Antrag der KPD.-Fraktion, betr. 7stündige Arbeitszeit,
Antrag der KPD.-Fraktion, betr. Linderung der schlimmsten Notlage der Steinarbeiterschaft,
Entschließungder Zentrumsfraltion und der Arbeitsgemeinschaftzur Kraftfahrzeugsteuer.

Diese Anträge werden den zuständigen Fachausschüssen überwiesen.
Die morgige Plenarsitzung findet vormittags 9'/2 Uhr statt mit der Tagesordnung:

1. Eingänge,
2. Beratung des Haushaltsplans und der damit in Verbindung stehendenLandtagsvorlagen,
3. Entscheidungüber die geschäftliche Behandlung der eingegangenen Vorlagen.

(Schluß der Sitzung: 19 Uhr 25 Minuten.)

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Dr. Iarres. Könzgen, N. Hauck.

offen.

Dritte Sitzung.
verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf.

Dienstag, den 8. Kpril 1930.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 9 Uhr 45 Minuten.
Die Niederschriftenüber die gestrigen Plenarsitzungenliegen auf dem Tlsche des Hauses zur Mnstcht

«T: :« «°w„ «. «nd .e».,..^« °e>

«r^er^r^ »?,^°7m^,. .e»..wnen der,ro«w«w«r°e..s,m,«« wrch d.e Pr.
vtnzialkommission,

Antrcm der KVD -Traktion, betr. Behandlung der Korrigenden, <. < «. «^ «.
'- D»ck!°ch° Nr, 28. beir, Du.chl«.r.m« der l«ndw«,ch»!..

l,ch°n U«!chu>bun»«»M°nw der N>,^pr»°,n« ^ ^ Nn,iedl«n»,

:21z :: 3:,327, ^.22.^2.: der °e °ew,en w.««»depo.»o„e,> w. .«Nd,
wirtschaftlichenHaushaltsplan vorgesehenenNetrage,

Antr^e7^ der im landwntsch°ftlichenEtat vorgesehenenSumme für
^elioratio"nen>asserleitungen «^ "mlegungen " Haushaltsplan vorgesehenen

Antrag der KPD.-Fraktion auf Verwendung d^ ^^ Meliorationen und
Ausgaben für Schulwefen und Versuchssta^ Notstandsgebieten der Eifel,
Flußregulierungen zugunsten der ""«"dend^

Antrag der KPD.-Fraktion auf Erhöhung des Ve^
Diese Anträge werden den zuMn^en Fa^ ^n. Hanshalts-
Der Provinziallandtag nimmt sodann d e ^"rungen der e^ ^

Plan der Provinzialverwaltung und zu den sonstigen Vorlagen entgegen ^ u
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Der während der allgemeinen Aussprachevom Abgeordneten Hanke gestellte Antrag auf Vertagung
der Sitzung auf 1 ^4 Stunden fand nicht die erforderlicheUnterstützung.

Abgeordneter Dr. Ley wurde wegen andauernder Zwischenrufezweimal zur Ordnung gerufen.
Im Laufe der Sitzung sind noch folgende Anträge eingegangen:

Antrage von verschiedenen Fraktionen, die bereits im Umdruck auf die Plätze verteilt sind, und zwar die
Drucksachen Nr. 109—121.

Antrag der KPD.-Fraktion, betr. Wahl zur Landwirtschaftskammer,
Entschließungder Zentrumsfraktion zur Belebung des Baumarltes,
Antrag der NationalsozialistischenArbeiterpartei, betr. Bewilligung eines Betrages aus Mitteln des

Landesjugendamtes für den Turnverein Betzdorf (Sieg).
Die Anträge werden den zuständigenFachausschüssen überwiesen.
Die nächste Vollsitzung findet Donnerstag vormittag 11 Uhr statt. Der Vorsitzende wird ermächtigt,

die Tagesordnung für diese Sitzung je nach Erledigung iu deu Fachausschüssen festzusetzen.
Morgen tagen die Fachausschüsse.
Die Fraktionsvorsitzendenwerden gebeten, die Wahlvorschlägefür die Wahl von Mitgliedern des

Landesjugendamtes möglichst umgehend dem Landtagsbüro einzureichen.
(Schluß der Sitzung: 15 Uhr 35 Minuten.)

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Dr. Illrres. Könzgen, Andres,

Dr. Dichgans, A. Hauck.

vierte Sitzung.
verhandelt im sitzungssaale des stiindehauses»

Donnerstag den IN. Npril 1930.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 11 Uhr 30 Minuten.
Das Protokoll der vorigen Sitzung liegt auf dem Tische des Hauses zur Einsicht offen.
Schriftführer für heute sind zunächst die Abgeordneten Andres und Dr. Dichgans.
Der Vorsitzende macht folgende geschäftliche Mitteilungen.
An neuen Eingängen sind zu verzeichnen:

Antrag der Wirtschaftspartei, betr. Rheinifch-Westfälisches Elektrizitätswerk,
Antrag der KPD.-Fraktion zu Drucksache Nr. 117,
Antrag der KPD.-Fraktion, betr. Mißstände beim Deichbau Neuwied.

Diese Anträge sind bereits auf die Plätze verteilt.
Antrag der KPD.-Fraktion, betr. Orientierung der Mitglieder der ProvinziaNommissionfür Straßenbau

über den Stand der Arbeiten beim Straßenbau,
Antrag der Wirtschaftspartei zu Drucksache Nr. 66,
Antrag der Wirtschaftspartei zu Drucksache Nr. 128.

Diese Anträge werden den zuständigen Fachausschüssen überwiesen.
Es sind Zweifel darüber entstanden, ob die nach § 10 der Geschäftsordnungin die einzelnen Fach¬

ausschüsse mit beratender Stimme entsandten Abgeordneten sich an den Besprechungen beteiligen
können. Nach dem Beschlusse des Altestenrats haben diese Abgeordneten das Recht dazu, natürlich ohne
Stimmrecht.

Gegen die durch den Vorsitzendenvorgenommene Festsetzungder Tagesordnung werden keine
Einwendungen erhoben.
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Der Ältestenrat beantragt eine Beschränkungder Redezeit bei der heutigen Tagesordnung und eine
Verbindung einzelner Punkte. Die Punkte 14—16 werden auf Freitag vertagt.

Der Provinziallandtag beschließtdemgemäß mit der erforderlichen Mehrheit (vgl. den stenogr.
Bericht).

Die nächste Vollsitzung soll morgen vormittag 10 ^ Uhr stattfinden.

Erledigung der Tagesordnung.
1. Der Haushllltsplau über die Verwaltungskosten der Landesbank der Nheinprovinz

für das Kalenderjahr 1930 wird nach dem Vorschlage des I. Fachausschusses unverändert angenommen.
Änderung der Satzung der Landesbank.
2. In Übereinstimmungmit dem Provinzialausschuß (DrucksacheNr. 11) und dem I. Fachausschuß

beschließt der Provinziallandtag:
»1. § 12 Absatz 1 Satz 2 erster Halbsatz der Satzung der Landesbank der Rheinprovinz erhält folgende

Neufassung:
„Dieser besteht

H) aus 8 vom Provinzialausschuß gewählten Mitgliedern und dem Landeshauptmann der Nhein¬
provinz."

2. Solange die Wahlperiode des Provinzialausschussesmit der Wahlperiodefür die Mitglieder des Ver¬
waltungsrats der Landesbank nicht übereinstimmt, hat der Provinzialausschuß etwa erforderliche
Neu- und Ersatzwahlenjeweils nur für die Dauer seiner eigenen Wahlperiode vorzunehmen."
3. Der Provinziallandtag beschließt, auf Antrag des Provinzialausschusses(DrucksacheNr. 12) und

des I. Fachausschusses:
»1. § 4 der Satzung der Landesbank der Rheinprovinz wird durch folgendenZufatz ergänzt:

„«) fie errichtet und betreibt als besondereAbteilung eine öffentliche Baufparkafse unter der Be¬
zeichnung :

„Bausparkasseder Nheinprovinz",
deren Organisation und Geschäftsbetriebsich nach den vom Verwaltungsrat aufzustellenden,
der Genehmigung der Aufsichtsbehördeunterliegenden Grundsätzenund allgemeinen Bedin¬
gungen regelt. Über die Geschäfte der Bausparkasseist gesondert Rechnungzu legen; ihr Ver¬
mögen ist getrennt von dem übrigen Vermögen der Landesbankzu verwalten."

2. 8 18 der Satzung der Landesbank der Rheinprovinz erhält folgende neue Fafsung:
Neue Fassung:

Die Generaldirektorensind befugt, in den Ge-
fchäften der Landesbank die Unterstützung der
öffentlichen Behörden in Anspruch zu nehmen
und von ihnen Auskunft über Angelegenheiten
ihres Geschäftskreises zu fordern, soweit ander¬
weite gesetzlicheVorschriften oder dienstliche
Interessen nicht entgegenstehen. Eine Haftpflicht
der öffentlichen Behörden wird hierdurch nicht
begründet.

Alte Fassung:
Die Verwaltungsbehörden in der Provinz sind,

soweit gesetzlicheVorschriften oder dienstliche
Interessen nicht entgegenstehen,verpflichtet,den
Generaldirektoren der Landesbank die in deren
Geschäften erforderliche Auskunft zu erteilen,
die Landräte und Bürgermeister, ihren Rück¬
fragen und Ansuchen zu genügen, und, wenn Ge¬
fahr für die Darlehen der Bank in ihrem Vereich
ihnen kund wird, davon den Generaldirektoren
unaufgefordert Mitteilung zn machen. I

3. Der Provinziallandtag ermächtigt den Provinzialansschnß, etwaigen Änderungswüuschen,die die
Aufsichtsbehördeznr Vediuguug für die Genehmigung dieser Satzungsanderuugeu machen wurde,
soweit diese nur redaktioneller Natur sind, zu entsprechen."

4. Förderung des Kleinwohnungsbaues.
Der Beratung liegt zugrunde: « ^. «^ i^.
-Y Antrag des Provinzialausschusses,welcher lautet (Drucksache Nr. 14). ^ „^ „, ,,

..I.Der Provinziallandtag nimmt Kenntnis von den Darlegungen des Provmzmlausschussesüber tue
Förderung des Kleinwohnungsbaues.

eingestellt wird.
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3. Der Verwaltungsrat der Landesbank wird ersucht, dafür Sorge zu tragen, daß, sobald der Kapital¬
markt und die Finanzlage der Landesbank dieses zulassen, über den in Aussicht gestelltenBetrag von
5 Millionen H/^ hinaus Mittel zur Förderung des gemeinnützigenWohnungsbaues zu einem ange¬
messenen Zinsfuß zur Verfügung gestellt werden".

d) Der nachstehendeAbändernngsantrag der SPD.-Fraktion (Druckfache Nr. 51):
„die SPD.-Frattion beantragt, dem Veschlnßentwurf des Provinzinlausschusseshinter Absatz 2

einen Absatz 3 einzufügen:
3. Für die Erstellung von 2-, 3° nnd 4-Zimmer-Wohnungen für Minderbemittelte auf gemeinnütziger

Grundlage werden weitere 100 000 H^L als Zinsverbilligungsfonds in den Etat eingesetzt.
Anstelledes in dem BeschlußentwurfvorgesehenenAbsatz 3 wird ein Absatz 4 beantragt mit folgen¬

dem Wortlaut:

4. Der Verwaltungsrat der Landesbank wird ersucht, dafür Sorge zu tragen, daß über den in Ausficht
gestelltenNetrag von 5 Millionen HF hinaus möglichst weitere 15 Millionen HT zur Förderung des
gemeinnützigen Wohnungsbaues zu einem angemeffenen Zinsfuß zur Verfügung gestellt werden";

c») der nachstehende Abändernngsantrag der KPD.-Fraktion hierzu (Druckfache Nr. 113):
„Der Provinziallandtag beschließt:
Die im sozialdemotratischenAntrag vorgesehenenMittel zur Förderung des .Kleinwohnungsbaues

werden ausschließlich den Gemeinden und Kreisen zur Durchführung des kommunalen Wohnungsbanes
zur Verfügung gestellt";

6) der Antrag des I. Fachausfchusses (DrucksacheNr. 128):
„Der Provinziallandtag wolle den Antrag des Provtnzialausschussesnnd den Antrag der SPD.-

Fraktion unter 4. annehmen, dagegen den Antrag derselben Fraktion nnter 3. sowie den Antrag der
KPD.-Fraktion ablehnen";

«) der Abändernngsantrag der Wirtschaftspartei (Druckfache Nr. 144):
„In dem Antrag des Provinzinlausschusses(Drucksache 14) wird in Ziffer 3 das Wort „gemein¬

nützigen" durch „privaten" ersetzt."
Der Provinziallandtag beschließt nach dem Vorschlage des I. Fachausschusses unter Ablehnnng des

Antrages der Wirtschaftspartei. u > , ^ ,,
Der Antrag der Wirtschaftspartei auf namentliche Abstimmung ihres Antrages fand nicht die

erforderlicheUnterstützung.

5. Van von Landarbeiterwohnungen.
Die Nlltionalfozialistische Arbeiterpartei beantragt in DrncksacheNr 40-
„Der Landtag wolle beschließen:
In Anbetracht der elenden Wohnungsverhältnisseauf dem Lande die notwendigen Mittel für den

Bau von Landarbeiterwohnnngen in der Nheinprovinz bereitzustellen"
Auf Vorfchlagdes I. Fachausschusses überweist der Provinziallandtag diesen Antrag an den Pro-vlnzmlausschuß.

6. Langfristige Kredite an Gewerbetreibende.
Der Antrag der Wirtschaftspartei lautet (DrucksacheNr. 60):
„Der Gewerbetreibende — auch der hausbesitzeude Gewerbetreibende — findet bei der Landesbank

der Nheinprovinz vielfach verschlossene Türen. Dieses zur Gewohnheit gewordene System muß ab¬gestellt werden. ^ ^ >,
Wir beantragen:
Der Provinziallandtag wolle beschließen:

«.^5^ ^ Landesbank der Nheinprovinz sollen in Zuknnft hausbesitzende Gewerbetreibende
— Mittelstandler — langfristige Kredite zu verbilligteu Zinssätzen erhalten. Bei Gewerbetreibenden,
die nicht Hausbesitzer siud, soll die Hergabe der Kredite gegen Bürgschaft erfolgen

Der Pruvinzialausfchuß ist mit der Ausarbeitung der näheren Bedingungen zu beauftragen."
In der Schung des I. Fachallsschusses ist dieser Antrag von dem Antragsteller dahin abgeändert

worden, daß die Worte „zu verbilligten Zinssätzen" zu streichen sind. Der 1. Fachausschußempfiehlt
Überweisungdieses Antrages an den Verwaltnngsrat der Landesbank als Material. Der Provinzial¬landtag beschließt nach diesem Antrage.

7. Herabsetzung der Zinsen für landwirtschaftliche Darlehen.
Die Fraktion Christlicher Volksdienstund Bauernpartei beantragt in Drucklacke Nr 84-
„Der Provinziallandtag wolle beschließen: ' '
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Der Provinzinlausschußwird beauftragt, im Einvernehmen mit der Landesbankdie Zinsen für die
landwirtschaftlichenDarlehen soweit als möglich,wenigstensum 2—3^, baldigst herabzusetzen."

Der I. Fachausschußbeantragt (DrucksacheNr. 129):
„Der Provinziallandtag wolle den Antrag dem Verwaltungsrat der Landesbankals Material über-

weisen mit der Maßgabe, daß die Worte „wenigstensum 2—3°/>" gestrichen werden."
Der Provinziallandtag erhebt diesen Antrag zum Beschluß.
8. Niederschlagung der für Hochwasserschäden gewährten Kredite.
Die Wirtschaftspartei stellt folgenden Antrag (Druckfache Nr. 109):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Die Provinzialverwaltung wird ersucht, bei der Staatsregierung zu beantragen, die aus Anlaß der

Hochwasserschäden in der Nheinprovinz in den Jahren 1924 bis 1927 gewährten staatlichen Kredite und
Darlehen bei Fälligwerden niederzuschlagenund ferner aus eigener Entschließnngdie von der Landes-
bllnk der Nheinprovinz gewährten Kredite dnrch Bereitstellung von Provinzialmitteln abzudecken.

In Übereinstimmung mit dem 1. Fachausschußwird Ablehnung dieses Antrages beschlossen.
9. Der Provinziallandtag beschließt entsprechenddem Antrage des I. Fachausschusses, den Haus¬

haltsplan für die Verwaltungskosten der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt der
Nheinprovinz für das Jahr 1930 unverändert anzunehmen.

10. Befchäfttgung von Beamten im Nebenberuf für die Proviuzial-Feuerversiche-
rungsanstalt.

Der Antrag der Wirtschaftspartei lautet (Druckfache Nr. 47):
„Als Vertreter im Nebenberuf beschäftigt die eine große

Anzahl von Beamten. ^ ^ . <- - ^
Bei der großen Arbeitslosigkeitbedeutet dies uuzweifelhaft eme Harte.

Der Pr^inzw^ wolle befchließen, die
ihre Verträge mit beamteten und im öffentlichen Dienst stehenden Personen zum nächst zulässigen

^^^e/Pr!vwziallandtag beschließt in Übereinstimmn,.«mit dem I Fachansschnß,den Antrag an
den Verwaltnngsrat der Provinzial-Feuerversicherungsanstaltzu überweisen.

11. Änderung der Satznng der Provinzial-Feuerversichernngsanstalt.
Der Provinzialansschnß schlägt folgenden Neschlnß vor (DrucksacheNr. 13), der vom I. Fachaus-

lchust untersticht wird: ___
,,l, 5 L M!« 3 S»h I der «»hrm« der Pi»»iuz!»l.3°u°r«eiIIcheruuB»nst»l» der Nl,°!upl°»,uz er,»«

'"°3« 3«Äw.?««.«t r°«e>. !°,ueu G.,ch«!.«°.n, durch eme

' ^/d«3«
ausschnß etwa erforderlicheNeu- und Ersatzwahleniewecks nur für die Dauer femer eigenen ^ayl
Periode vorzunehmen." ., ^ <
Der Provinziallandtag befchließt dementsprechend.c- >.!« nl<>v^l>,,5i<iskosten der Provinzial-Lebensversiche-

ruu^°k.7°N^ °""°"'°° '°' ' ""'°""""'°'
unverändert angenommen.

Veamtenfragen.

Antrag des Zentralverbandes der ^"nw^Angeln der P«uß,chen Provinzial-

- eine zweckmäßigeNberfiihrung von ständig Angestellten
in das Benintenverhältnis,

14. Der ,
Verwaltungen
1
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2. Löschung der Kündigungstlausel bei den Beamten der unteren Gruppen,
wird in Übereinstimmung mit dem Provinzinlausschuß und dem I. Fachausschußau den Provinzinl¬
ausschuß überwiesen.

15. Die Wirtschaftspartei stellt folgenden Antrag (DrucksacheNr. 45):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:

1. Bis auf weiteres sind Neueinstellungenvon Beamten mit den Bezügen der Sondergrnppen I — III,
sowie der Gruppen 1-i—2o der Besoldungsordnung nicht mehr vorzunehmen.

2. Zur etwa notwendig werdenden Entlastung der oberen Beamten sind geeignete mittlere Beamte mit
Erlediguug von einem Teil der Dienstgeschäfte,die bisher den oberen Beamten oblag, zu betrauen."

Entsprechend dem Antrage des I. Fachausschusseswird Überweisung an den Provinzinlausschuß
beschlossen.

16. Zu dem Antrage der Zentrumsfraktion (DruckfacheNr. 65):
„Der Provinziallaudtag wolle iu Anbetracht der außerordentlichgroßen Not, in der sich stellenlose

ältere Arbeiter und Angestellte befinden, befchließen:
Der Landeshauptmann wird beauftragt, bei Neueinstellungenältere Arbeiter nnd Angestellteüber

40 Jahre vorzugsweisezu berücksichtigen, soweit die Netriebsverhältnissees gestatten",
beschließt der Provinziallandtag entsprechenddem Antrage des I. FachausschussesÜberweisung an den
Provinzialansschuß.

17. Zu dem Antrage der Fraktion Christlicher Volksdienst und Bauernpartei (Drucksache Nr. 83):
„Der Provinzinlausschußmöge dem nächsten Provinziallandtage einen Berichtnnd etwaigen Antrag

vorlegen, welcher die durch die jetzige Ortsklasseneinteilungin vielen Fällen bedingten ungerechten Ge-
haltsunterschiededer Provinzialbeamten möglichst zu beseitigen versucht. Es ist unfer Wunfch, daß die
Provinz in diefen Dingen vorangeht und Staat und Reich den Weg zeigt, die vorhandenen Ungerechtig¬
keiten zu beseitigen",
beschließt der Provinziallandtag entsprechenddem Antrage des I. Fachausschusses,den Antrag abzu¬
lehnen.

18. Der Antrag der KPD.-Fraktion (DrucksacheNr. 94):
„Der Proviuziallandtllg wolle beschließen, für alle in Diensten der Provinzialverwaltnng stehenden

Arbeiter uud Augestellten, soweit ihr Monatseinkommen 600 H^L nicht übersteigt, wird die sieben-
stündige Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich eingeführt.

Geldzuschüsse dürfen nur an folche kommunalen Fürsorgeverbände gegeben werden, wo ebenfalls
die fiebenstündigeArbeitszeit durchgeführt ist",
wird auf Vorfchlag des I. Fachausfchufsesabgelehnt.

19. Zu der Entschließungder SPD.-Frattion (DrucksacheNr. 110):
„Die heutige sehr lange Arbeitszeit in den Provinzialanstalten ist mit dem schwerenund verant¬

wortungsvollen Dienst des Personals nicht mehr länger zu vereinbaren.
Der Provinziallandtag erwartet daher von der Provinzialverwaltnng, daß möglichst bald Erleichte¬

rungen eingeführt werden",
wird entsprechenddem Antrage des I. Fachausschusses Ablehnung beschlossen.

20. Der Haushaltsplan der Hauptverwaltung für das Rechnungsjahr 1930 wird entsprechend
dem Antrage des I. Fachausschussesunverändert angenommen nnd der Antrag der Wirtschaftspartei
(Drucksache Nr. 46):

„Der Proviuziallandtllg beauftragt den Provinzialausfchuß eine neue, auf Erfparnis hinzielende
Ordnung der Neifetostenentschädigungvorzunehmen,wobei Wert darauf zu legen ist, daß die im Haus¬
haltsplan eingesetzten Gesamtbeträge um 25°/, gekürzt werden",
dem Provinzinlausschuß überwiesen.

21. Bei Beratung des Haushaltsplans über Ruhegehälter und Hinterbliebenenrenten
für das Rechnungsjahr 1930 beantragt die Wirtschaftspartei:

„Der Provinziallandtag befchließt erneute Prüfung der Etatspofition IV 1d auf Seite 14 des Haus¬
haltsplans durch den FachausschußI und den Provinzinlausschuß."

Der Provinziallandtag beschließt, den Antrag abzulehnen und auf Vorfchlagdes I. Fachausfchufses
den Haushaltsplan über Ruhegehälter und Hinterbliebenenrenten für das Rechnungsjahr 1930 unver¬
ändert anzunehmen.
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22. Der Provinziallandtag erklärt den Bericht des Provinzialausschussesüber die Ergebnisse
der Provinzicilverwaltung für das Rechnungsjahrvom 1. April 1928 bis 31. März 1929 auf Antrag
des I. Fllchansschnsses durch .Kenntnisnahmefür erledigt.

23. Der Provinziallandtag nimmt Kenntnis von dem Bericht des Provinzialansschiisses(Drnck^
sache Nr. 24) über die Entwicklung des Verkehrs auf den Provinzialstraßen m der Zelt von
1925 bis 1929 entsprechenddem Antrage des IV. Fachausschusses.

24. Stand der Entwurfs- und Banarbeiten an der Kraftwagenstraße Bonn-Köln-
Düfseldorf—Industriegebiet.

Der Provinzialansschnß beantragt (DrucksacheNr. 26): .-->.«>
..Der Provinziallandtag nimmt zustimmend .Kenntnisvon dem Stande der Entwnrfs- und ^au-

arbeiten an der Kraftwagenstraße Bonn—Köln—Düsseldorf—Industriegebiet."
Hierzu stellt der IV. Fachausschußfolgenden Antrag (DructscicheNr. 131):
..Der Provinziallandtag wolle den Antrag unverändert und nachstehende Entschließung hierzu an

nehmen: - , ^ ^. ^ m . >

Der 77. Rheinische Provinziallandtag nimmt mit Bedauern davon Kenntms, daß die dem Provm-
zialverbcmd von Reichs- uud Staatsbehörden in Aussicht gestelltemMittel aus der verstärkten Forderung
der wertschaffendenArbeitslosenfürsorgewegen Fehlens der erforderlichenNeichsmittel bis ,etzt noch

' ^E?steht")wrin eine ernste Gefährdnng in der Durchführung der als Notstandsarbeit abgezogenen
Bauarbeiten an der Kraftwagenstraße Köln-Bonn nnd hat Bedenkenwegen Inangriffnahme weiterer
Notstandsarbeiten durch die Provinzicilverwaltung. , , . ^ ,.- ^„^ «^^ ,.«K

Er beauftragt deshalb den Herrn Landeshauptmann, erneut bei den zustand ge Reichs- und
Staatsstellen vorstellig u werden und nochmals eindringlichst zu bitten, daß ur die im Rechnimgviahr
1929 b r^ Arbeitslosentagewerkedie in Anssicht gestelltenMittel ans der Wertschafenden
Arbeitslosenfürsorgenoch nachträglich zur Verfügung gestellt uud die für 1930 beant^gteu Fo d^
für die Arbeiten an der Kraftwagenstraße Köln-Vonn nnd Köln-Dusseldorf m dem beautragteu Um-

^^üre7da7Zrg"bnis dieser Verhandlnngen ist dem Provinzialmisschiißzu berichten, dein alsdann die
weiteren Entscheidungenvorbehalten sind."

Der Provinziallandtag beschließt dementsprechend.
25. Übernahme weiterer Straßen in die Unterhaltnng nnd Verwaltnng des Pro-

""'D^ProvinziaUandtag nimmt Kenntnis von dem Stande des Au^
weiterer Straßeu iu die Unterhaltiing und

sichtigung zu überweisen. Der Antrag der Fraktion lautet (Drucksache Nr. 88).
..Der Provinziallandtag wolle beschließen: etwaigen Antrag vorzubereiten und

^ 2?.ZudemHaushaltsPlanüberdreUn^
bahnen für das Rechnnngsjahr 1930 b fchließt d" ^°vinziallano g Unterstütznng des
^ 28. Der Provinziallandtag besMent ^e^ anznuehmemGemeinde- und Kreiswegebaues für das RechnnngSMir1.1^

29. Notlage der Steinindustrie.
Der Beratung liegen zugrunde folgende Anträge: ^ 42):
li) Antrag der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei (Drucksache )
„Der Landtag wolle beschließen:
Da d

der Landt
Steimn
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d) Antrag der Wirtschaftspartei (Drucksache Nr. 49):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen,die Provinzialuerwnltung anzuweisen, für die Her¬

stellung und Unterhaltung der Provinzialstraßen an Straßenbcmmaterial wie Steine, Teer, Zement nnd
Holz nur deutschesMaterial zu verwenden, ausländischeAsphaltstoffealso auszuschließen.

Bei der Verwendung des deutschen Materials ist dem rheinischenMaterial der Vorzug zu geben."
e) Antrag der SPD.-Fraktion (DrucksacheNr. 59):
„Die dauernde Verschlechterungder Arbeitsmarktlage in der Natursteinindustrie hat eine außer¬

gewöhnlich große Arbeitslosigkeit uuter der Steinarbeiterschaft hervorgerufen. Es besteht die begründete
Veforgnis, daß diefe überaus zahlreichen arbeitslosen Steinarbeiter beim fortbestehen der gegenwärtigen
Wirtschaftslage in der Steinindustrie auch während der besserenJahreszeit bei weitem nicht in Be¬
schäftigung genommen werden könne»:, wie es in früheren Jahren üblich war. Ein großer Teil der Stein¬
arbeiterschaftist bereits aus der Arbeitslosenversichernngausgeschieden oder geht in den nächsten Wochen
diesem Schicksal entgegen.

Um nun die Notlage in der Natursteinindnstrie zu beheben, ersucht der Provinziallandtag die
Provinzialverwciltung, dahin zu wirteu, daß in Zukunft bei Hoch- uud Straßenbauten mehr rheinifches
Material verwandt wird als bisher,"

6) Antrag des IV. Fachausschusses (DrucksacheNr. 132):
„Der Provinziallandtag wolle den Antrag

zu Ä) durch die Erklärung der Verwaltung, daß nur inländischesMaterial verwendet wird, als erledigt
erklären,

zu d) mit der Maßgabe annehmen, daß in der 3. und 4. Zeile die Worte „ausländischeAsphaltstoffealso
auszuschließen" gelöscht werden und dafür gesetzt wird „die Verwendung ausländischer Asphaltstoffe
also möglichst einzuschränken",

zu o) dem Provinzialausschnssezur Berücksichtigung überweisen."
Der Provinziallandtag beschließt nach dem Antrage des IV. Fachausschusses.
30. Der Provinziallandtag beschließtauf Vorschlag des IV. Fachausschusses,den nachstehenden

Antrag der NationalsozialistischenArbeiterpartei abzulehnen (Drucksache Nr. 43):
„Der Hanpterwerbszweig, die Steinindustrie, des OberbergischenLandes liegt vollständigdar¬

nieder. Infolgedessen ist diese Gegend mehr als bisher ans Fremdenbesuchangewiesen. Da das Land
nnn an sich wenig aufgeschlossen ist, wolle der Landtag beschließen, die Autostraße Köln—Stegen wolle
so geleitet werden, daß sie die Hauptpunkte des OberbergischenLandes berührt, etwa Overath/Much
—Drabenderhöhe—Bielstein—Wiehl—Brüchermühlc—Wildbergerhütte. Oder direkt Overnth—Dra»
benderhühe und außerdem eine Abzweigung nach Dieringhausen—Olpe."

31. Bau der Umgehungsstraße in Vallendar:
Die KPD.-Fraktion beantragt (DrucksacheNr. 69):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Der Bau der geplauten Umgehungsstraßein Vallendar wird unverzüglichin Augriff genommen.

Die jetzige Durchgaugsstraße in Vallendar entspricht in keiner Weise den gesteigerten Verkehrsverhält¬
nissen."

Der IV. Fachausschußempfiehlt die Überweisungdieses Antrages an den Provinzialausschuß. Der
Provinziallandtag beschließt nach dem Antrage des Fachausschusses.

32. Erbreiterung der Provinzialstraße in der Gemeinde Alsdorf.
Zu dem Antrage der KPD.-Fraktion (DrucksacheNr. 72):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Die Gefahrenzone an der Provinziallandstraße in der Gemeinde Alsdorf zn beseitigen. Entweder

die Provinziallandstraße in der Gemeinde Alsdorf an den engen Stellen zu verbreitern oder durch den
Bau einer Umgehungsstraßezu entlasten",
empfiehlt der IV. FachausschußÜberweisungan den Provinzialausschuß als Material. Der Provinzial¬
landtag beschließt dementsprechend.

33. Anlegung von Nadfahrwegen an der Provinzialstraße Köln—Düren.
Der Antrag der KPD.-Fraktion lautet (DrucksacheNr. 71):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
An den Hauptverkehrsstraßen, besonders aber an der Straße Köln-Dnren zwischen Blntzheim

und Benzelrath werden Nadfahrwege angelegt. Vorgenannte Wegestrccke wird täglich von einigen
Hundert Bergarbeitern auf dem Wege von und zur Arbeitsstelle benutzt. Infolge des starken Auto-
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Verkehrs sind eine Reihe von Unglücksfällen,darunter einige mit tödlichemAusgang, bisher zu ver¬
zeichnen."

Der Provinziallandtag beschließt entsprechenddem Antrage des IV. Fachausschusses Überweisung
an den Provinzialausschuß.

34. Der Provinziallaudtag beschließt, deu nachstehendenAntrag der KPD.-Fraktion (Drucksache
Nr. 135) auf Vorschlag des IV. Fachausschusses dem Provinzialausschußzu überweisen:

„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Die Provinzialverwaltung wird bennftrngt, bei Vergebungen von Arbeiten, sowie bei Erteilung

von Aufträgen zur Mnterialbelieferuug, auf Einhaltung der tariflich festgelegten Lohn- uud
Nrbeitszeitbediuguugen, sowie auf Eiuhaltung der Unfallvcrhütungsvorschrifteuanfs strengste zu
achteu, da festgestellt ist, daß in zahlreichenFällen diese Bedingungen und Vorschriftenin keiner Weise
eingehalten und beachtet werden."

35. Notlage der Steinarbeiter im obcrbergischcn Gebiet.
Der Provinziallandtag beschließt auf Vorschlagdes I. Fachausschusses,die nachfolgendenAnträge

der KPD.-Fraktiun abzulehnen (DrucksacheNr. 95):
„Der Provinziallandtag beschließt:
Auf Grnnd der außerordentlichen Notlage der Steinarbeiter im Oberbergischenund Mayener

Gebiet wird 1 Million Reichsmark zur Linderung der schlimmsten Notlage der Stein¬
arbeiterschaft bereitgestellt",
nnd DrucksacheNr. 130:

„Infolge der Auswirkungen durch Nationalisierung und allgemeiner Wirtschaftslagebefindet sich
die Arbeiterschaftder Rheinischen Vimsindustrie (Koblenz-NeuwiederVecken) iu einer ungeheuren Not¬
lage. Hunderte Arbeiter sind allsgesteuertund erhalten keine Unterstiitznng.Die Erfüllung einer neuen
Anwartschaftszeitist den meisten Arbeitern unmöglich.

Der Provinziallandtag wolle daher beschließen:
Znr Linderung der Notlage der Arbeiter iu der RheinischenBimsindustrie werden 500 000 H^

zur Verfügung gestellt."
36. Notlage in Stadt nnd Kreis Düren.
Der Verband Kath. kaufmännischerNereinigungeu Deutschlands,e. V., Sitz Esseu, beautrngt Maß¬

nahmen zur Behebung der wirtschaftlichenNotlage in Stadt uud Kreis Dürcu (Druckfache Nr. 37^).
Der Provinziallandtag beschließt,auf Vorschlag des I.Fachausschussesde»Antrag an den Provinzial-

ausschnß als Material zu überweisen.
37. Neubau der Provinzial-Taubstummenanstalt Aachen.
Die Zeutrumsfraktion beantragt (DrucksacheNr. 121):
„Im anßerordentlichenHaushaltsplan 1930/31 ist der Neubau der Taubstummenanstalt in Aachen,

obwohl dicfer bereits im letzten Etatsjahr als erforderlichbezeichnet wnrde, ans Gründen notwendiger
Beschränkung der Ausgaben nicht vorgesehen. Eine Hinauszögerung auf nnabschbare Zeit erscheint
untunlich, weil eine zeitgemäße Ausbildung der Schiller nicht mehr gewährleistetist.

Der 77. Provinziallandtag wolle deshalb beschließen:
„Der Provinzialausschuß wird ersucht, in den außerordentlichenHaushaltsplan des nächsten Etats¬

jahres vor weiteren neu in Angriff zu nehmenden Hochbauplänenznnächst die Mittel für den Neubau der
Taubstummenanstalt in Nachen einzustellen."

Der III. Fachausschußbeantragt unveränderte Annahme. Der Provinziallandtag erhebt diesen
Antrag zum Beschluß.

38. Verwendung von 36 000H^Ersparnissen beim Ankauf des Gutes Hommelsheim
für Ankanf eines Grundstücks für die Arbeitsanstalt Vrauweiler.

Auf Vorschlagdes III. und I. Fachausschussesbeschließt der Provinziallandtag entsprechenddein
Antrage des Provinzialausschusses(DrucksacheNr. 22):

„Der Provinziallandtag erklärt sich damit einverstanden, daß der Kaufpreis einschließlich Neben¬
losten von rund 36 000 H^L für die, für die Provinzial-Arbeitsnnstalt Brauweller angekaufte Parzelle
Gemarkung Vranweiler Flur 13 Nr. 76/41, groß 3,15,05 nll, aus den im außerordentlichenHaushalt für
1929 lluter Titel IV /6 bereitgestelltenMitteln eutnommeu wird."

39. Der Haushaltsplan über das Landesfürsorgewesen für das Rechnungsjahr 1930 wird
auf Vorschlag des III. Fachausschusses unverändert angenommen.
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40. Reichsgesetz über die Bewahrungs- und Wanderfürsorge.
Die Fraktion Christlicher Volksdienst und Bauernpartei stellt folgenden Antrag (DrucksacheNr. 87):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Der Provinzialausschuß wird gebeten, mit allen Mitteln für eine beschleunigte Durchführung eines

Neichsgesetzes über die Bewahrungs- und Wanderfürsorge einzutreten und schon jetzt Mittel
und Wege zu suchen, um die viel zu hohen Lasten für landhilfsbedürftige Personen in Höhe von
3 497 940 H^L im diesjährigen Haushaltsplan herabzusetzen."

Entsprechenddem Antrage des III. Fachausschusses beschließt der Provinziallandtag Überweisung
an den Provinzialausschuß.

41. Zu dem Haushaltsplan über das Taubstummenwesen: Provinzial-Taubstum-
menanstalten (Schnlen) für das Rechnungsjahr 1930 wird entsprechenddem Antrage des II. Fach¬
ausschusses unveränderte Annahme beschlossen.

42. Der Provinziallandtag beschließt auf Vorschlag des II. Fachausschusses, den Haushaltsplan,
betr. das Provinzial-Taubstummenheim in Euskirchen für das Rechnungsjahr 1930 unver¬
ändert anzunehmen.

43. Der Haushaltsplan, betr. das Blindenwesen für das Rechnungsjahr 1930 wird auf
Vorschlagdes II. Fachausschusses unverändert angenommen.

Der Vorsitzende wird ermächtigt, für die morgige Sitzung, die um 10^ Uhr beginnt, die Tagesord¬
nung festzusetzenmit dem Rest der heutigen Tagesordnung uud den aus den Fachausschüssen kommenden
Anträgen.

(Schluß: 16 Uhr 40 Minuten.)
Der Vorsitzende: Die Schriftführer:

I)r. Iarres. Andres, Dr. Dichgans,
A. Hauck, Könzgen.

Schriftliche Begründung einer Abstimmung
(zu lfd. Nr. 4 der Niederschrift).

Die Mitglieder der Fraktion Christlicher Volksdienst und Bauernpartei haben bei der Abstimmung
zu Nr. 14 der Anträge für Ablehnung des Nbänderungsantrages der Wirtfchaftspartei gestimmt, weil
Znweisuug von Baudarlehen unserer Ansicht nach nur an private Einrichtungen nicht richtig wäre,
sondern an diese und an gemeinnützige, darunter vor allem öffentliche,erfolgen muß.

Lohmeyer, Dr. Schüler, Nudersdorf, Hennes, Kirsch.

Fünfte sitzung.
verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf,

Freitag, den N. Sprit 1930.

Der Vorsitzendeeröffnet die Sitzung um 10 Uhr 55 Minuten.
Die Niederschriftüber die letzte Sitzung liegt auf dem Tische des Hauses zur Einsicht offen.
Schriftführer für die heutige Sitzung sind zunächstdie Abgeordneten I)r. Dichgans und Hauck.
An weiteren Eingängen sind zu verzeichnen:

Mehrere Anträge, die bereits auf die Plätze verteilt sind,
Antrag der Wirtschaftspartei, betr. Aufwertung der Sparguthaben,
Entschließungder KPD.-Fraktion zur Lage der Landwirtschaft,
Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betr. Neuwahl des stellvertretenden Vorsitzenden des

Provinzialausschusses.
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Der Ältestenrat schlägt vor, diese Wahl sowie die übrigen Wahlen morgen vorzunehmen. Aus
diesem Grunde sollen die Punkte 10, 11 und 12 der Tagesordnung auf morgen vertagt werden. Nie
Wahlvorschlägefür die Provinzialkommissionenmüssen drei Stunden vor Beginn der Schung ein¬
gereicht sein. Da die morgige Sitzung um 9^ Uhr beginnen soll, müssen tue Vorschlage bis heute abend
abgegeben werden.

Der Altestenrat hat auch für die heutige Sitzung die Redezeit beschränkt und die Verbindung ein¬
zelner Punkte vorgeschlagen. Der Provinziallandtag beschließt mit der erforderlichenMehryen.

Der Ältestenrat bedauert lebhaft die andauernden Störungen der Verhandlungen, wie ste m der
gestrigen Sitzung stattgefunden haben. Er hat deshalb den Vorsitzendenersucht, strenge nach der ^e-
schäftsordnuugvorzugehen und läßt die Abgeordneten ferner bitten, ihre Plätze emzubehalten hieran
schließt sich eine längere Geschäftsordnungsdebatte,die sich gegen das Vorgehen des AltestenratsrMiei.
Der Provinziallandtag nimmt schließlich den Antrag des AbgeordnetenHaas ans Schluß der Nevatte an.

Erledigung der Tagesordnung.
1. Der Provinziallandtag befchließtauf Vorschlagdes I.Fachausschusses, den Haushaltsplan

für die Verwaltungstosten des Genossenschaftsvorstandes der Rheinischen land¬
wirtschaftlichen Verufsgenossenschaft für das Kalenderjahr 1930 unverändert anzunehmen.

2. Zu dem Haushaltsplan für die Befoldungen und «"deren Perfönlichen Aus¬
gaben der Provinzialbeamten bei der Landesverslcherungsanstalt . ^
für das Kalenderjahr 1930 wird auf Vorschlag des I. Fachausschusses unveränderte Annahme beschlossen.

3 Der Kaushaltsplan für das Provinzialinstitut für Arbeits- und Berufsfor-
schungK das RechnungN^ ans Antrag des I. Fachausschusses unverändert angenommen

4. Der Haushaltsplan über die Förderung von Kunst und Wisse" ch°ft für das
Rechnungsjahr 1930 wird unverändert angenommen, die nachstehendenAntrage abgelehnt, und zwar
der Antrag der SPD.-Fraktion (Druckfache Nr. 52): ^ .. . «-«« ««^,.

„Die Mittel unter Titel V, 1 des Haushaltsplanes über Förderung von Kunst und Wissenschaft
betragen 100 000 HF statt der beantragten 160 000 H/L",

und der Antrag der KPD.-Fraktion (DrucksacheNr. 81): ^ ^ ^ >>j»

„Die im Etat vorgesehenenMittel zur Unterhaltung der Baudenkmäler werden gestrichen und die
Summe für Erwerbslofe verwandt." .^ .. ^ ^l^»«»«

5. Verteilung der für die Förderung von Knnst nnd Wissenschaft vorgefehenen

^Der Provinziallandtag bewilligt entsprechenddem Antrage des ProvinM^
Nr. 15) nnd des I. Fachansschussesaus Titel V, 1 des Haushaltsplans
und Wissenschaft für das Rechnungsjahr 1930 den Betrag von 100 ^" f"r dw " ^
Provinzalausschusses angegebenen Zwecke und unter den vom 2andesh^u^ ^^K, ^ "
setzenden Bedingungen. Gleichzeitigwird der Pr°vwzialausschuß^
verbleibenden Restbetrag von 60 000 H^ und über d:e Verwendung der etwa Nicht ^
kommenden Beihilfen in Verbindung mit dem unter Titel V, 2 des gleichen Haushalts vorge,eyene

^77:"dem^ für die Provinzialmnseen für das Rechnungsjahr 1930 wird anf
Vorschlagdes I. Fachausschnsses unveränderte Annahme beschlossen^ Provinzial-

7. Änderung des Reglements über die Leitung und Verwaltung der provlnzial

""^Übereinstimmung mit dem Provinzialausschuß (DrucksacheNr. 16) und dem I. Fachausschusse
beschließt der Provinziallandtag: Verwaltung der Provinzialmnseen zu

..§ 7 Abs. 2 Satz 3 des Reglements Jahre; alle zwei Jahre
Bonn und Trier erhält folgende Fassung: „D e ^nennung erfolgl aus ^hre zu bestellendeVor¬
scheidet die Hälfte der beiderfeits ernannten der Vor¬
sitzendeans-zwei der Ausgeschiedenenwerden von der Staatsreg^^^ er i
sitzende werden vom mit dem I. Fachausschuhunveränderte

Die^l^^ " ""^
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„Der Landtag wolle beschließen: Für die Bekämpfung der Tuberkulose im Nheiulcmd eine größere
Snmme bereitzustellen."

Der I. Fachausschuß empfiehlt die Überweisung dieses Antrages an den Provinzialausschuß.
Der Provinziallandtag erhebt den Antrag des Fachansschusses znm Beschluß.
10. Zu dem Antrage der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei zu Drucksache Nr. 39 stellt die

KPD.-Fraktion folgenden Antrag (Druckfache Nr. 115):
Der Provinziallandtag beschließt:
„Zur Bekämpfung der Tuberkulose im Rheinland wird die Snmme von 500 000 H^ bereitgestellt.

Von dieser Summe ist eiu erheblicher Teil besonders für die Betämpfuug der Tuberkulose iu der Eifel
abzuzweigen."

Der I. Fachausschuß schlägt Ablehnung dieses Antrages vor.
Der Provinziallandtag beschließt nach dem Antrage des Fachausschusses.
Das Abstimmungsergebuis wird angezweifelt. Abgeordneter Selbmcmn beantragt deshalb Aus¬

zählung. Der Antrag erhält die nötige Unterstützung, fo daß die Abgeordneten Steinbüchcl nnd Büchfen-
schütz mit der Auszählung beauftragt werden. Daraufhin wird der Antrag auf Auszählimg zurück-
genommen.

11. Städteordnung für die Landgemeinde Nheinhanfen.
Der Provinzialausfchuß hat folgenden Beschlnß vorgeschlagen (Druckfache Nr. 0):
„Der Provinziallandtag befürwortet den Antrag der Gemeinde Nheinhanfen im Kreise Mors ans

Verleihung der Städteordnung."
In Übereinstimmung mit dem I. Fachansschuß beschließt der Provinziallandtag nach dem Antrage

des Provinzialansschusses.

12. Übernahme neuer Aktien des Rheinisch-Westfälischen Glektrizitätswerts.
Der Provinziallandtag genehmigt auf Vorschlag des Provinzialansschusses (DrucksacheNr. 9) und

</.^^cha"MM^ die Übernahme von nom. 80 540 H^ neuen Inhaberaktien nnd von nom.
14 410 H^ neuen Namensaktien des Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswcrkes zum Kurse vou 130'X>
und beschließt die Deckung des Kaufpreises von 123 435 H^L aus dem Restbetrag von 125 000 H.F,
der aus der früheren Anleihe znr Beteiligung des Provinzialverbandcs an Kraftverkehrsgesellschaften
noch zur Verfügung steht.

13. Unterverteilung der auf den Provinzialverband entfallenden Garantie-
lcistnngen für den Mittellandkanal.

Der Provinziallandtag beschließt auf Antrag des Provinzialausschusses (Dructsache Nr. 10) uud des
1. Fachausschusses:

„Von den auf Grund des Beschlusses des 75. Proviuziallandtages vom 8. März 1929 auf den Pro¬
vinzialverband zn übernehmenden Leistungen für den Mittellaudtanal sind bis ans weiteres «0'X, auf
die besonders interessierten rheinischen Stadt- und Landkreise nach Maßgabe der noch zu erlassenden
gesetzlichen Bestimmungen unterzuverteilen."

14. Bau des Aachen - Rhein - Kanals.

Der Antrag der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei lautet (Dructsache Nr. 3«):
„Das Wurmkohlengebiet sowie das gesamte Industrieland in Aachen und Umgebung befindet sich

wer ungeheueren Notlage, die noch weit über das Mast des übric^n ^„«^»nds bincn.saebt, (5in-

^-> "^"^uno lnenr yai. ^esiMv muMU me Erzeugnisse sowie die geförderte Kohle nach dem öst¬
lichen Deutsch aud gebracht werden. Hierfür aber fehlen die billigen Transportmittel. Die Eisenbahn-
^"7 N"b viel zn hoch als daß sie eine Rentabilität der Aachener Industrie uud Bergwerke zuließen.
Deshalb fordert die Aachener Bevolkernng einen Kanal, um auf dem weit billigeren Wasserwege ihre
Erzeugnisse wieder konkurrenzfähig zu mcicheu. Das natürliche Projett wäre, einen Nachen-Rhein-
Kanal zu baueu, der auch in politifcher Hinsicht von großer Bedeutung wäre. Das zweite, für Deutsch-
^V"^ 5 '^5't unmögliche Projekt ist ein Aachen-Maas-Kanal. Durch dieses zweite Projett
"uA d^ ""5 Holland gezogen nnd dadurch würde auch
natürlich politisch das Grenzland mehr nnd mehr von seinem Mntterland abgezogen. Dieses zweite
w.n3 ^ " ^' ?^M""b politisch nnd wirtschaftlich eine große Gefahr Da nnn bisher die

Aachen-Rhem-Kanal völlig pafsiv gegenüber Verhalten hat, sind maß¬
gebende holländische Kreise am Werte, um das zweite Projett zur Durchführung zn bringen
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Nachdemttber dieses Projekt in den verschiedenen Ausschüssen seit bereits 2 Jahren mit negativem
Erfolg debattiert worden ist, beantragen wir Nationalsozialisten,

der Provinziallandtag wolle beschließen:
Bei der Neichsregierungmit dem Verlangen vorstellig zu werden, den Aachen-Nhein-Kanalunverzüg¬
lich iu Augriff zu nehmen, damit einmal die wirtschaftliche Not des Grenzlandcs wirklich behobenund
die Wirtschaft paritätisch in allen Teilen Dentfchlands sichergestellt wird."

Entsprechend dem Antrage des I. Fachausschussesbeschließt der Proviuziallaudtag, den Antrag
an den Proviuzialausschnß zu überweiseu.

15. Äußere Heilighaltung des Karfreitages uud des Fronleichnamstllg.es.
Die Frnktion Christlicher Voltsdienstund Bauernpllrtei stellt folgendenAntrng (Drucksache Nr. 80):
„In Orten mit gemischtkonfefsioneller Bevölkerung ist die allgemeine äußere Heilighaltuug sowohl

des .Karfreitages als auch des Fronleichnamstllg.eszu erstreben. Vereinbnrungen hierüber, wie sie z.B.
in Köln zwischen der Leitnng der evangelischen Kirche und den Leitungen der kntholischenKirche und der
israelitischen Gemeinde zustande gekommensind, sollten von den maßgebenden Stellen der Provinzinl-
leituug unterstützt nnd allerorts gefördert werden.

Wir bitten den Provinzialausschuß zu veranlassen, geeignete Schritte zu tun."
Der I. Fachausschußschlägt Ablehnung dieses Antrages wegen Unzuständigkeitvor.
Bei Beratung dieses Gegenstandes wird vom Abgeordneten Iansen folgenderAbänderungsantrag

zu dem Antrage des Fachausschussesgestellt:
„Der Proviuziallaudtag bittet die Provinzialverwaltung im Sinne des Antrages (Drucksache

Nr. 90) mit den zuständigen Stellen in Verbindung zu treten uud eine geeignete Regelung herbei¬
zuführen."

Der Provinziallandtag nimmt den Vertagungsantrag des Abgeordneten Haas an, um die An¬
gelegenheit nochmals im Fachausschußund Ältestenrat zu berateu. c« « ^ ^ >.

Iu Verbiuduug hiermit steht der nachstehendeAntrag der Fraktion ChristlicherVolksdumst und
Bauernpartei, der damit auch vertagt ist (Drucksache Nr. 91): c>^ ^n« «> //

„Von derselben Wichtigkeit,wie das im Etat des Landesjugendamtes mit 85 000 ^5 angesetzte
Lichtspielwesenist die Übertragung durch das Radio. . < , c^.

Wir beantragen, daß die Provinzialleitung geeignete Schritte unternimmt, bei der rheinischen
Fnntübertragung folgendes zu erreichen:
1. Jeden Sonntagmorgen findet zur geeigneten Stunde fowohl eine evangelische wie auch eine katho¬

lische Morgenfeier statt. ^ .^ . ^ c «> ^ ^«
2. An jedem Werktag ist bei Eintritt der Dunkelheit eine kurze Andacht beider großen Konfessionen von

etwa 10 Minuten Dauer zu übertragen."
16. Der Provinziallandtag beschließt unveränderte Annahme des Hanshaltsplans der Hoch-

bnuabteiluug für das Rechuuugsjahr 1930 auf Vorschlagdes III. Fachausschusses.
17. Wohnungen für Arbeiter, Angestellte und Beamte.
Der Antrag der SPD. Fraktion lautet (DrucksacheNr. 111): .^ < .^ «, ^<^

möge alles tuu, um deu
und Beamten der Provinz zn gesunden Wohnnngen zu verhelfen Vor " f" ^
der Verwaltung sein deu schon früher verfetzten und in der Zukunft noch zu versetzenden Arbeitern An-

bald Wohuuugeu zu schaffeu, damit diefelbeu uicht zahrelaugvou ihrer

Auuahme diefes Antrages. Der Provinziallandtag beschließt in
diesem Sinne. .^ , ^c ^

18. Zngrnudelegung der vou der Reichs- uud Preußische« Regieruug empfohle¬
nen Verdingungsordnung bei Bauaufträgen im Hoch- und ^leioau.

Der Veratuug liegen zugrunde die nachstehendenAnträge:
u) Antrag der Wirtschaftspartei (Druckfache Nr. 48): ^„„« 21. ^.^»n nU»n Nni>.
„Der Proviuziallaudtag wolle befchließeu, deu

auftragen der Rheiuproviuz im Hoch- uud Tiefbau die von der ^chs- md ^ °rm^
»end empfohlene Verdingungsorduuug für Nauleistungen ausschließlich zugruude zu legeu .

d) Antrag des III. Fachausschusses(Drucksache Nr. 131 : M„s,,i^,p ,",l,^vi^n
„Der Provinziallandtag wolle den Antrag dem Proviuzialausschnß

d°ß die Firmeu bei der Auftrllgserteiluug verpflichtet werden, die tariflicheEntlohnung der Arbeiter
vorzunehmen";
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o) Antrag des IV. Fachausschusses:
„Der IV. Fachausschußschließt sich dem vorstehendenAntrage an mit der Maßgabe, daß in dem

Antrage der Wirtschaftspartei in der 4. Zeile das Wort „ausschließlich" gelöscht wird."
Es wird nach dem Antrage des IV. Fachausschussesbeschlossen.
19. Bürgschaften für Darlehn an Anstalten der privaten Wohlfahrtspflege.
Auf Vorfchlag des Provinzialausschusses(Drucksache Nr. 21) und des III. und I. Fachausschusses

erklärt der Provinziallandtag den Bericht des Provinzialausschusses,betr.:
1. den derzeitigen Stand der vom Provinzialverband der Nheinprovinz für Anstalten und Einrichtungen

der privaten Wohlfahrtspflege übernommenen Bürgschaften und der beim preußischeuMinisterium
für Volkswohlfahrt zur Weiterleitung an Ginrichtungen der privaten Wohlfahrtspflege anfgenom-
menen Darlehen;

2. die im Jahre 1929 auf Grund der dem Provinzialausschuß durch den 75. Provinziallandtag erteilten
Ermächtigung übernommenen Bürgschaften und Darlehen,

durch Kenntnisnahme für erledigt und ermächtigt den Provinzialausschuß, im Rechnungsjahr 1930 er¬
forderlichenfalls an Stelle des Provinziallandtages Darlehen bis zur Gesamthöhe von 300 000 H^
beim preußischen Ministerium für Volkswohlfahrt zur Weiterleitung an Einrichtungen der privaten
Wohlfahrtspflege aufzunehmen, die der Provinzialverband zur Erfüllung seiner Aufgaben in Anspruch
nimmt.

20. Aufstellung über die dem Caritasverband überwiefenen Mittel.
Der Antrag der KPD.-Fraktion lautet (Drucksache Nr. 75):
„Die KPD.-Fraktion verlangt eine Aufstellungüber die dem Caritasverband und anderen Organi¬

sationen in den letzten Jahren überwiefenen Mittel."
Auf Vorfchlagdes III. Fachausfchufsesbeschließt der Provinziallandtag, den Antrag an den Pro¬

vinzialausschußzur Berichterstattung zu überweisen.
21.Umänderung des Provinzial-Erziehungsheims Fichtenhain für andere Zwecke.
Der Provinziallandtag beschließtin Übereinstimmung mit dem Provinzialausschuß (Drucksache

Nr. 19) und des III. und 11. Fachausschusses:
„I.Das Provinzial-Erziehungsheim Fichtenhain wird mit dem 15. Mai 1930 aufgelöst;

2. unter dem Namen „Heilstätte Fichtenhain bei Krefeld" wird in der Anstalt mit dem gleichen Tage
ein Heim für Trunksüchtigeund leichtkranke Geisteskrankeeingerichtet;

3. der Provinzialausschuß wird ermächtigt, die Anstalt ihrem neuen Verwendungszweckzuzuführen
und über die Verwendung der freiwerdenden Beamten Beschlußzu fassen;

4. der vom Znhlnngspflichtigen zu leistende Pflegesatz richtet sich bei den Geisteskrankennach dem
Reglement über die Aufnahme und Entlassungder der Fürsorge des Rheinischen Provinzwlverbnndes
anheimfallenden Geisteskrankenpp. in und aus öffentlichenund privaten Anstalten sowie über die
Einrichtung, Leitung und Beaufsichtigung der RheinischenProvinzial-Heil- und -Pflegeanstalten,
bei den Trinkern, für die er erstmalig auf 2 H^ festgesetzt wird, nach der Anweisung für die Ver¬
waltung der Provinzial-Arbeitsanstalt Brauweiler."
22. Zu dem Haushaltsplan über die Provinzial-Arbeitsanstalt Vrnuweiler für das

Rechnungsjahr 1930 befchließt der Provinziallandtag entsprechend dem Antrage des III. Fachaus¬
schusses, den Haushaltsplan unverändert anzunehmen.

23. Aufstellung einer Bilanz über die Betriebe der Arbeitsanstalt Vrauweiler
nach kaufmännischen Grundsätzen.

Es liegt der Beratung zugrunde der nachstehende Antrag der Wirtschaftspartei (DrucksacheNr. 61):
„Unter H. 12 wird der Hanshalt der Arbeitsanstalt Brauweiler aufgeführt, welcher für 1930 mit

einem Zuschuß von 885 000 H^< abschließt.
Die Tätigkeitder von der Arbeitsanstalt Vrauweiler unterhaltenen Betriebe, wie Ziegelei, Druckerei,

Wäscherei,Bäckerei,Schreinerei, Schlossereiu. a., fügen den Gewerbetreibenden erheblichenSchaden
zu, zumal Aufträge zu jedem Preife hereingeholt werden.

Um festzustellen, nach welchen Grundsätzendie Betriebe der Arbeitsanstalt arbeiten, beantragen wir:
Für die Gewerbebetriebe der Arbeitsanstalt Brauweiler ist jeweils zum Jahresschluß eine genaue,

nach laufmänuischeu Grundsätzen gefertigte Bilanz aufzustellen. Ans dieser sollen die jeweiligen Be¬
triebsergebnisseunter Berücksichtigung der auf die einzelnen Betriebe entfallenden Verwaltungskosten
ersichtlichsein. Die Zuschußbetriebesollen besonderskenntlich gemacht werden. Weiterhin ist anzugeben
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die für jeden einzelnen Betrieb erforderlicheAnzahl der Facharbeiter und Zöglinge und damit der auf
den einzelnen Zögling entfallende Kostenanteil."

Der III. Fachausschußempfiehlt Ablehnung dieses Antrages.
Der Provinziallandtag erhebt den Antrag des Fachausschusses zum Beschluß.
24. Beschränkung der Tätigkeit der gewerblichen Betriebe der Arbeitsanstalt auf

den eigenen Bedarf.
Die Wirtschaftspartei stellt folgenden Antrag (DrucksacheNr. 62):
„Durch den Wettbewerb der industriellen und handwerklichenBetriebe der Arbeitsanstalt Bran-

Weiler werden die Gewerbetreibenden, Handwerk und Handel der Gemeinde Brauweiler und Um¬
gebung auf das empfindlichstegeschädigt und ihre Existenz durch diese Vetätigung vernichtet.

Wir stellen daher den Antrag:
Die Werkstättenund Betriebe der Arbeitsanstalt Brauweiler sollen sich in ihrer Tätigkeit auf den

Bedarf der Anstalt beschränken nnd ihren Betrieb so umstellen, daß möglichst viele Insassen Beschaf-
tignng finden."

Anf Vorschlag des III. Fachausschusses beschließt der Provinziallandtag Ablehnnngdieses Antrages.
25. Revision der Arbeitsanstalt durch die Provinzialkommission.
Die KPD.-Fraktion beantragt (DrucksacheNr. 98):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Die Revisionen der Rheinischen Provinzial-Arbeitsanstalt durch die Provinzialkommissionalle

Vierteljahre, also viermal im Jahre, vorzunehmen."
Der III. Fachausschußschlägt Ablehnung vor. Der Provinziallandtag beschließt in diesem Sinne
26. Behandlung der Korrigenden.
Der Antrag der KPD.-Fraktion lautet (DrucksacheNr. 99):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Korrigenden, die infolge schlechter Behandlung durch das Veamtenpersonal oder durch schlechtes

Essen gezwungen werden, dagegen zn protestieren, dürfen nicht dnrch Zwangsmaßnahmen der Nn-
staltsverwaltung oder gar der Provinzialverwaltung bestraft werden.

Überweisungenvon Korrigenden in Irrenanstalten dürfen wegen Protestattionen der Ko^gend^
die wegen schlechter Behandlung derselben durch die Anstaltsbeamten hervorgerufen werden, nicht
erfolgen.

Bei allen in der Anstalt vorkommendenProtestaktionen der
tommission zn einer Sitzung zusammen zu rufen, die eine Kontrolle der vorgekommenenFalle vor¬
nehmen muß." ^ ^ >. «l ^

Entfprechend dem Antrage des III. Fachausschusses beschließt der Provinzmllandtag, den Antrag
abzulehnen.

27. Der Haushaltsplan über die Provinzial-Heilstätte das Rech¬
nungsjahr 1930 wird auf Vorschlagdes III. Fachausschusses unverändert angenommen.

28. Ausbau der Provinzial-Heil- und -Pflegeanstalt Andernach
Der Provinzialausschuß stellt folgenden Antrag (Drncksache Nr. 20), dem der III. Fachausschuß

beitritt'
..1. Der Provinziallandtag ist mit dem Neuban einer Waschküche,dem sp^«" U^

und Waschküche zu einer modernen Kochküche und dem
und Frauenhauses I der Provinzial-Heil- und -Pflegeanstalt Andernach zu Krankenabteüungenvon
je 50 Betten einverstanden. .,<.,-. <- ,. ^-»

2. Für den Nenban der Waschküche einschließlichmaschinelle Emrichtnngensmd
Hanshaltsplan 1930 315000 « uud für den Ausbau der Dachgeschosseder Hauser I für 100 Kranke
103 000 H^ einzusetzen."
Der Provinziallandtag erhebt diesen Antrag zum Beschluß.

ändert anzunehmen.
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30. Kontrolle der rheinischen Pflegeanstalten.
Die NationalsozialistischeArbeiterpartei stellt folgenden Antrag (Drucksache Nr. 41):
„In Erinnerung an den Fall Galkhausen,der bereits Gegenstandeiner „Kleinen Anfrage" im Preu¬

ßischen Landtage war, sowie in Anbetracht einer Reihe von Klagen ans der Pflegeanstalt Waldbröl
wolle der Landtag beschließen, daß die Pflcgeanstalten der Nheinprovinz strenger bcanfsichtigtwerden
und von Zeit zu Zeit unerwartete und unvorhergesehene Kontrollen auszuüben sind."

Der III. Fachausschußempfiehlt Ablehnung dieses Antrages. Der Provinziallandtag beschließt in
diesem Sinne.

31. Zu dem Haushaltsplan über Anstaltsfürforge für Geisteskranke nsw. für das Rech¬
nungsjahr 1930 wird vom III. Fachausschußunveränderte Annahme vorgeschlagen. Der Provinzial¬
landtag beschließt dementsprechend.

32. Der Haushaltsplan üb er Krüppelfürsorge für 1930 wird nach dem Antrage des III. Fach-
ausfchufsesunverändert angenommen.

33. Der Provinziallandtag beschließt entsprechend dem Antrage des III. Fachausschussesunver¬
änderte Annahme des Haushaltsplanes über die Orthopädische Provinzial-Kindcrheil-
anstalt in Süchteln für das Rechnungsjahr 1930.

34. Übernahme der Patenschaft für den deutschen Kriegerfriedhof bei Maison
blanche.

Der Provinzialausschuß beantragt folgenden Beschluß (Drucksache Nr. 23):
„Der Provinziallandtag erklärt sich damit einverstanden, daß der Provinzialverband die Paten¬

schaft für den Deutschen Kriegerfriedhof bei Maison blanche, Gemeinde Nenville St. Vaast zwischen
Arras nnd Douai, übernimmt nnd daß hierfür der einmalige Betrag von 100 000 H^L aufgewendetwird."

Die KPD.-Frnktion bringt folgenden Abänderungsantrag ein (Druckfache Nr. 68):
„KPD.-Fraltion des Provinziallandtags beantragt zn dem Bericht und Antrag des Provinzial-

ausschusses, betr. Übernahme der Patenschaft dnrch den Rheinischen Provinzialverband für den
deutschen Kriegerfriedhofbei Maifon blanche, die darin vorgesehenen100 000 H^ zu streichen und diesen
Netrag für die Speisung und Unterstützungder Kinder Kriegsbeschädigterund Hinterbliebener bereit
zu stellen."

Der Provinziallandtag beschließt nach dem Antrage des III. Fachansschusses,den Antrag des Pro-
vinzialausschussesunverändert anzunehmen, den Abänderungsantrag der KPD.-Fraktiou dagegeu
abzulehnen.

35. Zu dem Haushaltsplan über Fürsorge für Kriegsbefchädigte und Kriegerhinter¬
bliebene für das Rechnungsjahr 1930 schlägt der III. Fachansschußvor, den Haushaltsplan unver¬
ändert anzunehmen, den Zusatzantrag der KPD.-Fraktion abzulehnen, welcher lautet:

„In den Haushalt für „Fürsorge für Kriegsbeschädigte usw." ist ein Betrag von 1,25 Millionen HM
einzusetzen znr Durchführung von Winterhilfsmaßnnhmen für Kriegsopfer. Der Netrag ist nach den
früher geltenden Richtlinien für die Verteilung des mit 1929 eingestelltenReichszuschusses an die Be°
zirtsfürsorgeverbäude abzuführen."

Der Provinziallandtag beschließt nach dem Vorschlagedes III. Fachausschusses.
36. Unterstützung hoffender Frauen.
Die KPD.-Fraktiou stellt den Antrag (Druckfache Nr. 70):
„Der Provinziallandtag beschließt:
Eine Summe von 1 Million bereitzustellenzur Unterstützunghoffender Franen, die dnrch die bis¬

herigen Maßnahmen der Landesverfichernngnicht erfaßt werden, die also Wohlfahrtscmpfänger siud."
In Übereinstimmung mit dem III. Fachausschuß beschließt der Provinziallandtag Ablehnung

dieses Antrages.

37. Der Haushaltsplan über das Hebammenwesen für das Rechnungsjahr 1930 wird nach
dem Vorschlagedes II. Fachansschnssesunverändert angenommen.

38. Der Provinziallandtag beschließt nach dem Vorschlage des II. Fachausschusses die unveränderte
Annahme des Haushaltsplans, betr. die Fürsorgeerziehung Minderjähriger, für das Rech¬
nungsjahr 1930.
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39. Unterbringung der Fürsorgezöglinge in Familienpflege.
Die Fraktion ChristlicherVolksdienst und Bauernpartei beantragt (DrucksacheNr. 86):
„Der Proviuziallandtag wolle beschließen:
Die Provinzialverwaltuug wird gebeten, alle irgendwie geeignetenFürsorgckinderder Familien-

Pflege zuzuführeu, die Pflege« und Erziehungslosten derselbenden jetzigen Verhältnissenanzupassen,
ferner gleichzeitig mit den beteiligten Privatverbänden Mittel und Wege zu sucheu, um die dadurch iu
Prwntnustnlteu frei werdenden Plätze anderweitig in geeigneter Weise zu verwendeu. Auf die Auswahl
der Familien, denen die Kinder zngewiesenwerden sollen, ist ganz besondererWert zn legen."

Der Antrag des II. Fachausschusses hierzu lautet (DrucksacheNr. 137):
„Der Proviuziallandtag wolle den Antrag mit der Abänderung dein Provinzialausschußzur Er-

ledigung überweisen, daß in Zeile 1 die Worte „alle irgendwie" dnrch „die", die Worte in der 2. uud
3. Zeile „derselben" bis „Verhältnissen" durch „nach Bedarf den jeweiligen Verhältuifseuund den be¬
sonderen Umständen" ersetzt werden."

Der Provinzinllnndtag beschließt nach dem Vorschlagedes II. Fachausschusses.
40. Abstandnahme von der Einziehung der Renten entlassener Fürsorgezögliuge.
Die KPD.-Fraktiou stellt folgenden Antrag (DrucksacheNr. 78):
„Aus der Fürsorge eutlassenen Zöglingen dürfen Einkünfteaus irgendwelchen Renten zur Abgeltung

der Fürsorgekosteuuicht beschlagnahmtwerden.
Mit Abschluß der Austaltserziehungsind die Kosten der Fürsorgeerziehungals erledigt zu betrachten."
Auf Vorschlagdes II. Fachausschusses beschließt der Proviuziallandtag, den Antrag abznlehnen.
41. Entlassung des Direktors des Fürsorgeerziehungsheims in Halfeshof.
Die KPD.-Fraktion stellt den Antrag (DrucksacheNr. 73), den Direktor der Fürsorgcerziehungs-

anstatt Halfeshof zn entlassen, da die letzten Vorkommnisseseine völlige Unfähigkeitals Leiter einer
Erziehnngsanstalt bewiesen haben.

Auf Vorschlagdes II. Fachausschusseswird Ablehnung des Antrages beschlossen.
42. Betreuung dissidentischer Kinder.
Die KPD.-Fraktiou stellt den Antrag (DrncksacheNr. 76):
„Der Pruvinziallandtag beschließt die Anfhebung des Beschlusses des 63. RheinischenProvinzial-

landtages, wonach mit der Betreuung der diss. Kinder nicht mehr die Nrbeiterwohlfahrt, sondern die
diss. Fürsorge beauftragt wird. Denn dadnrch ist eine Erziehung im weltanschaulichenSinne dieser
Kinder gewährleistet."

Der Provinziallnndtag beschließt ans Antrag des II. Fachausschusses, den Antrag abzulehnen.
43. Der Haushaltsplan, betr. die Provinzial-Erziehungsheime für das Rechnungsjahr

1930 wird nach dem Vorschlagedes II. Fachausschusses unverändert angenommen.
44. Provinzialtommission für Landwirtschaft und Weinbau.
Der V. Fachausschußbeantragt zn dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betr. die

Neuwahlen zu deu Provinzialkommissionen(DrucksacheNr. 153):
„Der Provinziallaudtag wolle die Bildung einer neuen ständigenProvinzinlkommissionfür Land¬

wirtschaftund Weiubau beschließen und die Wahl mit den Neuwahlen zu deu übrigeu Pruvinziallom-
missiouen vornehmen." „ ,

Der Provinziallnndtag nimmt den Antrag des V. Fachausschusses unverändert an.
45. Provinzialkommissionen.
Der Beratung liegen zugrunde:
«,) Antrag der KPD.-Fraktion (Drucksache Nr. 58):
„Der Proviuziallandtag beschließt: - ^ mvi, ,- >> ^»^

1. Die 8nhl der Mitglieder der Provinzialkommissionenwird von 8 auf 1.) Mitglieder erhöht.
2. Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu wähleu. der im Vehinderungsfalle das ordentlicheMit¬

glied vertritt";
l>) Antrag der SPD.-Fraktion (Drncksache Nr. 53):
„Die 8"hl der Mitglieder der ständigen Provinzialkommissionenwird von 8 auf 11 erhöht."
Auf Vorschlng des Geschnftsorduungsnusschnssesbeschließt der Provinzinllandtng den Antrag der

KPD.-Frattion Ziffer 2 anzunehmen, dagegen die Anträge der KPD.-Fraktwn Ziffer 1 und der SPD.-
Frnttion abznlehnen.
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46. Zu dem Haushaltsplan, betr. das Landesjugendamt der Nheinprovinz für das Rech¬
nungsjahr 1930, stellt die KPD.-Fraktion den Antrag (Drucksache Nr. 112):

„Zur besseren Durchführung der Schulzahnpflege in den Kreisen geht die Provinz dazn über und
errichtet fahrbare Schulzahnkliniken,mit denen man gute Erfahrungen, fowohl in einzelnen Kreisen
als auch in den Städten gemacht hat. Mit dieser fahrbaren Klinik werden hauptsächlich Kreise bedacht,
die selbst keinerlei Mittel auf Grund ihrer fchwierigenfinanziellen Lage aufbringen können.

Zur Einrichtung diefer fahrbaren Kliniken werden erstmalig 100 000 H^F eingesetzt."
Der II. Fachausschußbeantragt (Drucksache Nr. 138):
„Der Provinzillllandtag wolle den Haushaltsplan annehmen. Der Antrag der .KPD.-Fraktion

wird nach Auffassung der Antragsteller als erledigt angesehen."
Der Provinzillllandtag beschließt in diesem Sinne.
47. Gewährung eines Betrages aus Mitteln des Landesjugendamtes an den Turn¬

verein e. V. Vetzdorf a. d. Sieg.
Der Antrag der NationalsozialistischenArbeiterpartei lantet (Drucksache Nr. 123):
„Der Provinzillllandtag möge veranlassen, daß dem Turnverein e. V. Vetzdorf a. d. Sieg ein Be¬

trag aus Mitteln des Landesjugendamtes zur Verfügung gestellt wird zur Abtragung der Schulden,
die aus dem Neubau feiner Turnhalle herrühren."

Entsprechend dem Antrage des II. Fachausschussesbeschließt der Provinziallandtng Ablehnung
dieses Antrages.

48. Denkschrift über die Kinderarbeit.
Die KPD.-Fraktion stellt folgenden Antrag (Drucksache Nr. 74):
„Das Landesjugendmnt wird beauftragt, eine Denkschriftauszuarbeiten über die in der Rhein¬

provinz vorhandene Kinderarbeit
1. in den gewerblichenBetrieben,
2. in den Heimarbeitsstellen,
3. in sonstigen Arbeiten (Zeitungsträger, Votengänge, Kegelaufsetzenu. dgl.)."

Der II. Fachausschußstellt hierzu folgenden Antrag (Druckfache Nr. 140):
„Der Provinzillllandtag wolle den Antrag ablehnen, aber nachstehendeEntschließungannehmen:
Das Landesjugendamt wird ersucht, Jugendämter und Gewerbeinspeltoren ans die gesetzwidrige

gewerblicheBeschäftigung von Kindern aufmerksam zu machen sowie alle nötigen Schritte zu unter¬
nehmen, um etwaigen Mißbräuchen entgegenzutreten."

Der Provinzillllandtag beschließt im Sinne des Fachausschusses.
49. Durchführung von Hilfsmaßnahmen für kinderreiche Familien.
Der Beratung liegen zugrunde:
ll) Antrag des Provinzialausschusses(DrucksacheNr. 17):
„Der Provinzmllandtag nimmt Kenntnis von der Verwendung der dem Landesjugendamte im

Vorjahre zur Durchführung von Fürsorgemaßnahmen für kinderreicheFamilien zur Verfügung ge¬
stellten Mittel.

Das Landesjugendamt wird aber erfucht, zu prüfen, ob nicht die Einkommensgrenze von 400 auf
300 H^L herunterzusetzenist, ob nicht auch Kuren in örtlicher Erholungsfürsorge zu unterstützensind und
ob nicht auch Mütter mit Kindern nicht nur in Anstalten, sondern auch in Familien untergebracht werden
können";

d) Antrag der KPD.-Fraktion (DrucksacheNr. 120):
„Der eingesetzte Vetrag ist auf 500 000 H^ zu erhöhen. Die Verteilung geschieht unter Hinzu¬

ziehung der diss. Fürsorge und durch die Internationale Arbeiterhilfe";
o) Antrag des II. Fachausschusses(Drucksache Nr. 139):
„Der Provinzmllandtag wolle den Antrag des Provinzialausschussesunter Streichuug des

letzten Absatzes annehmen und den Antrag der KPD.-Frattion ablehnen."
Der Provinzillllandtag beschließt nach dem Antrage des II. Fachausschusses.
50. Stimmberechtigte Vertreter der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei im

Landesjugendamt.
Die Nationalsozilllistifche Arbeiterpartei stellt folgenden Antrag (Drucksache Nr. 63):
„Der Provinzmllandtag wolle beschließen,daß die Fraktion der NationalsozialistischenDeutschen

Arbeiterpartei im Landesjugendamt stimmberechtigtvertreten ist."
Auf Vorschlagdes II. Fachausschusseswird Ablehnung beschlossen.
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51. Änderung der Satzung des Landesjugendamtes.
Der Provinziallandtag beschließt in Gemäßheit des Antrages des Provinzialausschusses(Drucksache

Nr. 18) und des II. Fachausschusses:
»8 7 der Satzung des Landesjugendamtes der Nheinprouinz erhält folgende Fassung:
„Für jedes Mitglied des Landesjugendamtes ist ein Stellvertreter zu wählen. Nach jeder Neuwahl

des Provinziallandtages sind die Mitglieder nnd Ersatzleutedes Landesjugendamtes neu zu bestellen.
Bis zur Neubestellung üben die bisher bestellten Mitglieder ihre Tätigkeit weiter aus."

52. Bekämpfung von Schmutz und Schund durch das Landesjugendamt.
Der Beratung liegen zugrunde:
ll) Antrag der KPD.-Fraktion (Drucksache Nr. 77):
„Die Art der Bekämpfung von Schund uud Schmutz durch das Landesjugendaiut der Nheinprovinz

und seinen Dezernenten Landesrat Wingender zeigt, daß es immermehr ein führendes Organ der
schwärzesten Kulturreaktion wird.

Die KPD.-Fraktion stellt den Antrag:
1. Es werden keine weiteren Broschürenin der von Landesrat Wingender herausgegebenenArt gedruckt
und die vorhandenen eingestampft.
2. Die Stelle zur Bekämpfung von Schund und Schmutz beim Landesjugeudamt wird aufgehoben";

d) Antrag der Fraktion ChristlicherVolksdienstund Bauernpartei (DrucksacheNr. 85):
„Durch das Landesjugeudamt wurde im Vorjahre zur Bekämpfung der Schmutz-und Schund¬

literatur ein Betrag von 40 000 H^< verauslagt. Für das Jahr 1930 ist dieser Posten auf 10 000 H^
herabgesetzt worden mit der Begründung, daß aus finanziellen Gründen in diesem Jahre davon abge¬
sehen werden muß, hierfür erneut Mittel bereitzustellen.

Der Kampf gegen Schmutz-und Schundliteratur ist für unfer Volkslebenderart eminent wichtig,
daß für diese Arbeit die notwendigen Mittel unbedingt bereitgestelltwerdenmüssen. Die Kampfesarbeit
gegen Schmutz- und Schundliteratur darf unter keinen Umständen eingeschränkt werden. Wir bean¬
tragen deshalb, den Posten im Etat entfprechendzu erhöhen."

In Übereinstimmungmit dem II. Fachausschußbeschließt der Provinziallandtag, die Anträge ab¬
zulehnen.

53. Förderung des Lichtbildwesens.
Die SPD.-Fraktion beantragt (DrucksacheNr. 96):
„In dem Haushaltsplan „Verschiedenes"werden in Ausgabe 50 000 HF zur Förderung des Licht¬

bildwesens (Ankauf von Bildmaterial) eingesetzt."
Der Antrag des II. Fachausschusses lautet (DrucksacheNr. 141):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Der Provinzialausschuß wird ersucht zu prüfen, ob nicht aus fonstigen Etatsnntteln oder Erspar¬

nissen im Laufe des Jahres für außergewöhnlicheBeschnffuugvon Filmen ein Betrag von 30 000 H^
zur Verfügung gestellt werden kann."

Der Provinziallandtag erhebt den Antrag des Fachausschusses zum Beschluß.
54. Förderung der Erholungspflege für erwerbstätige Jugendliche.
Der Landesausschuß der rheinischen Ingendverbände in Düsseldorf beantragt Vereitstellung eines

Betrages von eventuell 250 000 H^zur Förderung der Grholungspflegefür erwerbstätige Jugendliche
im Alter von 14 bis 18 Jahren mit der Maßgabe, daß die Verteilung der Mittel nach folgenden Ge¬
sichtspunktenerfolgt:
1. Es werden nur solche Jugendliche unterstützt, die eine zweckentsprechende Verwendung der Ferien¬

tage durch ihre Verbände nachweisen;
2. als zweckentsprechende Verwendung ist anzusehen:

u) Ferienwanderungen unter Leitung eines verantwortlichen Führers,
d) Aufenthalt in den dafür geeigneten Heimen der Verbände,
o) Aufenthalt in den dafür geeigneten Jugendherbergen oder anderen Einrichtungen;

3. die Verteilung der Mittel erfolgt an die Verbände auf Grund der von ihnen gesammeltenAnträge

^D^ProvinMlandtag beschließt in Übereinstimmung mit dem Provinzialausschuß und dem
II. Fachausschuß,den Antrag abzulehnen. »«„„,«,»«

Es wird alsdann ein Antrag auf Schluß der Verhandlungen angenommen
Der Vorsitzendewird ermächtigt, die Tagesordnung für die morgige Sitzung festzusetzen.
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Der Antrag der Fraktion ChristlicherVolksdienstund Bauernpartei, betr. Alkoholmißbrauch,
wird wegen verspäteter Vorlage zurückgewiesen.

Rechtzeitig eingegangen ist noch eine Entschließungdes Zentrums, betr. das Saargcbiet.
Die morgige Sitzung beginnt um 9'/2 Uhr. Um 12 Uhr werden die Wahlen vorgenommen.

(Schluß: 18 Uhr 50 Minuten.)

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Nr. Iarres. A. Hauck, I»,. Dichgnus,

E. Andres, Köuzgeu.

sechste Sitzung.
verhandelt im Sitzungssaals des Ständehauses zu Düsfeldorf,

Samstag, den 52. Npril 1930.

Der Vorfitzende eröffnet die Sitzung nm 10 Uhr. Das Protokoll der gestrigenSitzung liegt auf dem
Tische des Hauses zur Einficht offen.

Schriftführer für heute find znnächst die Abgeordneten Dr. Dichgans nnd Hauck.
Der Vorsitzende spricht dem Abgeordneten Dr. Lembte zum 70. Geburtstage die herzlichsten Glück¬

wünsche des Hauses aus. . ^. «. <. >.Der Ältestenrat hat auch für die heutige Sitzung die Redezeit beschrankt nnd tue Verbindung ver¬
schiedenerPunkte vorgeschlagen.

Der Provinziallandtag beschließtdementsprechend.
Er ist anch damit einverstanden, daß die vom 1. Fachausschußnoch zn erledigendenAngelegenheiten

auf die Nachtragötagesoronnng für die heutige Sitzung gefetzt werden.

Erledigung der Tagesordnung.
^u der von den Fraktionen des Zentrums, der Arbeitsgemeinfchnft,der Wirtschaftspartei nnd der

Fraktion Ehristlichcr Voltsdicnst und Bauernpartei zur Lage der Landwirtschaft eingebrachten Ent-
schließnng gibt Abgeordneter Henser eine Erklärung ab, die dahin geht, daß kein Grund vorliege, an diese
Entschließnng eine Besprechung anzuschließen.

1. Der Provinziallandtag nimmt auf Vorfchlagdes V. Fachausschusses von dem Bericht des Pro-
vinzialausfchusscsüber die Durchführung der landwirtschaftlichen Umfchulduugsattiou
in der Rheinprovinz (Drucksache Nr. 28) Kenntnis und lehnt den hierzn gestelltenAbänderungs-
nntrag der KPD.-Fraltion ab. Derselbe lautet (DrucksacheAr. 100):

„Der Provinziallandtag beschließt:
Umschulduugsdarlehen,Kleinbauern- und Pächterkredite werden ausgegeben:

1. An Landwirte und Pächter mit einem Betriebe bis zu 5 wl zinslos.
2. An Landwirte nnd Pächter mit einem Betriebe von 5 bis 10 üu. zu 3"/« Zinsen."

2. Ländliche Wafferverforgung.
Der Beratung liegen zngrnnde:
u) Antrag des Provinzialausfchuffes (Druckfache Nr. 29):
„Der Provinziallandtag nimmt von dem Bericht und Antrag des Provinzialausschussesüber den

derzeitigen Stand und über die weitere Förderung der ländlichen Nasserversorgnng in der Rhcinpro-
vinz Kenntnis. Er erklärt sich mit den in Aussicht genommenen Maßnahmen eiuverstauden uud beauf
tragt den Provinzialausschuß, die erforderlichenVerhandlungen mit gleich, Staat und den fonstigcnin
Frage kommenden Stellen mit dem Ziele einer möglichst weitgehendenFörderung der ländlichenWasser¬
versorgung aus öffentlichen Mitteln zu führen."
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d) Antrag des V. Fachausschusses(Druckfache Nr. 133):
„Der Provinziallandtag wolle den Antrag mit der Maßgabe annehmen, daß die bereitzustellenden

Mittel anch nach Möglichkeit zur Zinsverbilligung von Darlehen für Wasserleitungsbautenin den Höhen¬
gebieten zu verwenden sind."

Der Provinziallandtag beschließt nach dem Antrage des V. Fachausschusses.
3. Der Antrag der Fraktion Christlicher Volksdienst und Bauernpartei (DrucksacheNr. 89):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Der Prouinzialausschußmöge bei der in Aussicht stehenden Westhilfe des bevorstehenden landwirt¬

schaftlichen Notprogramms auf eine möglichst weitgehende Förderung der Zusammenlegun¬
gen, Wafserleitungsbauten, Vodenverbesserungen und Straßenbau-Unterstützungen
in den am meisten durch die Not betroffenen Höhengebieten bedacht sein",
wird entsprechenddem Antrage des V. Fachausschusses dem Prouinzialausschußzur Erledigung über¬
wiesen.

4. Der Provinziallandtag erklärt sich in Übereinstimmungmit dem Provinzialausschuß(Drucksache
Nr. 30) und dem V.Fachausschußmit der Übernahme der Ruhegehalts- und Hinterbliebenen¬
versorgung für die Direktoren der selbständigen Gemüsebauschulen und für den
Direktor der Gemüfebaulehranstalt in Straelen auf den Provinzialverband einverstanden.

5. Der Provinziallandtag erklärt sich auf Antrag des Provinzialausschusses(Drucksache Nr. 31) und
des V. Fachausschussesdamit einverstanden,daß sich der Provinzialverband an den Kosten der Erwei¬
terung der Gärtnerschule in Friesdorf bei Godesberg zu einer Vollgartenbauschuledurch
Übernahme von »/» der Baukostenbis zum Höchstbetrage von 40 000^?^ beteiligt, und daß diese 40 000
H^im Haushalt „Verschiedenes"des Provinzialhaushaltsplanes für 1930 vorgesehenwerden.

6. Der Provinziallandtag beschließt die Ablehnung des nachstehenden Antrages der KPD.-Fraktion
(Drucksache Nr. 118):

„In den Haushaltsplan für landwirtschaftliche Angelegenheitenwird eine Summe von 1 MillionH^
eingesetzt. Dieselbe ist zur Zinsverbilligung kleinbäuerlicher Kredite zu verwenden und aus¬
schließlich solchen Kleinlandwirten zukommen zu lassen, deren Betrieb die Größe einer Ackernahrung
nicht übersteigt.

Sämtliche aus Mitteln der Provinz an Kleinlandwirte und Kleinwinzer gewährten Kredite sind
niederzuschlagen."

7. Der Provinziallandtag beschließt die nachstehende Entschließung der KPD.-Fraktion (Drucksache
Nr. 124) auf Vorschlag des V. Fachausschusses abzulehnen:

„Der Rheinische Provinziallandtag erblickt in der jetzigen Zusammensetzung der Rheinischen
Land Wirtschaftskammer eine ausschließliche Interessenvertretung der Großbauern und Großgrund¬
besitzer, die ihre Macht rücksichtslosin ihrem Profitinteresse gegen die, die übergroße Mehrheit der Werk¬
tätigen bäuerlichen Bevölkerung ausmachenden Klein- und Mittelbauern ausnutzen.

Der Provinziallandtag hält daher eine Umänderung des Wahlrechts zu den Landwirtschafts-
kammern für dringend notwendig und fordert von der Staatsregierung die sofortige Änderung des
Wahlrechts nach folgenden Gesichtspunkten:
1. Alle in der LandwirtschaftbeschäftigtenPersonen über 20 Jahre haben das aktive und passive Wahl¬

recht zu den Landwirtschaftskammern. ^ ^ ^ ,,^ „., ^ ^„.,,
2. Ausgeschlossen sind alle Besitzer und Pächter, die mehr als zwei fremde Arbeitskräfte beschaffen.
3. Alle Personen, deren Grundvermögen weniger als 20 000 H^, zahlen keine Beitrage zur Landwirt-

^Bi?Iu?Durchführung dieser Änderungen sind alle provinziellen Mittel für die Landwirtschafts-
kammer zu fperren und dieselbenwerden direkt an die notleidenden Kleinbauern übermittelt.

8. NachstehenderAntrag der KPD.-Fraktion (Drucksache Nr 119): „Znr Unterst«^« notlei¬
dender Kleinwinzer werden 200 000 H^ in den Etat eingesetzt" w,rd auf Vorschlagdes V. Fach¬
ausschussesabgelehnt. „ ^. ^^ <. ^ ^

9. Der Provinziallandtag beschließt auf Vorschlag des V. Fachausschusses die Ablehnungdes von der
KPD.-Fraktion gestellten Antrages (Drucksache Nr. 108,: wsw»s^lD<^ Npli-na kür Niebleuckenentschädigung wird um 500 000 ^-M erhoyi uno oahm festgelegt,
daß En^sch?digimg!7 Vieh nur au Kleinbaueru in vollerHöhe des Schadens

^^Die^SiiNimen'für'die Provinzial-Weinbaulehranstalten und die Landfranenschnlen Olewig und
Sobernheim1v7rden gestrichen und die Beträge zugunsten notleidender Kleinwinzer verwandt."
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10. Der Haushaltsplan der Provinzial-Lehranstalten für Weinbau, Obstbau und
Landwirtschaft in Trier, Kreuznachund Ahrweiler für das Rechnungsjahr 1930 wird auf Antrag des
V. Fachausschussesunverändert angenommen.

11. Zu dem Haushaltsplan der Landfrauenschule Olewig für das Rechnungsjahr 1930
beschließt der Provinziallandtag entsprechend dem Antrage des V. Fachausschussesunveränderte An¬
nahme.

12. Der Haushaltsplan der Landfrauenschule Sobernheim für das Rechnungsjahr 1930
wird auf Vorschlagdes V. Fachausschussesunverändert angenommen.

13. Haushaltsplan der landwirtschaftlichen Angelegenheiten. Zu dem Haushalts¬
plan der landwirtschaftlichenAngelegenheitenfür das Rechnungsjahr 1930 sind folgende Anträge gestellt:

1. Von der KPD.-Fraktion a) (Drucksache Nr. 106):
„Der Provinziallandtag beschließt:
Der im Etat vorgeseheneBetrag für Meliorationen, Wasserleitungen und Umlegungen wird um

500 000 H^ erhöht. Die Summen dürfen nur für Kleinbauern verwandt werden, die über eine Wirt-
fchaft von der Größe einer Ackernahrungverfügen."

d> (Druckfache Nr. 105):
„Der Provinziallandtag beschließt:
Der Fonds für genossenschaftliche und kommunale Flußregulierungen wird um 500 000 H^< er¬

höht. Die Mittel aus diesem Fonds dürfen an die Genossenschaftenund die betreffenden Kommunal¬
verbände nur unter der Voraussetzunggewährt werden, daß sie ausschließlich den im Negulierungsgebiet
liegenden kleinbäuerlichenWirtschaften von der Größe und dem Ertrag einer Ackernahrungzugute
kommen."

«) (Druckfache Nr. 104):
„Der Provinziallandtag beschließt:
Die im Etat unter Ausgabe II o vorgeseheneSumme von 20 000 H„F zu Zinserleichterungen für

Meliorationsdarlehen wird auf 120 000 H^ erhöht. Die Zinsverbilligung darf nur Kleinbauern, die
im Ertrag eine Ackernahrungnicht überschreiten,gewährt werden."

ä) (Drucksache Nr. 107):
„Der Provinziallandtag beschließt:
Die im Etat vorgesehenenAusgaben für Schulwesenund Versuchsstationenwerden für die Finan¬

zierung der Meliorationen und der Flußregulierung zugunsten der notleidenden Kleinbauern in den
Notstandsgebieten der Gifel, Hunsrück,Westerwaldusw. verwandt."

v) (Drucksache Nr. 102):
„Der Provinziallandtag beschließt:
Die Ausgaben für Position IV 1 bis 2, für Position V 1 bis 6 werden gestrichen, ferner die Ausgaben

zu Position V1 1 bis 4 und VII 1 bis 2 (u, bis K). Die bisher eingesetzten Betrüge sind zugunsten der
Zinsverbilligungs- und EntschuldungsaktionkleinbäuerlicherBetriebe zn verwenden."

2. Von der Fraktion EhristlicherVolksdienst und Bauernpartei t) (DrucksacheNr. 82):
„Der Proviuziallaudtag wolle beschließen:
Der von der Provinz vorgesehene Zuschuß für das Tuberkulosetilguugsverfahren in Höhe von

10 000 H^ wird zur Durchführung in den Höhengebieten der Nheinprovinz um weitere 20 000 H^
erhöht und diese Summe aus Nr. XXX des außerordentlichenHaushaltes entnommen."

3. Der V. Fachausschußstellt hierzu folgenden Antrag (Drucks. Nr. 147):
„Der Provinziallandtag wolle

I. den Haushaltsplan der landwirtschaftlichenAngelegenheitenfür das Rechnungsjahr 1930 annehmen
mit der Maßgabe, daß bei Titel V Nr. 5 die Worte:

„einschl. Zuschußzum Gehalt des Leiters der Lehr- und Versuchsanstaltfür Geflügelzuchtin
Opladen" gestrichenwerden-

II. die Anträge zu »,), d), e), cl), o) ablehnen;
III. den Antrag zn t> dem Provinzialausschuß überweisen."

Der Provinziallandtag beschließt nach dem Antrage des Fachausschusses.
14. Zu dem Haushaltsplan des Rittergutes Desdorf für das Rechnungsjahr 1930 be¬

schließt der Provinziallandtag auf Vorschlagdes V. Fachausschusses,den Haushaltsplan unverändert
anzunehmen und den nachstehendenAntrag der KPD.-Fraktion (DrucksacheNr. 103) abzulehnen:

„Im Etat des Ritterguts Desdorf wird der Betrag zur Bekleidungund Unterbringung der Waisen¬
knaben auf 3000 <H^ erhöht. Desgleichenwird ein Betrag von 5000 H^für tariflicheEntlohnung der
Waifentnaben eingesetzt. Die Arbeitszeit darf 30 Stunden nicht übersteigen."
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15. Förderung der ländlichen Ansiedlung.
Der Provinzialausfchuß beantragt (Drucksache Nr. 32):
„Der Provinziallandtag nimmt von dem Bericht, betreffend die Förderung der ländlichen Ansied¬

lung, Kenntnis und beschließt die Übernahme von weiteren 100 000 H^< Bürgschaftendes Provinzial-
verbandes für Siedlerdarlehen der Landesbankund Sparkassen oder anderer geeigneter Kreditinstitute
bei entsprechenderNücksicherung für den Provinzialverband."

Die KPD.-Fraktion stellt hierzu folgenden Antrag (Druckfache Nr. 101):
„Der Provinzialausschuß wird beauftragt, von den Braunkohlenbergwerksbesitzerndes linksrheini¬

schen Braunkohlengebietes zu fordern, die abgedeckten Kohlenfelderzuzuschütten, mit mindestens0,30 in
Mutterboden aufzufchüttenund diefes neugewonnene Land den Gemeinden zur Verfügung zu stellen.
Die Gemeinden werden verpflichtet,dieses Neuland den landarmen Kleinbauern unentgeltlichzu über¬
lassen."

Auf Vorfchlag des V. Fachausschusses beschließt der Provinziallandtag, den Antrag des Provinzial-
ausschusses unverändert anzunehmen, den Antrag der KPD.-Fraktion dagegen abzulehnen.

16. Der Haushaltsplan, betreffend Provinzialgut Bylerward für das Rechnungsjahr
1930 wird auf Vorschlagdes V. Fachausschusses unverändert angenommen.

17. Der Provinziallandtag beschließt entsprechenddem Antrage des V.Fachausschussesunverän¬
derte Annahme des Haushaltsplans, betreffend Provinzialdomäne Lnmmersdorf für das
Rechnungsjahr 1930.

18. Der Provinziallandtag beschließt auf Vorfchlag des V. Fachausschusses die Ablehnung des nach¬
stehenden Antrages der Fraktion der NationalsozialistischenArbeiterpartei (DrucksacheNr. 64):

„Der Landtag wolle beschließen:
Im Kreise Wipperfürth der eingegangenen Kadaververwertungsanstalt soviel Zuschüsse zu

gewähren, daß sie wieder lebensfähig ist.
19. Der Provinziallandtag beschließt auf Vorschlag des V. Fachausschusses den Haushaltsplan,

betreffend Viehfeuchenentschädigung für das Rechnungsjahr 1930 unverändert anzunehmen.
Abgeordneter Droß spricht den Wunsch aus, daß im nächstjährigenEtat die Verwaltungskosten

herabgesetztwerden mögen.
20. Der Provinziallandtag beschließt auf Vorschlagdes V. Fachausschusses, die nachstehendeEnt¬

schließungder KPD.-Fraktion zur Lage der rheinischen Landwirtschaft abzulehnen (Druckfache
Nr. 151):

„Die von der Bürgerblock-NegierungVrüning-Schiele insbesondere von der Zentrumspartei unter¬
stützte Zollwucherpolitik ist ausschließlich dazu bestimmt, den Großbauern und Großgrundbesitzernauf
Kosten der Arbeiterschaftund auch der Kleinbauern unerhörte Wucherprofitezuzuschanzen. Es kenn¬
zeichnetdie arbeiterfeindlichePolitik des rheinischen Zentrums, daß es eine Erhöhung des Schweme-
sleischzolles verlangt, damit Brotgetreide als Schweinefutter verwandt werden kann, wo zur gleichen
Zeit hunderttaufende christlicher Arbeiter und Erwerbslose kaum Geld haben, um Brot zu taufen.

Die kommunistische Fraktion ist der Auffassung,daß die Ursache für die Not der Kleinbauern m der
Preisdiktatur des Industrie- und Agrarkapitals, in der Lohnraub- und Verelendungspolitikder herrschen¬
den Klasse gegenüber den werktätigen Massen in Stadt und Land zu suchen ist, deren Kon umkraft da¬
durch vollständig untergraben wird. Nur wenn die Hungerschrankendes lückenlosen Zollschutzes, die
Dünger- nnd Futtermittelzölle, die Wucherzölleauf landwirtschaftlicheMaschinenund Bedarf^^
stände niedergelegt nnd die direkte Belieferung der Kleinbauernwirtschaftenauf geuo^
Grundlage mit Industrieerzeugnissen gesichert wird, ist eine Sanierung der kleinbäuerlichen Wirtschaften

^ ^Di^Vorausfetzung dazn ist jedoch der Sturz der Diktatur des Industrie- und
die revolutionäre Aktion der Arbeiter- und Kleinbauern und die
Auf diefes Ziel muß sich die ganze Kraft der Arbeiter und Kleinbauern richten, um die Wucherzolldiktatur
der Zentrumsregierung zu brechen." „ .. ^ ^>

21. Der Provinziallandtag beschließt auf Vorschlag des
frattion, der Fraktion der Arbeitsgemeinschaft,der Fraktion der
Christlicher Volksdienstund Bauernpartei im V. Fachausschuß eingebrachte Entschließung zur Lage
der Landwirtschaft anzunehmen (DrucksacheNr. 152): m^6^liz,<.«j-«

Es wird anerkannt daß auf die dankenswerte tatkräftige Initiative des Herrn Reichspräsidenten
hin nnd nnrer WtwiÄnng auch der politischen Volkskräfted« bisher ew^ Zollschichgegenüber sich ablehnend verhalten haben, die im
wirtschaftlicheErzeugnisseeine Verstärkung des wirtschaftlichenSchutzesder Landwirtschaft gebracht
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haben. Dieser reicht allerdings auch nach seiner jetzigen Auswirkung keineswegs aus, um der deutschen
Landwirtschaft ihre Lebens- und Leistungsfähigkeitzurückzugeben. Möchten die nachstehenden Vor¬
schläge nicht zu spät kommen!

Der Schaffung ausreichender Schutzmaßnahmenfür den Getreidebau muß fchlennigst eine Berück¬
sichtigung der Vieh- und Veredlungswirtschaft, an der die westdeutsche Landwirtschaft in erster Linie
interessiert ist, mit dem Ziele folgen, das gesamte System der landwirtschaftlichenZölle auf die NeNte
aus Getreidewirtschaft und Viehproduttion abzustimmen.

Die im Vordergründe des Getreidebaues stehende Noggenfrage kann nur daun gelöst werden, wenn
zollpolitischeMaßnahmen auf die Dauer einen Schweinepreis sichern, der dem über den Inlandsbrot-
bedarf hinansgehenden Roggenüberschußals Schweinefutter eine Verwertung gewährleistet,die in etwa
dem vom Parlament und Reichsregierung festgesetzten Richtpreis für Roggen entspricht. Erforderlich
ist eine Stabilisierung der Rindviehpreise durch Regulierung der Rinder- und Frischfleifcheinfuhr.

Wir erkennen ein System von Handelsverträgen für unsere Ausfuhr als notwendig an, erklären
jedoch, daß Vorbedingung für die uotwendige Auswirkung aller zollpolitifchenMaßnahmen der Verzicht
auf das für die Landwirtschaft fo besondersverhängnisvolle System der Meistbegünstigungist.

Für die besonders auf Milchwirtschafteingestellte westliche Landwirtschaft sind wegen der Aus¬
wirkung der Meistbegünstigungdie im Deutsch-finnischen Zusatzabkommenenthaltenen Bindungen des
Butterzolles in degressiver Form bis zum Ende des Jahres 193? und der Käsezölle in alter Höhe bis zum
Jahre 1935 unannehmbar.

Wir wünschen weiter eine gleichmäßige Behandlung aller an der Weiterführung an dem Verbrauch
beteiligten Wirtschaftskräfte.

Die in den bisherigen Maßnahmen fchmerzlich wahrgenommenen Lücken eines hinreichendenZoll¬
schutzes für die in der westdeutschen Landwirtschaftbesonderswichtigen Erzeugnisse der Geflügelhaltung,
des Obst-, Gemüse-und Weinbaues müssen schleunigst ausgefüllt werden.

Für den Weinbau muß insbesonderenachdrücklichstgefordert werden:
a) daß der neue Weingefetzentwurfmit dem Verbot des Verschnittesvon ausländischemmit inländischem

Weißwein so schnell wie möglichverabschiedet und in Kraft gesetzt wird mit der Maßgabe, daß die
Auslandsweine den Vorschriftenüber die Herstellung von Inlandsweinen unterstellt werden;

d) daß die Zollsätzefür ausländifchen Wein baldmöglichst erhöht und die Vorzugszölle für Südwetn,
Sekt, Brennweine und Essigbereitung sowie für Tafeltrauben angesichts des offensichtlichen Miß-
brauchs, der damit getrieben wird, baldigst beseitigt werden-

o) daß die zollpolitischenMaßnahmen nicht durch die Wiedereinführung einer staatlichenoder kommu¬
nalen Weinsteuer unwirksam gemacht werden;

ck) daß die Reichswinzerkredite angesichts der katastrophalen Notlage und der ständig wachsenden
Überschuldung im Weinbau erlassen werden.

Die einzelnen Zweige der Landwirtschaft sind mehr wie in jedem anderen Berufe an bestimmte,
natürliche und daher unabänderliche Vorbedingungen gebunden, die eine Verschiebungvon dem einen
Betriebszweig zum anderen nur in den engstenGrenzen zulassen. — EntscheidenderWert muß gelegt
werden auf eine Behandlung des Agrarsiroblems in seiner Gesamtheit.

Der Aufbau der Betriebe und die Wiederherstellung ihrer Rentabilität ist nicht möglich ohne eine
Senkung des Zinsfußes für den landwirtschaftlichenKredit im richtigen Verhältnis zur Bodenrente und
ohne Senkung der Nealsteuern. Die heutigen Zinssätze von 8 bis 10°^ sind für die Landwirtschaft ganz
untragbar. Zum mindeste» bei den in regelmäßiger Folge alle 30 Jahre sich wiederholenden Erbfällen
würden die Betriebe unter der drückenden Last der Kapital- und Zinsschuldeuzum Erliegen kommen.
Die grnndlegende Lösung des schwierigen Problems kann nur in entsprechenden Maßnahmen der
Reichsregiernng gefunden werden.

Aber auch die Provinzialverwnltung wird dringend gebeten, baldmöglichstErwägungen darüber
anzustellen, ob und wie im Zusammenwirken mit der Landesbank und den Sparkassen ein Zinsver-
billigungsfonds für den landwirtschaftlichenNealtredit geschaffen werden kann.

Eine vordringliche Aufgabe ist auch die beschleunigte Durchführung des Zufammenlegungs-
verfahrens durch die Laudeskulturbehörden. Dazu ist eine unverzügliche Verstärkung der technifchen
Hilfskräfte erforderlich.

Diese Maßnahmen, die bei der gleichfallsnotwendigen Verkürzung und Verbilligung des Weges
vom Erzeuger zum Verbraucher keineswegs eine Verteuerung der Lebensmittel für die Verbraucher
mit sich bringen müssen, können allein die heute so erheblich auseinanderfaltenden Produktionskostenund
Produktenpreise wieder einander angleichenund dadurch der Landwirtschaftdie notwendige Rentabili¬
tät sichern. Sie allein werden es auch der deutschen und der rheinischenLandwirtschaft ermöglichen,
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fester Halt des Staates von heute zu werden und Fundament eines wirtschaftlich starken und daher auch
Politisch freien Deutschland der Zukunft."

Der Antrag der Wirtschaftspartei (DrucksacheNr. 50):
„Der Provinziallandtag wolle deu Provinzialcmsschnß ersuchen, unverzüglich Vorschlage darüber

zu machen, wie seitens der Provinz in verstärktem Maße znr Beseitigung der verzweifelten Notlage der
rheinischen Landwirtschaft beigetragen werden kann",
die Entschließung der Zentrumsfraktion (DrucksacheNr. 67): ^. >,

„Es wird dankbar auerkannt, daß auf die tatkräftige Initiative des Herrn Reichspräsidenten hm und
unter Mitwirkung auch der politischen Volkskräfte, die bisher einem landwirtschaftlichen Zollschutz gegen¬
über sich grundsätzlich ablehnend Verhalten haben, die im März durchgeführten Änderungen der Zolle für
landwirtschaftliche Erzeugnisse eine Verstärkung des wirtschaftlichen Schutzes der Landwirtschaft gebracht
haben. Dieser reicht allerdings auch nach seiner jetzigen Auswirkung keineswegs aus, um der deutscheu
Landwirtschaft ihre Lebens- nnd Leistungsfähigkeit zurückzugeben.

Der Schaffung ausreichender Schutzmaßnahmen für den Getreidebau muß schleunigst eme gleich¬
wertige Berücksichtigung der Vieh- und Veredelungswirtschaft, an der die westdeutsche Landwirtschaft
in erster Linie interessiert ist, folgen. Die im Vordergrund des Getreidebaues stehende Noggenfrage kann
nur dann gelöst werden, wenn zollpolitische Maßnahmen auf die Dauer einen Schwemeprels sichern,
der dem über den Inlandsbrotbedarf hinausgehenden Noggenüberschuß als Schwemefutter eme ^er-
wertung gewährleistet, die in etwa dem von Parlament und Reichsregierung festgesetztenRuHtprelssur
Roggen entspricht. Ferner ist erforderlich eine entsprechende Regulierung der Rinder- und Frischsleisch-
einfuhr. Für die besonders auf Milchwirtschaft eingestellte westliche Landwirtschaft sind die »m deutsch-
finnischen Zusatzabkommen enthaltenen Bindungen des Butterzolles in degressiver Form bis zum l^noe
des Jahres 1937 und der Käsezölle in alter Höhe bis zum Jahre 1935 unannehmbar. Die m den bisherigen
Maßnahmen schmerzlich wahrgenommenen Lücken eines hinreichenden Zollschutzes für tnem oer weu-
deutschen Landwirtschaft besonders »nichtigen Erzeugnisse der Geflügelhaltung, des Obst- Gemüse- uno
besonders Weinbaues müssen schleunigst ausgefüllt werden. Diese
des Weinbaues dürfen nicht wirknngslos gemacht werden durch die Wiederemuhriing emer staatlichen
oder kommnnalen Weinsteiler. Sie müssen ergänzt werden durch ein Verschn.ttverbot
Weines Mit Auslandsweinen. Die einzelnen Zweige der Landwirtschaft sind mehr wie m ledem anderen
Beruf an bestimmte, natürliche nnd daher unabänderliche Vorbedingungen ^bunden, die eme ^
fch'ebung von dem einen Betriebszweig zum anderen nur in den engsten Grenzen Z^assem Da er muß
der entscheidende Wert gelegt werden ans eine Behandln«« des AararproMems^
der Rheinprovinz mit ihrer stark zersplitterten Gemengelage der landwirtschaftluchen^
überdies die vordringliche Anfgabe der beschleunigten Durchführung des
durch die Landeskulturbehörden. Eine unverzügliche Verstärkung der technischen Hilfskräfte und der
zuständigen Behörden erscheint dazu erforderlich. m«».s>mi«i,n<,des Weaes

Diese Maßnahmen, die bei der gleichfalls notwendigen Verkürzung uu^
vom Erzeuger um Verbraucher keineswegs eine Verteuerung der ^bensMittel für die ^
stch bringen müssen, können allein die heute so erheblich °useiuanderfal^
Produkteupreise wieder einander angleichen und dadurch der Landwirtschaft die ^
sichern. Sie allein werden es anch der deutschen und der rheinischen 2"nd"«tscha^
Halt des Staates von hente zu werden und Fundament eines wirtschaftlich starken und oayer i
politisch freien Deutschland der Zukunft", ^ ^. «, c»?>.
"nd der Antrag der Fraktion der Arbeitsgemeinschaft (Drucksache^r. v,).

„Der Provinziallandtag wolle beschließen: ^5 in dem durch-
Reichs-nnd Preußische Staatsreg^ entsprechend berück-

^" 'u treMn

^^^^^gesetzentwnrs mit dem Verbot des Verschnitte^sländischer "it iuländischen
Weißweinen so schnell wie möglich verabschiedet und m Kraft gesetzt w rd landwirtschaft-

») daß die Zollsätze für ausläudischeu Wein baldmöglichst den e^
liche Erzeugnisse angepaßt, und daß die Vorzugszölle angesichts des offensicyilmi
mit getrieben wird, baldigst beseitigt werden; wachsenden Über-

°) daß die Reichswinzerkredite angesichts der katastrophalen Notlage uno oe ,
schuldnng im Weinbau erlassen werden", ^umsschuß zurückgezogen und sind als

wurden von den Vertretern der betreffenden Fraktionen im V. F<M)ausm) uÄ
gegenstandslos zu betrachten.



36 77. Rheinischer Provinziallandtag, Protokoll der 6. Sitzung am 12. April 1930.

22. Der Provinziallandtag lehnt den nachstehendenAntrag der KPD.-Fraktion auf Vorschlagdes
I. Fachausschussesab (DrucksacheNr. 80):

„Sämtliche im Etat vorgesehenenMittel für religiösen Zweck werden gestrichen."
23. Zinsen für landwirtschaftliche Kredite.
Die Wirtschaftspartei bringt folgenden Antrag ein (DrucksacheNr. 145):
„Der Provinziallandtag ermächtigt den Verwaltungsrat der Landesbank der Rheinprovinz, hin¬

sichtlich der Zinsen für landwirtschaftlicheKredite auch unter die Selbstkostenherunterzugehen, felbst
wenn dadurch vorübergehend Gewinn- und Rückstellung auf das äußerste geschmälertwerden."

Der I. Fachausschußstellt hierzu folgenden Antrag (DrucksacheNr. 160):
„Der Provinziallandtag wolle den Antrag durch den Beschluß des Provinziallandtages vom

10. April 1930 zu dem Antrage der Fraktion Christlicher Volksdienst und Bauernpartei auf Herabsetzung
der Zinsen für landwirtschaftlicheDarlehen, als erledigt anfehen."

Der Provinziallandtag beschließt nach dem Vorschlagedes I. Fachausschusses.

Hierauf teilt der Vorfitzende mit, daß der I. Fachausschußund der Ältestenrat beschlossenhaben, den
Antrag der Fraktion Christlicher Volksdienst und Bauernpartei, betreffend Heiltghaltung des Kar¬
freitages und des Fronleichnamstllges und religiöse Veranstaltungen im Rundfunk
(vgl. lfd. Nr. 15 der Niederschrift über die 5. Sitzung) nicht auf die Tagesordnung zu fetzen, da diese An¬
gelegenheiten nicht zur Zuständigkeitdes Provinziallandtages gehören.

Der nach § 12 der Geschäftsordnunggestellte Antrag, ihn entgegen dem Beschlusse des Ältestenrats
auf die Tagesordnung zu setzen, wird abgelehnt.

Mit der Nachtragstagesordnung, betreffend Antrag des I. Fachausschusseszu dem Antrage der
Wirtschaftspartei auf Aufwertung der Sparguthaben erklärt sich der Provinziallandtag einverstanden.

24. Wiederwahl des Landesoberbaurats Heinekamp.
Der Provinzilllausfchußfchlägt die Wiederwahl des Landesoberbaurats Heinekampunter folgenden

Bedingungen vor (Druckfache Nr. 7):
„1. Die Wiederwahl zum Landesoberbaurat erfolgt auf die Dauer von 12 Jahren, beginnend am

1. April 1931, unbeschadetder Vorschriftenüber die Versetzungder Beamten in den Ruhestand in¬
folge Erreichung der Altersgrenze;

2. der Gewählte hat die Bestimmungen der zur Zeit geltenden und der etwa künftig zu erlassenden
Vorschriftenüber die dienstlichen Verhältnisseder Provinzialbeamten der Rheinprovinz als für sich
verbindlich anzuerkennen;

3. der Gewählte ist ferner gehalten, sich bei der Zentralstelle nach Anordnung des Landeshauptmanns,
insbesondere auch unter einem anderen oberen Beamten, welcher als Abteilungsdirigent fungiert,
beschäftigen zu lasseu."
Der I. Fachausschußtritt diesem Vorschlage bei.
Gegen die Wahl durch Zuruf erhebt Abgeordneter Dr. Ley Widerspruch. Es muß daher die Wahl

durch Abgabe von Stimmzetteln erfolgen. Das Ergebnis ist folgendes:
Im ganzen find 127 Stimmzettel abgegeben, und zwar für Landesoberbaurat Heinekamp 121 und

für Abgeordneten Hanke 6. Landesoberbaurat Heinetamp ist daher unter den vom Provinzilllausfchuß
vorgeschlagenenBedingungen wiedergewählt.

25. Wiederwahl des Landesmedizinalrats Prof. Dr. Molineus.
Der Provinzialausschuß beantragt die Wiederwahl des Landesmedizinalrats Prof. Dr. Molineus

unter folgenden Bedingungen (Druckfache Nr. 8):
„1. Die Wiederwahl zum Landesmedizinalrat erfolgt auf die Dauer von 12 Jahren, beginnend am

1. Januar 1931.
2. Der Gewählte hat die Bestimmungen der zur Zeit geltenden und der etwa künftig zu erlassenden

Vorschriftenüber die dienstlichen Verhältnisse der Provinzialbeamten der Nhetnprovinz als für sich
verbindlich anzuerkennen."
Der I. Fachausschuß schließt sich dem Antrage des Provinzialausschusses an. Da Abgeordneter

^r Ley gegen die Wiederwahl durch Zuruf Widersprucherhebt, wird die Wahl mit verdeckten Stimm¬
zetteln vorgenommenmit folgendemErgebnis: 90 Stimmen für Landesmedizinalrat Prof. Dr. Molineus,
22 Stimmzettel sind unbeschrieben.

Landesmedizinalrat Prof. Dr. Molineus ist daher unter den vom Provinzialausschuß angegebenen
Bedingungen wiedergewählt. , ^ u » u
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26. Wiederbesetzung der durch den Tod des Landesrats Dr. Vossen erledigtenStelle.
Der Provinzialausschuß schlägt dem Provinziallandtag vor (DrucksacheNr. 35),

den Regierungsrat Hecker in Düsseldorfzum Landesrat bei der RheinischenProvinzialverwaltung zu
wählen und zu beschließen, daß
1. die Wahl auf 12 Jahre erfolgt, beginnend mit dem Tage des Dienstantritts;
2. der Gewählte verpflichtet ist, sich bei der Zentralstelle nach Anordnung des Landeshauptmanns,

insbesondere auch unter einem anderen Oberbeamten als Abteilungsdirigenten, zu beschäftigen,
sowie auch auf Beschlußdes Provinzialausschussesdie Geschäfteals Mitglied oder stellvertretendes
Mitglied im Vorstand der Landesversicherungsanstalt „Rheinprovinz" Haupt- oder nebenamtlich
wahrzunehmen.

Die Wirtschaftspartei beantragt in Drucksache Nr. 44:
„Der Provinziallandtag wolle aus Ersparnisgründen beschließen, den laut Beschluß des Provinzial¬

ausschusses vom 21. Januar 1930 ausgeschriebenenPosten des Leiters der Abteilung Iugendwohlfahrt
und Fürsorgeerziehung einzusparen."

Der von der KPD.-Fraktion (DrucksacheNr. 92) eingebrachteAntrag lautet:
„Der Provinziallandtag beschließt,den zur Zeit unbesetztenPosten des Leiters der Abteilung

Iugendwohlfahrt und Fürsorgeerziehungnicht mehr zu besetzen.
Die Erfahrung hat gelehrt, daß die obere Bürokratie doch nur die Gehälter einsteckt,während die

unteren Beamten die Arbeit machen müssen."
Nachdem die von der Wirtschaftspartei und der KPD.-Fraktion gestelltenAnträge auf Vorschlag

des I. Fachausschusses abgelehnt worden sind, wird über die Wahl des vom Provinzialausschußund dem
I. Fachausschuß vorgeschlagenenNegierungsrats Hecker zum Landesrat Beschluß gefaßt. Gegen die
Wahl durch Zuruf erhebt Abgeordneter Dr. Ley Widerspruch,so daß Zettelwahl erforderlichwird. Es
werden 123 Stimmzettel abgegeben,davon sind 9 ungültig. Die übrigen 114 Stimmzettel entfallen auf
Regierungsrat Hecker. Regierungsrat Hecker ist daher unter den vom Provinzialausschußangegebenen
Bedingungen als Landesrat gewählt.

27. Wahl des Landesverwaltungsrats Dr. Trippen zum Landesrat.
Der Provinzialausschuß schlägt dem Provinziallandtag (Drucksache Nr. 148) vor:
„den Landesverwaltungsrat I)r. Trippen zum Landesrat bei der Rheinischen Provinzialverwaltung

zu wählen und zu beschließen, daß
1. die Wahl auf 12 Jahre erfolgt, beginnend mit dem 1. April 1930,
2. das Befoldungsdienstalter auf den 1. Oktober 1926 festgefetzt wird, „ ^ »<,
3. der Gewählte verpflichtet ist, sich bei der Zentralstelle nach Anordnung des Landeshauptmanns,

insbesondere auch unter einem anderen Oberbeamten als Abteilungsdirigentenzu beschäftigen, sonne
auch auf Beschluß des Provinzialausschussesdie Geschäfte als Mitglied oder stellvertretendesMitglied
im Vorstande der Landesverficherungsanstalt „Rheinprovinz" Haupt- oder nebenamtlich wahr¬
zunehmen." ^ . . 5 ^ «, <^:

Gegen die Wahl durch Zuruf wird vom Abgeordneten Dr. Ley Widerspruch erhoben. Die vorge¬
nommene Stimmzettelwahl hat folgendes Ergebnis: Von den 105 abgegebenenStimmzetteln sind 9
unbeschrieben. Die übrigen 96 Stimmzettel sind für Landesverwaltungsrat Dr. Trippen abgegeben,
der somit unter den vom Provinzialausschuß angegebenen Bedingungen zum Landesrat gewählt ist.

28. Neuwahl von Mitgliedern des Landesjugendamtes der Rheinprovinz.
Der Provinzialausschuß beantragt in DrucksacheNr. 36: <.-«,.-- >.

„Der Provinziallandtag wolle die von ihm gemäß § 5d und o der Sahung des Landesiugendamtes
zu tä igende Wahl von Mitgliedern des Landesjugendamtes, und zwar von zwei Lehrpersonen (Lehrer
und Lehrerinsnach Mehrheitsbeschlußsowie von sieben in der Iugendwohlfahrt erfahrenen Mannern und
Franen, unter denen sich Vertreter von Jugendämtern und IuMzbehorde^ auf Grund
der für die Wahlen von Provinzial- (Ehren-) Beamten geltenden Vorschriften vornehmen.

Auf Antrag des Abgeordneten Heuser beschließt der Provinziallandtag, die Wahl der Lehrpersonen
für das Landesjugendamt dem Provinzialausschußzu übertragen. «m„Mn<»>,^l^if.^«^««^

Das Ergebnis der Wahl der übrigen Mitglieder ist aus der anliegendenWahlniederschriftersichtlich.
29. Das Ergebnis der Neuwahlen zu den Provinziallomm.ssionen ergibt sich aus der an¬

biegenden Wahlniederschrift. ^ . . , .^ ,< ,
30 Neumnbl des stellvertretenden Vorfitzenden des Provinzialausschusses.
30. Neuwahl des st"lverirelenoen ^Provinz Hessen-Nassau ernannt ist, scheidet als

N». ^geordneter Haas, der zum Obe^ stellvertretendeMitglied
PaU^ "tt an dessen Stelle der
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Geschäftsführer Görlinger (Köln) als stellvertretendes Mitglied des Provinzmlausschusses. Da Beige¬
ordneter Haas auch stellvertretender Vorsitzenderdes Provinzmlausschusseswar, ist die Neuwahl des
stellvertretenden Vorsitzendenerforderlich. (Antrag des Provinzmlausschussesin Drucksache Nr. 149.)

Abgeordneter Gerlach schlägt Redakteur Steinbüchel in Essen vor. Hiergegen erhebt Abgeordneter
Haake Widerspruch. Es ist daher Zettelwahl erforderlich. Es sind im ganzen 127 Stimmzettel abgegeben.
Unbeschriebenabgegeben sind 2, die übrigen 125 sind gültig. Hiervon entfallen auf Redakteur Stein¬
büchel 88, auf AngestelltenDunder 21, auf Parteisekretär Pikard 2, auf Dr. Ley 13 und auf den Geschäfts¬
führer Görlinger 1. Der Redakteur Steinbüchel ist somit zum stellvertretenden Vorsitzendendes Pro¬
vinzmlausschussesgewählt. Er nimmt die Wahl an.

Der Vorsitzende widmet dem Abgeordneten Haas aus Anlaß seines Scheidens ehrende Worte. Er
gedenkt seiner zehnjährigen Tätigkeit als Führer einer großen Fraktion des Hauses und hebt seine wert¬
volle und hochgeschätzteMitarbeit hervor.

31. Der Antrag der KPD.-Fraltion (DrucksacheNr. 114):
„Der Provinziallandtag beschließt:
Alle Ausschüsse, Kommissionen usw., die durch den Provinziallandtag bzw. Provinzialausschuß

gewählt bzw. bestellt werden, sind in Zukunft jedes Jahr neu zu wählen bzw. zn bestellen",
wird auf Vorschlagdes I. Fachausschussesabgelehnt.

32. Der Provinziallandtag beschließt,den nachstehendenAntrag der KPD.-Fraktion (Drucksache
Nr. 143) auf Vorschlag des IV. Fachausschusses abzulehnen.

„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Den Mitgliedern des Fachausschufses IV und den Mitgliedern der Provinzialkommissionfür Straßen¬

bau wird halbjährlichdas Material über den Stand der Arbeiten beim Straßenbau durch die
Provinzialverwllltung zugestellt.

Ebenso bei Vergebung von Arbeiten und Materiallieferungsaufträgen im Submissionswege die
eingegangenen Angebote und die abgeschlossenen Verträge daraus, sowie eine Statistik über die in der
Provinz zugelassenenFirmen zu Straßenbauarbeiten."

33. Der Provinziallandtag beschließt auf Vorschlag des I. Fachausschusses den nachstehenden Antrag
der KPD.-Fraltion abzulehnen (Drücksache Nr. 116):

„Der Provinziallandtag beschließt:
Um einer unvorhergesehenen Kontrolle aller Provinzialanstalten sowie der durch die

Provinz bezuschußten Privatanstalten vornehmen zu können,wird den Mitgliedern des Provinzialland-
tages eine Ausweiskarte ausgestellt."

34. Belebung des Baumarktes.
Die Entschließungder Ientrumsfraktion lautet (DrucksacheNr. 122):
„Der 77. Rheinische Provinziallandtag erblickt in der Belebung des Baumarktes eine der wichtigsten

Aufgaben zur Beseitigung der Erwerbslosigkeitund damit zur Befruchtung der Gefamtwirtfchaft. Die
Zahl der im Baugewerbe im Jahre 1926 beschäftigtenVersichertenbetrug nach der Zusammenstellung
des Verbandes deutscher Baugewerks-Verufsgenossenschaften1 550 000. Das ist etwa die doppelte Zahl
der im Bergbau beschäftigten Arbeiter und 10 Prozent mehr als die der nächststarken Gruppe, der Eifen-
und Stahlindustrie.

Die Erwerbslosenziffer in der Nheinprovinz beträgt zur Zeit 247 000. In Anbetracht dessen spricht
der Provinziallandtag die Erwartung aus, daß alle verantwortlichen Stellen in der Provinz darauf be¬
dacht fein werden, alle verfügbaren finanziellen Mittel dem Wohnungsbau, insbefondere dem Klein-
wohnungsbllu zuzuführen.

An die Reichs- und Staatsregierung richtet der Provinziallandtag den dringenden Appell, alle nicht
lebensnotwendigen Ausgaben einzuschränkenund die hierdurch freiwerdenden Mittel ebenfalls dem
Wohnungsbau zuzuführen."

Diese Entschließungwird in der Sitzung des I. Fachausschusses von der Ientrumsfraktion wie folgt
geändert:

„Der 77. Rheinische Provinziallandtag erblickt in der Belebung des Baumarktes eine der wichtigsten
Aufgaben zur Beseitigung der Erwerbslosigkeitund damit zur Stärkung der Gesamtwirtschaft. Die Zahl
der im Baugewerbe im Jahre 1926 befchäftigten Versichertenbetrug nach der Zusammenstellung des
Verbandes deutscherBaugewerks-Berufsgenossenschaften1 550 000. Das ist etwa die doppelte Zahl
der im Bergbau beschäftigten Arbeiter und 10 Prozent mehr als die der nächststarken Gruppe, der Eifen-
und Stahlindustrie.

Die Erwerbslofenzifferin der Nheinprovinz beträgt zur Zeit 247 000. In Anbetracht dessen, spricht
der Provinziallandtag die Erwartung aus, daß alle verantwortlichen Stellen in der Provinz darauf be¬
dacht sein werden, den Wohnungsbau, insbesondereden Kleinwohnungsbau mit allen Mitteln zu fördern.
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An die Reichs-und Staatsregierung richtet der Provinziallandtag den dringenden Appell, alle er¬
forderlichenMaßnahmen zu treffen, daß alsbald dem Wohnungsbau, insbesonderedem Kleinwohnungs-
bau die erforderlichenMittel zu erträglichenZinssätzen zugeführt werden können. Insbefondere erscheint
es notwendig, die Sparkassenvorübergehendvon der Anlegungspflichtbezüglich der Reichs- und Staats¬
anleihen zu befreien, den preußischen Ausgleichsfondsfür die Hauszinssteuer schon jetzt, im Anfang des
Haushaltsjahres, durch Zwischenkrediteflüssig zu machen und den Abfatz von Pfandbriefen durch Auf¬
hebung der Kapitalertragssteuer zu fördern."

Der I. Fachausschußbeantragt (Druckfache Nr. 162):
„Der Provinziallandtag wolle der vorstehendenneuen Entschließungzustimmenmit der Maßgabe,

daß der Schlußsatz wie folgt geändert wird:
„Insbesondere erscheint es notwendig, den preußischen Ausgleichsstockfür die Hauszinssteuerschon

jetzt, im Anfang des Haushaltsjahres, durch Zwischenkredite flüssig zu machen."
Der Provinziallandtag beschließt nach dem Vorschlage des I. Fachausschusses.
35. Der Provinziallandtag beschließt auf Vorfchlag des I. Fachausschusses zu dem nachstehenden

Antrage der Wirtschaftspartei (DrucksacheNr. 125):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Die Vertreter der Rheinprovinz in dem Aufsichtsratund in der Generalversammlung des Rhei¬

nisch-Westfälischen Elektrizitätswerkes werden beauftragt, mit allem Nachdruck darauf hinzu¬
wirken, daß das RWE. den Kleinvertrieb von elektrifchen Haushaltungsapparaten usw. einstelltund sich
auf Propagandatätigkeit für den Gebrauchsolcher Apparate beschränkt, während der Kleinvertriebsolcher
Apparate ausschließlich dem örtlichenGewerbe vorbehalten bleibensoll",
unveränderte Annahme dieses Antrages.

36. Der Provinziallandtag beschließt auf Vorfchlagdes I. Fachausfchusses (DrucksacheNr 157) den
nachstehendenAntrag der KPD.-Fraktion (DrucksacheNr. 127) dem Provinzialausschußzu überweisen
mit dem Ersuchen,das Material an den Herrn Regierungspräsidenten in Koblenzweiterzuleiten.

Der Antrag der KPD.-Fraktion lautet:
„Die Provinzialverwaltung wird beauftragt, fofort geeignete Schritte zu unternehmen, um die

vorhandenen Mißstände beim DeichbauNeuwied in bezug auf Überstundenwesen, untertarifliche
Entlohnung, Nichteinhaltung der Unfallverhütungsvorschriften, Vermittlung und
Unterbringung der Arbeiter usw. zu beseitigen."

37. Der Antrag der KPD.-Fraktion (DrucksacheNr. 142):
„Der Provinziallandtag beschließt:
Zur Unterstützungdes Kinderhilfswerkes der Roten Hilfe wird eine Summe von 50 000^^5

bewilligt.
Die Rote Hilfe Deutschlandsnimmt sich besondersder Kinder der Gefangenen an. Sie hat mehrere

Kinderheime, die von behördlicherSeite als mustergültig anerkannt werden",
wird entsprechenddem Vorschlagedes I. Fachausschussesabgelehnt.

38. Der Provinziallandtag beschließt auf Vorschlag des I. Fachausschusses, den nachstehenden Antrag
der KPD.-Fraktion (DrucksacheNr. 79) abzulehnen:

„Der Provinziallandtag beschließt:
Die eingesetzte Summe von 150 000 H^ für Kinderspeisung wird auf 500 000 ^^ erhöht.
39. Der Provinziallandtag beschließt in Übereinstimmungmit dem I., II. und V. Fachausschußdie

unveränderte Annahme des Haushaltsplans „Verschiedenes" für das Rechnungsiahr 1930.
Bei der Befprechungdieses Etats weist Abgeordneter Dr. Boden auf die Geschäftsstelle der Landes'

Planung hin und betont den Charakter dieser Aufgaben als Selbstverwaltungsarbeit.
40. Zu dem Haushaltsplan „Außerordentlicher Haushalt" stellt die Ientrumsfraltion folgen¬

den Antrag (Drucksache Nr. 66): ^, . . , ^ ., i ^^ ^^ ^ „
„Nachdemseit dem Jahre 1926 regelmäßig alljährlichdurch den Provmzmletat 1 700 000 ^ zur

Unterstützungdes Kreis- und Gemeindewegebaues und 1 000 000 H^ zum provmzmlstraßenmaßlgen
Ausbau von Übernahmewegen bereitgestellt wurden, sieht der Entwurf des Haushaltsplanes für das
Rechnnngsjahr 1930 für diefe Zwecke nur 1 000 000H^ bzw. 500 000^ vor. Diefe weckgehende
Kürzung der Haushaltsmittel für Wegbauzwecke ist um so einschneidendera s dw außerhalb des Etats
vorgesehenen Anleihemittel für den Ausbau von Übernahmestraßen m Hohe von 1500 000 H^ bei
weitem nicht die Summe der Vorjahre erreichen. __

Bestimmend für die Kürzung der Mittel im Haushaltsplan ist für die Provmzmlverwaltung zweifel¬
los die Erwägung gewefen, daß die Erhöhung des Anteils der Landkreise an der Kra tfahrzeug teuer von
25 auf 30°/« deren Abhängigkeit von der Unterstützung durch die Provinz auf dem Gebiete des Wegebaues



40 77. Rheinischer Provinziallandtag, Protokoll der 6. Sitzung am 12. April 1930.

und der Wegeunterhaltung gemildert habe. Diese Schlußfolgerung trägt den tatsächlichen Verhältnissen
nicht Rechnung. Die wichtigerenKreis- und Gemeindewege werden bei der Vorliebe der Ausflügler für
das platte Land in steigendemMaße von dem Kraftwagenverkehr in Anspruchgenommen und unter¬
liegen infolgedesseneiner schnelleren Abnutzung,um so mehr, als es den Unterhaltungspflichtigen bis¬
her infolge Mangel an Mitteln nicht möglich gewesen ist, die Straßendeckeden Anforderungen des moder¬
nen Verkehrs anzupassen. Die Folge davon ist, daß sich die in der Unterhaltung der Kreise und Gemein¬
den befindlichenWege durchwegin mangelhaftem, znm großen Teil sogar ganz ungenügendem Unter¬
haltungszustande befinden und damit in bedauerlichemGegensatz zu dem ausgezeichnetunterhaltenen
Provinzialstraßennetzstehen. Die bisher alljährlich von der Provinz für den Kreis- uud Gemeindewege¬
bau bereitgestelltenEtatsmittel von 1 700 000 H^F ermöglichtenmit den Einnahmen aus der Kraftfahr-
zeugsteuer und den bei der ungünstigen Finanzlage der Kommunen zur Verfügung stehendengeringen
eigenen Mitteln bisher schon nicht annähernd die Finanzierung der notwendigen Instandsetzungsarbeiten.
Sollte die beabsichtigte Senkung der Mittel von 1 700 000 H^s auf 1 000 000 H^ Wirklichkeit werden,
so würde dieses eine weitere Beeinträchtigung des Unterhaltungszustaudes der Kreis- und Gemeinde¬
wege znr Folge haben. Es muß daher zum mindesten die Bereitstellung der bisher für Neihilfezwecke
ausgeworfenen Summe von 1 700 000 H^L gefordert werden.

Auf Grund des im Jahre 1926 von dem Provinziallandtage beschlossenen Programmes für die
Übernahme von Gemeindewegen in die Unterhaltung der Provinzialstraßenverwaltung find bisher
590 Km Gemeinde-und Kreiswegeneu ausgebaut worden. Die nachdrücklicheFortsetzungder Ausführung
des Übernahmeprogramms ist unerläßlich, einmal, um dem Kraftwagenvertehr die erforderlichenVer¬
kehrsmöglichkeiten zn fchaffen, dann aber auch, um den Gemeinden und Kreifen die Wegeunterhaltungs-
pflicht zu erleichtern. Mit dem für das Rechnungsjahr 1930 im ordentlichenEtat und aus Anleihemitteln
vorgesehenenBetrage von insgesamt 2 000 000H^/5 können nicht die dringendsten Anforderungen be¬
friedigt werden.

Da die Provinz trotz der Herabfetzungihrer prozentualen Beteiligung an der Kraftfahrzeugsteuer
für 1930 aus dieser noch 1 000 000 H^L mehr erhält als im Vorjahre, dürften die finanziellen Voraus¬
setzungen für eine wesentliche Verstärkungder Mittel für die Unterstützungdes Kreis- und Gemeinde¬
wegebaues fowie den Ausbau von Ubernahmestraßen gegeben sein. Die Zentrumsfraktion beantragt
daher, der Provinziallandtag wolle beschließen:

Zur Ergänzung der in dem Provinzialwegebauetat für 1930 vorgesehenen Mittel in Höhe von
1 000 000 H^zur Unterstützung des Kreis- und Gemeindewegebauesund von 500 000 H^Lzum Ausbau
von Ubernahmewegen wird die für letztere Zweckevorgesehene Anleihe von 1 500 000 H^ auf
3 000 000 H^s erhöht mit der Maßgabe, daß für Neihilfezwecke (Fonds N) mindestens der Betrag der
Vorjahre mit 1 700 000 H^ zur Verfügung steht."

Hierzu stellt die Wirtfchaftspartei den nachstehendenErgänzungsantrag (Druckfache Nr. 146):
„Gemäß Druckfache Nr. 66 reichen die Unterstütznngender Provinz an Kreise und Gemeinden für

Wegebauten in Höhe von 1 000 000 H^< und die für die Instandsetzung der Ubernahmestraßen aus¬
geworfenen 500 000 H^F nicht aus.

Zur Finanzierung der zusätzlichgeforderten 1 500 000 H^L beantragen wir jedoch folgendes:
Die Schlußfumme des ordentlichenHaushaltsvoranschlagesfür 1930 übersteigt die Schlußsumme

des ordentlichenEtats für 1929 um rund 2 100 000 H^L.
Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Die Finanzierung der durch Drucksache66 für Kreis- und Gemeindewegebauten und für Ubernahme¬

straßen gegenüber dem von der Verwaltung vorgelegten Haushaltsvoranschlag zusätzlich verlangten
1 500 000 H^ erfolgt durch Inanfpruchncchmejener 2 100 000 H^ und durch entsprechendeAbstriche
an jenen Etatspositionen, welche die Wirtschaftnicht befruchten.

Der Provinzialausschnß macht dem Provinziallandtag sofort entsprechendeVorschläge."
Der IV. und I. Fachausschuß schlagen vor (Drucksache Nr. 158), unter Ablehnung des Antrages der

Wirtschaftspartei:
den Antrag der Zentrumsfraktion mit der Maßgabe anzunehmen, daß die Worte in der vorletzten

und letzten Zeile „mit der Maßgabe, daß für Beihilfezwecke (Fonds L) mindestens der Betrag der Vor¬
jahre mit 1 700 000 H^ zur Verfügung steht" gelöfcht werden.

Der Provinziallandtag beschließt dementsprechendund nimmt den Haushaltsplan „Außerordent¬
licher Haushalt" für das Rechnungsjahr 1930 auf Vorschlag des I. Fachausschusses(Drucksache Nr. 163)
mit der Maßgabe an,

daß entsprechendden Antragen des IV. und I. Fachausschusses(Druckfache Nr. 158 und 159) der
unter Titel I Nr. 3 der Ausgabe vorgesehene Betrag von 1 500 000H^L auf 3 Millionen Reichsmark
erhöht und dementsprechenddie Einnahme und die Gesamtausgabe auf 8 948 000 H^ festgefeht wird.
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41. Aufnahme einer Anleihe.
Der Provinzialausschuß beantragt (DrucksacheNr. 2):

„1. Der Provinziallandtag beschließt die Aufnahme einer Anleihe m Hohe von 7 448 000 H^ für nach^
stehende Zwecke: . «^ « <. ?

a) Zur Förderung des Baues zwischengemeindlicherStraßen uud Verkehrsan- ^^^
lagen im Bezirke des Ruhrsiedlungsverbandes ......................... ^'^

d) für außerordentliche Aufwendungen des Hochbaue» .................... '^ "
«) für außerordentliche Aufwendungen des Straßenbaues .................. ^^ ^^ "
ck) zur Unterstützung der Niersregulieruug ............................ ^ 650.— ',
o) zur Eindeichung von Neuwied ....................................... ^^ -^2__
t) zur Deckung des Disagios .......................................'^^------- ——- -̂----^-»

^ zusammen 7 448 000.—H^
2 Der für die Zwecke des Straßenbaues unter a) und «) erforderlicheTeil der Anleihe ist mit 5°/«,

3r Restbetrcmder Anle^ mit 2°/« und den durch die Rückzahlung ersparten Zinsen zn tügem
'" Dir 3rov^ ^auftragt, die übrige,, Bedingungen der lule.he '^H «ae des
Geldmarktes festzufetzen und über die Begebung der Anleihe im ganzen oder m Teilbeträgen zu

3. VsT"zustcwdigen Stellen die Aufuahme der Anleihe ^«emes^il^d^^^la^
zulassen, Wird der Provinzialausschuß zur Aufnahme der Anleche oder von Teilbeträgen im

nähme einer langfristigen Tilgungsanleihe nicht möglich ist, kurzfristig aufgenommen weroeu
Hierzu stellt die KPD.-Fraktion folgende Anträge (DrucksacheNr. 11?):
„Der Provinziallandtag beschließt: 5?^auf 15 Millionen Reichsmark erhöht, um die
Die aufzunehmende Anleihe wird "°" ^ .^ «00 ^ aul 10 ^un . ^^

Durchführung umfassender Straßenarbeiten m der Elfel, auf dem Hunsrua
bäuerlichen Notstandsgebieten vorzunehmen",

und Drucksache Nr. 126:
„Der Provinziallandtag wolle beschließen: i7«^sr!!<,una des Gemeinde- und Kreis-
Von dir beantragten zur Iustaudsetzuug

Wegebaues 8 Millionen Reichsmar bereitestes der Provinz zu über-
von Gemeinde- und Kreiswegen 5 Millionen und zur Instaudfetzung
nehmenden Straßen 3 Millionen Reichsmark." Provinziallandtag unter Ab-

Auf Vorfchlagdes I. Fachausschuses DrucksacheNr. ^^) mmnit de ^^^^z ^^ Provinzialaus-
lehnung der Anträge der KPD.-Fraktwn (DrucksacheNr. ^ «"^ ^^„ Haushalt vorgenommenen
schnsses mit der Maßgabe an, daß entspreche^ der b^ ^.^
Änderung der Anleihebetrag um 1 500 000 ^F auf ° ^""" ^^schusses (Drucksache Nr. 25) und

42. Der Provinziallandtag beschließt «uf ^ra°de^ Pr°«wMaussch N^ (,^^^^ ^.^ ^ ^
des IV. Fachausfchussesdie Verwendung emes Vetrages von 4 ^c Bedingung, daß dieser Betrag
außerordentlichen Haushaltsplan angegebenen Zwecke unter d«
durch eine langfristige Tilgungsanleihe aufgebracht "'"' ^ ^^tung für das Rechnungs-

43. Der Haushaltsplan ^Vermögens-^ angenommen.
jähr 1930 wird entfprechend dem Antrage des I- /^^schiM s ^^schusses die unver-

44. Der Provinziallandtag aus Reichs- und
änderte Annahme des Haushaltsplans über Steuern uno n
Staatsmitteln für das Rechnungsjahr 193U.

45. Verteilung der Kraftfahrzeugsteuer. ^ Entschließungein-
Von den Fraktionen des Zentrums und der Arbeitgememmi '

gebracht (Drucksache Nr. 93): ^.^^,l fordert daß bei einer Neuverteilung der Kraft-
„^Rheinische ProvinziaNaudt^ ^^^ ^ ^^akter der Kraftfahr-

des Innern in



42 77. Rheinischer Provinziallandtag, Protokoll der 6. Sitzung am 12. April 1930.

gesprochenhat, daß der gegenwärtige Verteilungsschlüsselfür die westlichen Provinzen überhaupt nur
durch das diesen bis jetzt gewährte sogenannte Voraus erträglich gewesen sei, das damit den Charakter
eines „Voraus" längst verloren hat. In Übereinstimmungmit dieser Feststellung des Ministers
und in Übereinstimmung mit einer kürzlich gefaßten entsprechenden Entschließung des Westfälischen
Provinziallandtages lehnt deshalb auch der RheinischeProvinziallandtag eine Aufhebung des Vor¬
aus ohne gleichzeitige gerechte Änderung des Verteilungsschlüssels nachdrücklich ab.
Wie die Statistik zeigt, blieb schon bei Gewährung des Voraus der Provinzial- einschließlich Kreis-
anteil der westlichenProvinzen an der Kraftfahrzeugsteuer hinter dem Aufkommen wesentlich znrück,
während östliche Provinzen trotz wesentlichgeringeren Verkehrs teilweise ein Vielfaches ihres Auf¬
kommens erhielten. Bei Wegfall des Voraus ohne gleichzeitigegrundlegende Änderung des Ver-
teilungsschlüsselswürden die Kraftfahrzeugsteuerzuweisungenan die übrigen Provinzen sich noch weiter
steigern, während der Anteil der Rheinprovinz so gering würde, daß ein Zerfall des rheinischen Straßen¬
netzes nicht aufzuhalten wäre.

Eine Änderung des Verteilungsfchlüsselskann nicht als gerecht anerkannt werden, solange in dem
Verteilungsmaßstllb der Gebietsumfang noch enthalten ist. Maßgebend für die Belastung der Stra¬
ßenunterhaltungspflichtigen ist nicht der Gebietsumfang einer Provinz und auch nicht die reine Straßen¬
länge, sondern der Verkehr auf den Straßen bestimmt die Höhe der Aufwendungen! Nach
wie vor steht der RheinischeProvinziallandtag auf dem Standpunkte, daß der gerechteste Verteilungs¬
maßstab die Zahl der in der betreffenden Provinz beheimateten Kraftwagen, insbesondere auch der
Lastkraftwagen, bzw., was auf das gleiche hinausläuft, das provinzielle Aufkommen an Kraft,
fahrzeugsteuer ist. Der Kraftwagenverkehr über die Grenzen einer Provinz hinweg gleicht fich im all¬
gemeinen aus. Der Ausstrahlungsverkehrvon besondersgroßen Städten aus (Berlin, Hamburg, Frank¬
furt) könnte befonders ausgeglichen werden."

Auf Vorschlagdes I. Fachausschusses(DrucksacheNr. 156) nimmt der Provinziallandtag die Ent¬
schließung an mit der Maßgabe, daß der letzte Absatz gestrichen und an dessen Stelle der nachstehende
gesetzt wird:

„Eine Änderung des Verteilungsschlüsselskann als gerecht nur dann anerkannt werden, wenn für
die Verteilung der tatsächlich vorhandene Verkehr auf den Straßen, die Aufwendungen an besonderen
Straßenbauten zur Bewältigung dieses Verkehrs und die so entstehenden besonderen Belastungen in
bezug auf die Unterhaltung der Straßen als in erster Linie maßgebend berücksichtigt werden."

46. Der Haushaltsplan der Provinzialverwaltung für das Rechnungsjahr 1930 und der
Antrag im Vorbericht hierzu wird auf Vorschlagdes I. Fachausschusses(Drucksache Nr. 161) mit der
Maßgabe angenommen, daß unter Ziffer 1 des Vorberichts die Worte „gemäß Vorlage" gestrichen
werden und an deren Stelle gesetzt wird „mit der bei dem AußerordentlichenHaushalt vorgenommenen
Änderung".

47. Der Provinziallandtag beschließt die Entlastung der in Drucksache Nr. 33 aufgeführten
Rechnungen.

48. Aufwertung der Sparguthaben.
Die Wirtschaftspartei bringt folgenden Antrag ein (Druckfache Nr. 150):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Die Preußische Staatsregierung zu ersuchen, die von ihr erlassenen Verordnungen zur Durch¬

führung der Aufwertung der Sparguthaben vom 24. Oktober 1925, 27. Februar 1926, 20. Dezember
1926 und 26. Juli 1927 in der Weife abzuändern, daß
1. die Bildung von Teilungsmassen unter Bestellung von Treuhändern erfolgt und die Teilungsmassen

unbeschränktzur Aufwertung verwendet werden;
2. die Bildung eines Sparkaffenausgleichsstocksnicht für ganz Preußen, fondern provinzweife erfolgt."

Auf Vorschlag des I. Fachausschussesbeschließt der Provinziallandtag, den Antrag abzulehnen, da
^ er zur Zuständigkeitder Reichs- und Staatsregierung gehört.
^ Der Landeshauptmann weist darauf hin, daß an den diesjährigen Verhandlungen im Plenum die
j Provmzialverwaltung nur in geringem Maße beteiligt gewefensei. Aber auch in denjenigen Fällen, in
denen die Abgeordneten sich mit den Angelegenheiten der Provinzialverwaltung beschäftigt hätten,
hatten Inhalt und Form der Ausführungen einzelner Abgeordneten es ihm unmöglichgemacht, in eine
sachliche Verhandlung einzutreten. Er verwahre sich jedoch gegen die Annahme, daß die Verwaltung
dannt die Beschuldigungenoder die behaupteten Tatsachen irgendwie zugeben wolle

Nach Abschluß der Beratungen gibt der Vorsitzendedem Bedauern Ausdruck, daß er seit zehn
Jahren noch nie mit solcher Enttäuschungdie Tagung des Provinziallandtages verlassen habe. Er möchte
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wünschen, daß der Landtag in Zukunft wieder in alter vornehmer parlamentarischerForm und sachlicher
arbeiten werde.

Er gedenkt der baldigen Befreiung des Rheinlandes und grüßt die frei werdenden Gebiete.
An der Saar bestehe ein unanfechtbares deutfches Recht. Diefes Recht möge mit Kraft und Erfolg

vertreten werden. Der ringenden Bevölkerung an der Saar gelte der Gruß des Landtags.
Nachdem Abgeordneter Heufer im Auftrage sämtlicher Fraktionen mit Ausnahme der KPD.«

Fraktiou und der NationalsozialistischenArbeiterpartei dem Vorsitzendenund dem Stellvertreter den
Dank des Hauses für ihre aufopfernde und gerechte Geschäftsführung ausgefprochenund der Vor¬
fitzende diefen Dank auf die Beisitzer und das Landtagsbüro weitergegebenhat, schließt der Oberpräsi¬
dent Dr. Fuchs als Staatskommissar den Landtag mit dem Dank an alle diejenigen, die zur positiven
Arbeit mitgeholfen haben.

(Schluß: 15 Uhr 30 Minuten.)
Der Vorsitzende: Die Schriftführer:

Dr. Iarres. Dr. Dichgans, A. Hauck,
Andres, Könzgen.

«nlag« z« Seite 37.

Düsseldorf, den 12. April 1930.

Wahlniederschrift.
Der Vorsitzende des 77. Rheinischen Provinziallandtages hatte auf heute 9^ Uhr eine Sitzung des

Provinziallandtages zur Vornahme von Wahlen der gemäß § 5e der Satzungen des ^ndesmgend-amtes der Rheinprovinz auf Grund der für die Wahlen von Provinzial- ^hren«) Beamten gelte den
Vorfchriften zu wählenden 7 in der Iugendwohlfahrt erfahrenen Manner und Frauen anberaumt

Die Wahlen erfolgen auf Gruud der §§ 23-32 des Wahlgefetzes für tue P"vmzm landtage und
Kreistage vom 7. Oktober 1925 uud der auf Grund des z 27 diefes Gesetzes vom Provmzmllcmdtagein
der Sitzung vom 26. Januar 1926 beschlossenen Wahlordnung. m^i«^Nnnl,-Der Wahlvorstand setzte sich zusammen aus dem stellvertretenden
tages, Beigeordneten Eberle, Wuppertal, und den von diesem berufenen Vechtzern, den Abgeordneten
Elfes und Görlinger. ^ ,. ^ m«»^ K<,n»ss4

Mit der Wahrnehmung des Schriftführeramtes war der Abgeordnete Elfes bestellt.
Der Wahlvorstand hatte folgende Wahlvorfchlägegeprüft und^zugelaffen:

1. Wahlvorfchlagder Fraktionen: Zentrum, Arbeitsgemeinfchaft W.rtfchaftspartel, Christlicher Vollst
dienst und Bauernpartei, beginnend mit dem Namen Kanonikus IauM, Aachen Duisburg-2. Wahlvorschlagder SozialdemokratischenFraktion, beginnend mit dem Namen Hohmaun Vuisburg.

3. Wallvor chlag der KommunistischenFraktion, beginnend mit dem Namen4. Wahlvorschlag der NationalsozialistischenDeutschen Arbeiterpartei, begmnend mit dem Namen

^Na^B^anntgabe der Wahlvorschlägewnrde zur Wahl geschritten. ^ W°h^
deckten Stimmzetteln. Der Vorsitzende gab bekannt, daß er auch für ^fertigen und verteilen lassen. Der Provinziallandtag erklärte sich mit der Benutzung der amincy yer

^I^Imt^ abgegeben. Hiervon waren 147 Stimmzettel gültig, - Stimm-
zettel ungültig. ^ ,., _,

Von den abgegebenen 147 gültigen Stimmzetteln entfielen

1, °u, den W«l„»Uch,»°d«r FraMonen: Z^. «^„NNNe^ ZnnmA
2, 3'^^Ä»»Ä»7^Ä3^tt2m^^^^nen5m« be« Nem.n H»,«»nn.

8, ?uN7n °W»M«M»»^ K°mmnn.st.,«°n F.»M°n. den.nnend ml. dem Nomen Frlwlew 0..»,

4, m/den Wam»°r!chl»° der N».l°n»l,°z.»WlIch°n D°n!,chen Ar°°,.°„°..°l. °««>»n°nd ml, dem
Namen Di, Lel>, Köln, « Tllmmen,
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Hiernach sind gewählt:
1. aus dem Wahlvorschlllg der Fraktionen: Zentrum, Arbeitsgemeinschaft, Wirtschaftspartei, Christ¬

licher Volksdienst und Bauernpartei
»,) als Mitglieder:

Kanonikus Innsen, Aachen,
Beigeordneter Neintges, Rheinhausen,
Beigeordneter Schwering, Köln,
Direktor Dr. Avemarie, Neukirchen,
Landgerichtsdirektor Volkening, Düsseldorf-Oberkassel;

d) als Stellvertreter:
Fräulein Klara Timmermans, Aachen,
Arbeiterselretär Daams, Essen-Vorbeck,
Rektor Küppers, Wuppertal-Barmen,
Arzt Dr. Schüler, Büchenbeuren,
Frau Nlumberg, Mülheim an der Ruhr-Broich;

e) hiernach verbleiben noch als Ersatzmitglieder:
Landrat Dr. Weil, Koblenz,
Parteisekretär Zimmermann, Duisburg-Hamborn,
Frau Schumacher-Kohl, Bonn,
Gewertschaftssekretär Vüchsenschütz, Wuppertal-Barmen,
Fräulein Dahm, Wuppertal-Elberfeld;

2. aus dem Wahlvorschlllg der Sozialdemokratischen Fraktion
li) als Mitglieder:

Rektor Hohmann, Duisburg;
d) als Stellvertreter:

Frau Elli Becker, Düsseldorf;
o) hiernach verbleiben noch als Ersatzmitglieder:

Parteisekretär Kolaß, Wuppertal-Vohwinkel;
3. aus dem Wahlvorschlag der .Kommunistischen Fraktion

u,) als Mitglieder:
Lehrerin Otto, Köln-Klettenberg;

d) als Stellvertreter:
Metalldrücker Beck, Düsseldorf-Holthausen;

o) hiernach verbleiben noch als Grsatzmitglieder:
Reisender Krämer, Homberg;

4. aus dem Wahlvorschlag der Nationalsozialistischen Fraktion
H) als Mitglieder: —;
d) als Stellvertreter: —;
e) hiernach verbleiben noch als Ersatzmitglieder: —.

Von den Gewählten waren in der Sitzung anwesend:
1. Kanonikus Iansen, Aachen,
2. Direktor Dr. Avemarie, Neukirchen,
3. Fräulein Klara Timmermans, Aachen,
4. Arbeitersekretär Daams, Essen-Borbcck,
5. Arzt Dr. Schüler, Büchenbeuren,
6. Frau Vlumberg, Mülheim an der Nuhr-Broich,
7. Landrat Dr. Weil, Koblenz,
8. Parteisekretär Zimmermann, Duisburg-Hamborn,
9. Frau Schumacher-Kohl, Bonn,

10. Gewertschaftssekretär Büchfenschütz, Wuppertal-Barmen,
11. Rettor Hohmann, Duisburg-Hamborn,
12. Frau Elli Becker, Düsseldorf,
13. Parteisekretär Kolaß, Wuppertal-Vohwinkel,
14. Lehrerin Otto, Köln-Klettenberg,
15. Metalldrücker Beck, Düsseldorf-Holthausen,
16. Reisender Krämer, Homberg.
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Der Vorsitzende richtete an jeden der Gewählten die Frage, ob er die auf ihn gefallene Wahl an¬
nehme.

Hierauf gaben fämtliche vorbezeichneten anwesenden Gewählten eine zustimmende Erklärung ab.
Hierauf erklärte der Vorsitzende des Provinziallandtages die Wahlhandlung für geschlossen.
Der Vorsitzende: Die Beisitzer:

Eberle. _______ Elfes, Görlinger.

Knlage zu Seite 37.

Düsseldorf, den 12. April 1930.

Wahlniederschrift.
Der Vorsitzende des 77. Rheinischen Provinziallandtages hatte auf heute eine Sitzung des Provin¬

ziallandtages zur Vornahme der Wahlen für die Provinzialkommissionen anberaumt.
Die Wahlen erfolgen auf Grund der §§ 23—32 des Wahlgesetzes für die Provinziallandtage und

Kreistage vom 7. Oktober 1925 und der auf Grund des z 27 diefes Gesetzes vom Provinziallandtage in
der Sitzung vom 26. Januar 1926 beschlossenen Wahlordnung.

Der Wahlvorstand setzte sich zusammen aus dem stellvertretenden Vorsitzenden des Provinzialland¬
tages, Beigeordneten Eberle, Wuppertal, und den von diesem berufenen Beisitzern, den Abgeordneten
Elfes und Görlinger.

Mit der Wahrnehmung des Schriftführeramtes war der Abgeordnete Elfes bestellt.
Der Wahlvorstand hatte folgende eingereichten Wahlvorfchläge geprüft und zugelassen, die von

dem Vorsitzenden bekanntgegeben wurden:
1. Wahlvorschlag mit dem Kennwort: Einheitsliste;
2. Wahlvorschlag mit dem Kennwort: Sozialdemokratische Partei;
3. Wahlvorschlag mit dem Kennwort: Kommunistische Partei.

Der Vorsitzende gab bekannt, daß er für die Wahl Stimmzettel habe anfertigen und verteilen lassen,
auf denen die drei eingegangenen und zugelafseneu Wahlvorschläge in der mitgeteilten Reihenfolge
aufgedruckt seien. Die Stimmabgabe erfolge am besten in der Weise, daß die Wähler den Wahlvorschlag,
dem sie ihre Stimme geben wollten, in dem vor dem Wahlvorschlag eingedruckten Viereck ankreuzten.
Der Provmziallandtag erklärte sich mit der Benutzung der amtlich hergestellten Stimmzettel
einverstanden.

Hiernach wurde zur Abstimmung geschritten. Die Wahl erfolgte mit verdeckten Stimmzetteln, und
zwar auf Beschluß des Provinziallandtags in einem Mahlgang.

Insgesamt wurden abgegeben:
^. bei der Provinzialkommission für die Provinzial-Taubstummen-, -Blindenunterrichts- und -Heb¬

ammenlehranstalten 144 Stimmzettel. Hiervon waren 142 Stimmzettel gültig, 2 Stimmzettel
ungültig.

Von den abgegebenen gültigen Stimmen entfielen:
1. auf den Wahlvorschlag mit dem Kennwort „Einheitsliste": 98 Stimmen,
2. auf den Wahlvorschlag mit dem Kennwort „Sozialdemokratische Parter": 23 Stimmen,
3. auf den Wahlvorschlag mit dem Kennwort „Kommunistische Partei": 21 Stimmen;

N. bei der Provinzialkommission für die Provinzwl-Erziehungsheime 144 Stimmzettel. Hiervon waren
142 Stimmzettel gültig, 2 Stimmzettel uugültig.

Von den abgegebenen gültigen Stimmen entfielen:
1. auf den Wahlvorschlag mit dem Kennwort „Einheitsliste": 98 Stimmen,
2. auf den Wahlvorschlag mit dem Kennwort „Sozialdemokratische Partei : ^3 Stimmen,
3. auf den Wahlvorschlag mit dem Kennwort „Kommunistische Partei : 21 Stimmen;

«. bei der Provinzialkommission für die Provinzial-Heil- und -Pflegeanstalten und die Provinzial-
Arbeitsaustalt in Brauweiler 144 Stimmzettel. Hiervon waren 142 Stimmzettel gültig, 2 Stimm¬
zettel uugültig.

Von den abgegebenen gültigen Stimmen entfielen:
1. auf den Wahlvorschlag mit dem Kennwort „Ginheitsliste": 99 Stimmen,
2. auf den Wahlvorschlag mit dem Kennwort „Sozialdemokratische Partei : 22 Stimmen,
3. auf den Wahlvorschlag mit dem Kennwort „Kommunistische Partei : 21 Stimmen;
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v. bei der Provinzialkommission für das Provinzial-Straßenbauwesen 144 Stimmzettel. Hiervon waren
142 Stimmzettel gültig, 2 Stimmzettel ungültig.

Von den abgegebenen gültigen Stimmen entfielen:
1. ans den Wahlvorschlag mit dem Kennwort „Einheitsliste": 98 Stimmen,
2. auf den Wahlvorschlag mit dem Kennwort „Sozialdemokratische Partei": 23 Stimmen,
3. auf den Wahlvorschlag mit dem Kennwort „Kommunistische Partei": 21 Stimmen;

N. bei der Provinzialkommission für Landwirtschaft und Weinbau 144 Stimmzettel. Hiervon waren
144 Stimmzettel gültig, — Stimmzettel ungültig.

Von den abgegebenen gültigen Stimmen entfielen:
1. auf den Wahlvorschlag mit dem Kennwort „Einheitsliste": 100 Stimmen,
2. auf den Wahlvorschlag mit dem Kennwort „Sozialdemokratische Partei": 23 Stimmen,
3. auf den Wahlvorschlag mit dem Kennwort „Kommunistische Partei": 21 Stimmen.

Hiernach sind gewählt:

») Kommission für und Hebammenlehranstalten:
Mitglieder:

1) Dr. Dichgans, Hermann, Apothekenbesitzer, Wuppertal-Elberfeld, Timonsstraße 23,
2) Henry, Johannes, Nechtsanwalt, Bonn, Schillerstraße 12,
3) Vlumberg, Luise, Hausfrau, Mülheim (Ruhr)-Broich, Kurfürstenstrahe 40,
4) Koenzgen, Gottfried, Arbeitersekretär, Duisburg, Seitenstraße 19,
5) Hennes, Willi, Oberingenieur a. D., Wuppertal-Elberfeld, Gustavstraße 7,
6) Künning, Anna, Konrettorin, M.Gladbach, Regentenstraße 63,
7) Kurth, Matthias, Lehrer, Weiden (Landkreis Köln), Hans-Willi-Mertens-Straße 23 a,
8) Esser, Barbara, Hausfrau, Essen-Stoppenberg, Vinzenzstraße 7;

Stellvertreter:
zu 1) Kranz, Kaspar, Dechant, Bad Kreuznach, Wilhelmstraße 41,
zu 2) Dr. Weitz, Heinrich, Oberbürgermeister, Trier, Nntoniusstraße 3,
zu 3) Rosenkranz, Eduard, Schulrat, Gummersbach, Moltkestraße 23
zu 4> Winand, Ernst, Gewerkschaftsselretär, Düsseldorf, Düsselthaler Straße 9/11,
zu 5) Lohmeyer, Heinrich, Arbeitersekretär, Duisburg-Meiderich, Paul-Bäumer-Straße 67,
zu 6) Timmermans, Klara, ohne Gewerbe, Aachen, Iakobstraße 21
zu 7) Hoffmann, Ostar, Redakteur, Wuppertal-Elberfeld, Schusterstraße 32.
zu 8) Staubes, Johanna, Hausfrau, Solingen, Florastraße 78;

b) Kommission für die Provinzial-Vrziehungsheime:
Mitglieder:

1) Dllllms, Wilhelm, Arbeitersekretar, Essen-Borbecl, Feldstraße 22
2) Kranz, Kaspar, Dechant, Bad Kreuznach, Wilhelmstraße 41,
3) Neben Du Mont, Alice, Hausfrau, Köln, Overstolzenstraße 5/13
4) Schumacher-Köhl, Minna, Hausfrau, Bonn, Reuterstraße 25 '
5) Dr. Goldschmidt, Hans, Oberlandesgerichtsrat, Professor, Köln, Werderstraße 26,
6) Nudersdorf, August, Kaufmann, Düsseldorf, Stephanienstraße 15.
7) Becker, EM, Ehefrau, Düsseldorf, Vorsigstraße 25,
8) Selbmann, Fritz, Bergmann, Essen, Piekenbrockstraße 7;

Stellvertreter:
zu 1> Dürr, Wilhelm, Stadbauwart, Oberhausen, Lohstraße 66
zu 2> Ley, Adolf, Pfarrer, Gevenich (.Kreis Eochem),
zu 3) vi-. Hartmann, Walter, Oberbürgermeister, Nemscheid, Rathausstrahe 6
zu 4) Brox, Maria, Lehrerin, Essen-Bergeborbeck, Friedrich-Lnnge-Straße 14'
zu 5) Steinmeyer, Christoph, Rektor, Düsseldorf, Räuscherweg 37,
zu 6) Schroer, Iatob, Landwirt, Hochhalen bei Homberg, Georgstraße 1
zu 7> Hohmann, Wilhelm, »tettor, Duisburg, Hebbelstrahe 4,
zu 8) Riegelt, Willy, Angestellter, Essen, Saarbrücker Straße 28-
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o) Kommission
für die Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten und die Provinzial-Arbeitsanstalt in Brauweiler:

Mitglieder:
1) Eickmann, Heinrich, Gewerkschaftssekretär, Köln-Bickendorf, Sandweg 49,
2) von Itter, Alfred, Pfarrer, Krefeld, Hofstraße 2,
3) Büchsenschütz, Otto, Kaufmann, Wuppertal-B armen, L'entzestraße 42,
4) Timmermans, Klara, ohne Gewerbe, Aachen, Iatobstraße 21,
5) I)r. Lembke, Paul, Oberbürgermeister a. D., Mülheim (Ruhr), Teinerstraße 69,
6) Huyskens, Heinrich, Kaufmann, M.Gladbach, Hindenburgstraße 66,
7) Hauck, Artur, Nrbeitersekretiir, Düsseldorf, Viehweg 1,
8) Veck, Richard, Metalldrücker, Düsseldorf-Holthausen, Marienstraße 14;

Stellvertreter:
zu 1) Pohlmann, Karl, Metallarbeiter, Hilden, Baustraße 68,
zu 2) Brcuer, Ferdiuaud, Pfarrer, Taben (Saar),
zu 3) Dr. Wolters, Franz, Syndikus, Wuppertal-Barmen, Fischertaler Straße 98,
zu 4) Künning, Anna, Konrektorin, M.Gladbach, Negentenstraße 63,
zu 5) Dr. Bocknmp, Karl, Rechtsanwalt, Köln, Iosef-Stelzmann-Straße 12,
zu 6) Rath, Wilhelm, Amtsgerichtsrat, Grevenbroich, Lindenstraße 5,
zu 7) Kühnen, Ludwig, Beigeordneter, Aachen, Pontwall 6,
zu 8) Engels, Alex, Dreher, Düsseldorf, Werstener Dorfstraße 51;

ü) Kommission für das Provinzial-Straßenvauwesen:
Mitglieder:

1) Freiherr von Scilis-Soglio, Anton, Rittergutsbesitzer, Schloß Gemünden (Kreis Simmern),
2) Lenze, Franz, Generaldirektor, Mülheim (Ruhr), Burgstraße 76,
3) Gerhard, Karl, Landwirt, Sensweiler, Kreis Berncastel,
4) Iunglas, Johann, Gewerkschaftssekretär, Mähen, Koblenzer Straße 91,
5) Dr. Knust, Walter, Geschäftsführer, Essen, Schnutenhausstraße 55,
6) Zimmermann, Johann, Parteisekretär, Duisburg-Hamborn, Gartenstraße 141,
7) Lenz, Stefan, Gewerkschaftssekretär, Gummersbach, Bernberger Straße 5,
8) Deppe, Robert, Schlosser, Alsdorf (Kreis Aachen), Oidtweiler Weg 11;

Stellvertreter:
zu 1) Gessiuger, Jakob, Landwirt, Laufeld (Kreis Wittlich),
zu 2, I)r. Wessel, Eduard, Landrat, Siegburg, Wilhelmstraße 2,
zu 3) Dr. Dechamps, Gustav, Generaldirektor, Oberhausen, Grillostraße 34,
zu 4) Schamberg, Hermann, Knappschastsangestellter, Brühl, Hermannstraße 28,
zu 5) Lessenich, Wilhelm, Architekt, Köln, Volksgartenstraße 30,
zu 6) Baumann, Karl, Gutsbesitzer, Huisberden (Kreis Cleve),
zu 7) Bühler, Rudolf, Angestellter, Nemfcheid, Adolfstraße 8,
zu 8) Zimmer, Johann, Sekretär, Köln-Zollstock, Hönninger Weg 174;

e) Provinzialtommifsion für Landwirtschaft und Weinbau:
Mitglieder:

1) Nr. Gilles, Albert, Landrat, Bitburg,
2) Tenhaeff, Hans, Kaufmann, Straelen (Niederrhein),
3) Andres, Karl, Landwirt, Gutleuthof bei Bad Kreuznach,
4) Körner, Heinrich, Geschäftsführer, Bonn, Reuterstraße 153,
5) Schroer, Jakob, Landwirt, Hochhalen bei Homberg, Gcorgstraße 1,
6) von Detten, Max, Kaufmann, Bad Kreuznach, Nrückes 13,
7) Pikard, Emil, Parteisekretär, Köln-Zollstock, Vorgebirgstraße 165,
8) Nohl, Albert, Redakteur, Solingen, Flurstraße 14;

Stellvertreter:
zu 1) Dr. Boden, Wilhelm, Landrat, Altenkirchen,
zu 2) Vergweiler, Zacharias, Weingutsbesitzer, Wehlen (Mosel),
zu 3, von Stedman, Karl, Gutsbesitzer, Haus Besselich, Post Ballend« am Rhem,
zu 4) Müller, Peter, Landwirt, Oberesch (Kreis Ahrweüer),
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zu 5) Latten, Peter, Gutsbesitzer,Hünshoven (Kreis Geilenkirchen),Aachener Straße 86,
zu 6) Droß, Heinrich, Landwirt, Katzenfurt (Kreis Nietzlar),
zu 7) Dötsch, Johann, Parteisekretär, Metternich (Landkreis Koblenz), Neustraße 22,
zu 8) Schmitz, Jakob, Maurer, Habbelrath (Kreis Bergheim).

Die unter lfd. Nr. 1—6 aufgeführten Mitglieder und Stellvertreter entfallen auf den Wahlvorschlag
mit dem Kennwort: „Ginheitsliste",die unter 7 aufgeführten auf den Wahlvorschlag:„Sozialdemokra-
ttsche Partei", die unter 8 aufgeführten auf den Wahlvorfchlag:„KommunistischePartei".

Von den Gewählten waren in der Sitzung anwesend: Dr. Dichgans, Blumberg, Koenzgen,Hennes,
Künning, Dr. Weitz, Rosenkranz,Winand, Lohmeyer, Timmermans, Kurth, Hoffmann, Esser, Staubes,
Daams, Frau Schumacher-Köhl,Dr. Goldschmidt,Rudersdorf, Dörr, Ley, Brox, Steinmeyer, Frau
Becker, Hohmann, Selbmann, Riegel, Eickmann,v. Itter, Büchsenschütz, Huyskens, Pohlmann, Dr.
Bockamp,Hauck, Kühnen, Beck, Engels, Gerhard, Iunglas, Dr. Knust, Zimmermann, Dr. Dechamps,
Schamberg, Lessenich,Lenz, Deppe, Zimmer, Dr. Gilles, Tenhaeff, Andres, Körner, von Detten,
Dr. Boden, Nohl.

Der Vorsitzendedes Wahlvorstandes richtete an jeden der anwesenden Gewählten die Frage, ob
er die auf ihn gefallene Wahl annehme. Hierauf gaben sämtliche vorbezeichneten anwesenden Ge¬
wählten eine zustimmende Erklärung ab.

Hierauf erklärte der Vorsitzendedes Provinziallandtages die Wahlhandlung für geschlossen.
Der Vorsitzende: Die Beisitzer:

Eberle. ,_____________ Elfes, Görlinger.

Verzeichnis
der Ausschüsse des 77. RheinischenProvinziallandtags.

I.Fachausschuß:
Vorsitzender: Dr. Hagen; stellvertr. Vorsitzender: Dr. Hartmann; Schriftführer: Dr. Lehr;

stellvertr. Schriftführer: Stapper; Mitglieder: Bongartz, Dr. Bracht, Dr. Dichgans, Dunder,
Eberle, Könzgen, Krämer, Marx, Dr. Saassen, Dr. Stein, Vielhaber.

II. Fachausschuß:
Vorsitzender:Frau Blumberg; stellvertr. Vorsitzender: Kurth; Schriftführer: Ianfen; stellvertr.

Schriftführer: Beck; Mitglieder: Frau Necker, Daams, Dörr, Dr. Goldschmidt, Hennes,
Hense, Henrichs, Ley, Lohmeyer, Frl. Otto, Frau Schumacher-Köhl.

III. Fachausschuß:
Vorsitzender: v. Itter; stellvertr. Vorsitzender: Renner; Schriftführer: Dr. Carl; stellvertr.

Schriftführer: Kühnen; Mitglieder: Büchfenschütz, Deppe, Eickmann, Hülfenbeck,Dr.Müller,
Frau Neven DuMont, Pohlmann, Rath, Rudersdorf, Frl. Timmermans, Troullier.

IV. Fachausschuß:
Vorsitzender:Bühler; stellvertr. Vorsitzender:Frhr. v. Salis-Soglio; Schriftführer: Säur;

stellvertr. Schriftführer: Dr. Knust; Mitglieder: Baumann-Huisberden, Dr. Dechamps, Ger¬
hard, Hansen, Iunglas, Lenz, Lenze, Meurer, Meyer, Schroer, Dr. Wessel.

V. Fachausschuß:
Vorsitzender^ v. Stedman; Schriftführer: Baumann-

Höppenhof; stellvertr. Schrlftfuhrer: Nohl; Mitglieder: Albertz, Andres Bergweiler v Det¬
ten, Gessinger, Dr. Gilles, Körner, Latten, Mebus, Schmitz, Tenhaeff.

WahlprUfungsausschuß:
Vorsitzender:Dr Losenhausen; stellvertr. Vorfitzender:Hoffmann; Schriftführer: Dr. Wein¬

garten; stellvertr.Schriftführer: Riegel; Mitglieder: Frl. Brox, Elasseu Dr De bamvs Devpe.
Eickmann, Fischer, Henrichs,

Geschäftsordnungsausschuß:
Vorsitzender: Selbmann, stellvertr. Vorsitzender: Adams: Schriftführer- Nansf- stellvertr

Schriftführer: Elfes; Mitglieder: Dr. Boden, Eberle, Gessinger Dr^
mann, Lessenlch, Nohl, Dr. Saassen, Tenhaeff, DDr. de Weerth, Winand.
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